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Der Senat von Berlin      
- StadtUm GR A 2 -   
Tel.: 90139-4114 
 
 
 
 
An das 
 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
V o r b l a t t 
 
Vorlage - zur Beschlussfassung - 
 
über Drittes Gesetz zur Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes 
 
 
A. Problem 
 
Die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 
2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-
Verordnung“) (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) hat die sog. 
Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie umfassend geändert. Die Richtlinie 2013/55/EU 
war bis zum 18. Januar 2016 umzusetzen und erfordert unter anderem Änderungen im 
Berliner Architekten- und Baukammergesetz (ABKG). 
 
B. Lösung 
 
Durch das vorliegende Gesetz wird die Richtlinie 2013/55/EU in das ABKG umgesetzt. 
 
C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung 
 
Keine 
 
D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter  
 
Keine 
 
E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Keine 
 
F. Gesamtkosten 
 
Keine 
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G. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 
 
Keine 
 
H. Zuständigkeit 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
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Der Senat von Berlin 
- StadtUm GR A 2 - 
Tel.: 90139-4114 
 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
V o r l a g e 
- zur Beschlussfassung - 
 
über Drittes Gesetz zur Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 

Drittes Gesetz 
zur Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes1 

 
Vom 

 
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 

 
Artikel 1 

Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes 
 
Das Berliner Architekten- und Baukammergesetz vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 720), das 
zuletzt durch Gesetz vom 4. Februar 2016 (GVBl. S. 40, 55) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 4 Voraussetzungen für die Eintragung“ 
 
b) Nach der Angabe zu § 4 werden folgende Angaben eingefügt:  
 
„§ 4a Europäischer Berufsausweis 
 
§ 4b Vorwarnmechanismus“ 
 
c) Die Angabe zu § 6 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 6 Führung der geschützten Berufsbezeichnungen durch auswärtige Dienstleister“ 

                                                           
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 
271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, S. 
115), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geändert worden ist. 
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d) Die Angabe zu § 38 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 38 (weggefallen)“ 
 
2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Städten“ die Wörter „unter besonderer Beachtung der 
die Sicherheit der Nutzer und der Öffentlichkeit betreffenden Gesichtspunkte“ eingefügt. 
 
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
„(5) Zu den Berufsaufgaben der in den Absätzen 1 bis 4 genannten Berufsgruppen gehören 
die Beratung, Betreuung und Vertretung des Auftraggebers, Arbeitgebers oder Dienstherrn in 
allen die Planung, Ausführung und Überwachung eines Vorhabens betreffenden 
Angelegenheiten. Zu den Berufsaufgaben können auch Sachverständigen-, Lehr-, 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie sonstige Dienstleistungen bei der 
Vorbereitung und Steuerung von Planungs- und Baumaßnahmen, bei der Nutzung von 
Bauwerken sowie die Wahrnehmung der damit verbundenen sicherheits- und 
gesundheitstechnischen Belange gehören.“ 
 
c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:  
 
„(6) Kennzeichen der beruflichen Tätigkeit der in den Absätzen 1 bis 4 genannten 
Berufsgruppen ist die geistig-schöpferische Bewältigung der Berufsaufgaben unter 
Berücksichtigung ihrer vollen Komplexität insbesondere auch im Hinblick auf technisch-
funktionale, sozioökonomische, baukulturelle, rechtliche und ökologische Belange. Die 
Tätigkeit berücksichtigt die Bedürfnisse der Auftraggeber und des Gemeinwesens und achtet 
dabei das architektonische Erbe sowie die natürlichen Lebensgrundlagen.“ 
 
d) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden Absätze 7 bis 9. 
 
3. In § 2 Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 
 
„§ 6 Absatz 6 bleibt unberührt.“ 
 
4. § 3 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „die in § 6 Abs. 3 genannten Verzeichnisse“ durch die 
Wörter „das in § 6 Absatz 3 genannte Verzeichnis“ ersetzt. 
 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Die Sätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 
 
„Über den Antrag auf Eintragung entscheidet der Eintragungsausschuss innerhalb kürzester 
Frist, spätestens jedoch binnen drei Monaten nach Einreichung der vollständigen 
Unterlagen; in den Fällen des § 4 Absatz 3 kann die Frist um einen Monat verlängert werden. 
Die Verfahrensfrist läuft ab dem Zeitpunkt, in dem der Antrag oder ein fehlendes Dokument 
bei einem einheitlichen Ansprechpartner oder unmittelbar bei der Architektenkammer 
eingereicht wird.“ 
 
bb) Folgender Satz wird angefügt: 
 
„Eine Aufforderung zur Vorlage von beglaubigten Kopien gilt nicht als Aufforderung zur 
Vorlage fehlender Dokumente.“ 
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c) In Absatz 4 Nummer 1 werden nach dem Wort „mit“ die Wörter „spätestens am 17. Januar 
2014 begonnener und“ eingefügt und die Wörter „Artikel 47 Absatz 1 der Richtlinie 
2005/36/EG“ werden durch die Wörter „Artikel 49 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch die Richtlinie 
2013/55/EU (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt. 
 
5. § 4 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 4 Voraussetzungen für die Eintragung 
 
(1) In die Architektenliste oder die Stadtplanerliste ist einzutragen, wer ein der Fachrichtung 
entsprechendes Studium mit einer mindestens vierjährigen Regelstudienzeit an einer 
deutschen Hochschule erfolgreich abgeschlossen und danach unter Berücksichtigung der 
Fortbildungs- und Praktikumsordnung nach § 12 Absatz 1 Nummer 8 eine mindestens 
zweijährige praktische Tätigkeit in der entsprechenden Fachrichtung ausgeübt hat. In der 
Fachrichtung Architektur muss die praktische Tätigkeit unter Aufsicht einer 
berufsangehörigen Person oder der Architektenkammer absolviert werden (Berufspraktikum); 
das Berufspraktikum muss auf den während des Studiums erworbenen Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen. In einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten Staat 
absolvierte Berufspraktika werden von der Architektenkammer anerkannt, soweit sie den von 
ihr veröffentlichten Ordnungen nach § 12 Absatz 1 Nummer 8 entsprechen; in einem 
Drittland absolvierte Berufspraktika werden berücksichtigt. Der Eintragungsausschuss der 
Architektenkammer hat das Berufspraktikum nach Abschluss zu bewerten. Die praktische 
Tätigkeit gilt als erbracht, wenn die antragstellende Person die Befähigung zum höheren 
technischen Verwaltungsdienst besitzt. Für die Eintragung in die Stadtplanerliste ist der 
erfolgreiche Abschluss eines Studiums der Stadt- und Regionalplanung mit Schwerpunkt 
Städtebau, ein Architekturstudium mit Schwerpunkt Städtebau oder ein anderes, dem 
Studium der Stadt- und Regionalplanung gleichwertiges Studium erforderlich, das auch zur 
Erstellung städtebaulicher Pläne befähigt. 
 
(2) In der Fachrichtung Architektur gelten als mit den Anforderungen des Absatzes 1 
gleichwertig die nach den Artikeln 21, 46 und 47 der Richtlinie 2005/36/EG in Verbindung mit 
deren Anhang V Nummer 5.7.1 in der jeweils geltenden Fassung bekannt gemachten oder 
als entsprechend anerkannten Berufsqualifikationsnachweise sowie die Nachweise nach den 
Artikeln 23, 48 und 49 in Verbindung mit dem Anhang V Nummer 5.7.1 oder VI Nummer 6 
der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
(3) Die Voraussetzung nach Absatz 1 erfüllt 
1. in Bezug auf die Studienanforderungen, wer einen gleichwertigen Studienabschluss an 
einer ausländischen Hochschule oder an einer sonstigen ausländischen Einrichtung 
nachweisen kann, 
2. in Bezug auf die Studienanforderungen und praktische Tätigkeit, wer vorbehaltlich der 
Absätze 4 und 5 
a) über einen Berufsqualifikationsnachweis verfügt, der in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union erforderlich ist, um dort die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung zu erhalten oder 
b) denselben Beruf vollzeitlich ein Jahr lang oder in einer entsprechenden Zeitdauer in 
Teilzeit in den vorhergehenden zehn Jahren in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, der diesen Beruf nicht reglementiert, ausgeübt hat, sofern er im Besitz 
eines oder mehrerer Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise ist, die den Anforderungen 
nach Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG entsprechen; die Jahresfrist gilt nur, falls 
die Reglementierungen des Herkunftsmitgliedstaats nichts anderes bestimmen.  
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Für die Anerkennung nach Satz 1 Nummer 2 müssen die übrigen Anforderungen an die 
Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise nach Artikel 13 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt 
sein; dabei sind Ausbildungsgänge oder -nachweise im Sinne der Artikel 3 Absatz 3 und 12 
der Richtlinie 2005/36/EG gleichgestellt. Für die Fachrichtung Architektur gelten Satz 1 
Nummer 2 und Satz 2 nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 10 Buchstabe b, c, d, 
oder g der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt sind. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für einen 
nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten Staat. 
 
(4) Wenn sich in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 2 die Berufsqualifikation der 
antragstellenden Person im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG 
wesentlich von den Eintragungsvoraussetzungen nach Absatz 1 unterscheidet, kann die 
antragstellende Person zu Ausgleichsmaßnahmen in Form eines höchstens dreijährigen 
Anpassungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung verpflichtet werden, um wesentliche 
Abweichungen in den Ausbildungsinhalten des Studiums und der praktischen Tätigkeit nach 
Absatz 1 Satz 1 auszugleichen. Entspricht der Ausbildungsnachweis dem 
Berufsqualifikationsniveau des Artikels 11 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG, hat die 
antragstellende Person sowohl einen Anpassungslehrgang als auch eine Eignungsprüfung 
abzulegen; in der Fachrichtung Architektur kann die Architektenkammer die Eintragung 
versagen. In den Fällen von Artikel 11 Buchstabe b der Richtlinie 2005/35/EG sowie in der 
Fachrichtung Architektur erfolgt die Überprüfung der Fähigkeiten der antragstellenden 
Person durch Eignungsprüfung. Im Übrigen hat die antragstellende Person die Wahl 
zwischen der Teilnahme an einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung. 
 
(5) Die Architektenkammer prüft vor der Entscheidung über die Ausgleichsmaßnahme, ob die 
von der antragstellenden Person durch Berufspraxis oder lebenslanges Lernen erworbenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die hierfür von einer einschlägigen Stelle formell 
als gültig anerkannt wurden, wesentliche Unterschiede in den Ausbildungsinhalten des 
Studiums und der praktischen Tätigkeit nach Absatz 1 ausgleichen. Art und Umfang einer 
Ausgleichsmaßnahme sind gegenüber der antragstellenden Person hinreichend zu 
begründen; insbesondere ist die antragstellende Person im Hinblick auf das Niveau der 
verlangten und der vorgelegten Berufsqualifikation nach Artikel 11 der Richtlinie 2005/35/EG 
sowie die wesentlichen Unterschiede in den Ausbildungsinhalten, die nicht durch Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen nach Satz 1 ausgeglichen werden können, zu informieren. Ist 
eine Eignungsprüfung erforderlich, ist sicherzustellen, dass diese spätestens sechs Monate 
nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Verpflichtung abgelegt werden kann. Die 
Architektenkammer erstellt ein Verzeichnis der Sachgebiete, die aufgrund eines Vergleichs 
der Ausbildungsinhalte des Studiums und der praktischen Tätigkeit nach der Fortbildungs- 
und Praktikumsordnung nach § 12 Absatz 1 Nummer 8 mit der bisherigen Ausbildung sowie 
den als gültig anerkannten Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen nach Satz 1 nicht 
abgedeckt werden. Die Prüfung erstreckt sich auf ausgewählte Sachgebiete, deren Kenntnis 
eine wesentliche Voraussetzung für die Führung der Berufsbezeichnung darstellt. Die 
Architektenkammer bewertet abschließend das Ergebnis der Ausgleichsmaßnahme im 
Hinblick auf die Anerkennung der Berufsqualifikation. 
 
(6) Personen, die die Voraussetzungen der Absätze 1, 2 oder 3 nicht erfüllen (sonstige 
Bewerberinnen und Bewerber), sind auf Antrag in die Architektenliste oder in die 
Stadtplanerliste einzutragen, wenn sie mindestens sieben Jahre eine hauptberufliche 
praktische Tätigkeit unter der Aufsicht einer Architektin oder eines Architekten ihrer 
Fachrichtung oder einer Stadtplanerin oder eines Stadtplaners oder eine gleichwertige 
Tätigkeit in den Berufsaufgaben ihrer Fachrichtung (§ 1 Absatz 1 bis 3 oder 4) ausgeübt 
haben, die in ihrer Fachrichtung für den Beruf der Architektin oder des Architekten oder der 
Stadtplanerin oder des Stadtplaners erforderlichen Kenntnisse besitzen und ihre Befähigung 
durch eigene Leistungen nachweisen. Die Voraussetzungen des Satzes 1 sind durch eine 
Prüfung auf Hochschulniveau, durch eigene Arbeiten und durch Bescheinigungen der 
Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers oder des Dienstherrn nachzuweisen, aus denen sich 
ergibt, dass die sonstigen Bewerberinnen und Bewerber während ihrer Berufstätigkeit nach 
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Satz 1 Berufsaufgaben ihrer Fachrichtung mit Erfolg wahrgenommen haben. In der 
Fachrichtung Architektur (Hochbau) muss die Prüfung auf Hochschulniveau dem in Artikel 46 
Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2005/36/EG genannten Abschlussexamen gleichwertig 
sein. Auf Verlangen haben die sonstigen Bewerberinnen und Bewerber Leistungsproben vor 
dem Eintragungsausschuss abzulegen. 
 
(7) Unabhängig von den Voraussetzungen nach den Absätzen 1, 2, 3 und 6 sind 
Bewerberinnen und Bewerber auf Antrag in die Architektenliste einzutragen, wenn sie sich 
durch die Qualität ihrer Leistungen auf dem Gebiet der Architektur (Hochbau), der 
Innenarchitektur, der Landschaftsarchitektur oder der Stadtplanung besonders ausgezeichnet 
haben und dies gegenüber dem Eintragungsausschuss durch eigene Arbeiten oder als 
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union mit einem 
Prüfungszeugnis ihres Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaates nachweisen. 
 
(8) War eine antragstellende Person in die Architektenliste oder in die Stadtplanerliste eines 
anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland eingetragen und ist ihre Eintragung nur 
gelöscht worden, weil sie ihren Wohnsitz, ihre Niederlassung oder ihren Dienst- oder 
Beschäftigungsort in diesem Land aufgegeben und im Land Berlin begründet hat, so ist sie in 
die Liste ihrer Fachrichtung einzutragen, ohne dass es einer erneuten Prüfung der 
Eintragungsvoraussetzungen bedarf, sofern keine Versagungsgründe nach § 5 Absatz 1 und 
2 vorliegen. 
 
(9) Die Eintragung erfolgt auf Antrag. Sie setzt voraus, dass die antragstellende Person die 
Berufsaufgaben nach § 1 wahrnehmen will und im Land Berlin ihren Wohnsitz, ihre 
Niederlassung oder ihre überwiegende berufliche Beschäftigung hat. Dem Antrag sind die 
zur Beurteilung der Eintragungsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen sowie folgende 
Nachweise beizufügen: 
1. eine Geburtsurkunde sowie ein Nachweis über den geführten und früher geführte 
Namen, 
2. ein Nachweis über den im Land Berlin gelegenen Ort des Wohnsitzes, der beruflichen 
Niederlassung oder des Dienst- oder Beschäftigungsortes, 
3. eine Erklärung darüber, dass Gründe nicht bekannt sind, die nach § 5 einer Eintragung 
entgegenstehen können, 
4. eine Erklärung über frühere, bestehende oder anderweitig beantragte Eintragungen in 
vergleichbare Berufsverzeichnisse anderer berufsständischer Kammern in den 
Bundesländern, in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in nach dem 
Recht der Europäischen Union gleichgestellten anderen Staaten, 
5. bei freischaffender oder baugewerblicher Berufsausübung ein Nachweis über eine bei 
Aufnahme der Berufstätigkeit nach § 27 Absatz 2 Nummer 6 entsprechende 
Berufshaftpflichtversicherung, 
6. ein Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde; 
bestehen Zweifel nach § 5 Absatz 1, kann eine unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister verlangt werden, 
7. als freischaffende berufsangehörige Person eine Erklärung, dass der Beruf entsprechend 
§ 2 Absatz 4 ausgeübt wird. 
Soweit es um die Beurteilung der in Absatz 2 und in Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 genannten 
Voraussetzungen geht, dürfen nur die in Anhang VII der Richtlinie 2005/36/EG genannten 
Unterlagen und Bescheinigungen verlangt werden; die in Anhang VII Nummer 1 Buchstabe 
d, e und f der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführten Unterlagen dürfen nicht älter als drei 
Monate sein. Die Architektenkammer bestätigt der antragstellenden Person binnen eines 
Monats den Eingang der Unterlagen und Bescheinigungen und teilt ihr gegebenenfalls mit, 
welche Unterlagen und Bescheinigungen fehlen. Das Verfahren kann auf Verlangen 
elektronisch geführt werden. Im Fall begründeter Zweifel und soweit unbedingt geboten, 
können später beglaubigte Kopien verlangt werden. 
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(10) Wer in die Liste eingetragen ist und seine Berufsaufgaben als Architektin oder Architekt 
oder als Stadtplanerin oder Stadtplaner freischaffend ausübt, ist vom Eintragungsausschuss 
von Amts wegen unter dieser Bezeichnung einzutragen. 
 
(11) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39) in 
der jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme des § 13 Absatz 3 (Verfahren), des § 17 
(Statistik) und des § 19 (Beratungsanspruch) keine Anwendung.“ 
 
6. Nach § 4 werden folgende §§ 4a und 4b eingefügt: 
 
„§ 4a Europäischer Berufsausweis 
 
(1) Der Europäische Berufsausweis ist eine elektronische Bescheinigung entweder zum 
Nachweis, dass der Berufsangehörige sämtliche notwendigen Voraussetzungen für die 
vorübergehende und gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen in einem 
Aufnahmemitgliedstaat erfüllt oder zum Nachweis der Anerkennung von 
Berufsqualifikationen für die Niederlassung in einem Aufnahmemitgliedstaat. 
 
(2) Sofern für einen der in § 2 Absatz 1 und 2 genannten Berufe durch den Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts nach Artikel 4a Absatz 7 der Richtlinie 2005/36/EG ein 
Europäischer Berufsausweis eingeführt ist, ist die Architektenkammer zuständige Behörde im 
Sinne der Artikel 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG. Das Verfahren richtet sich nach den 
Artikeln 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG und den hierzu erlassenen 
Durchführungsrechtsakten. 
 
(3) Der Europäische Berufsausweis stellt die Meldung nach § 6 Absatz 2 dar. Für die Zwecke 
der Niederlassung begründet die Ausstellung eines Europäischen Berufsausweises kein 
automatisches Recht zur Führung der in § 2 Absatz 1 und 2 genannten 
Berufsbezeichnungen. 
 
§ 4b Vorwarnmechanismus 
 
(1) Die Architektenkammer ist zuständige Stelle für ein- und ausgehende Meldungen im 
Sinne des Artikels 56a Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG; dies gilt nicht, soweit durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes abweichende Zuständigkeiten bestehen. Sie 
unterrichtet unter Berücksichtigung von nach Artikel 56a der Richtlinie 2005/36/EG 
erlassenen Durchführungsrechtsakten die zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie die nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten 
Staaten, die an das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) angeschlossen sind, über die 
Identität einer oder eines Berufsangehörigen, die oder der die Anerkennung ihrer oder seiner 
Qualifikation gemäß § 4 oder § 6 als Angehörige oder Angehöriger eines der in § 2 Absatz 1 
und 2 genannten Berufe beantragt hat und bei der oder dem nachfolgend gerichtlich 
festgestellt wird, dass sie oder er dabei gefälschte Berufsqualifikationsnachweise verwendet 
hat. Die Meldung erfolgt mittels einer Warnung über das IMI, sobald die mit Gründen 
versehene Gerichtsentscheidung vorliegt. Das Verfahren richtet sich nach Artikel 56a der 
Richtlinie 2005/36/EG sowie den dazu ergangenen Durchführungsrechtsakten. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke des Informationsaustauschs erfolgt 
im Einklang mit den Richtlinien 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31) und 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 
 
(2) Gleichzeitig mit der Übermittlung einer Warnung hat die Architektenkammer die hiervon 
betroffene Person schriftlich darüber zu unterrichten, 
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1. dass eine Warnung erfolgt und welchen Inhalt sie hat, 
2. welchen Rechtsbehelf sie gegen die Entscheidung über die Warnung einlegen kann, 
3. dass sie die Berichtigung der Warnung verlangen kann und 
4. dass ihr im Fall von Schäden, die durch zu Unrecht an andere Mitgliedstaaten des IMI 
übermittelten Warnungen entstanden sind, ein Schadensersatzanspruch zustehen kann. 
 
(3) Wird gegen eine Warnung ein Rechtsbehelf eingelegt, ist über das IMI ein 
entsprechender Hinweis aufzunehmen. Warnungen im IMI sind innerhalb von drei Tagen zu 
löschen, wenn die in Absatz 2 genannte Gerichtsentscheidung geändert wird. Absatz 1 Satz 
1 findet auf die Sätze 1 und 2 entsprechend Anwendung. 
 
(4) Die zuständigen Stellen der Länder sind von Meldungen nach den Absätzen 1 und 3 zu 
unterrichten.“ 
 
7. § 6 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 6 Führung der geschützten Berufsbezeichnungen durch auswärtige Dienstleister 
 
(1) Personen, die zur Ausübung eines der in § 1 genannten Berufe rechtmäßig in einem 
anderen Staat niedergelassen sind und sich zu einer vorübergehenden und gelegentlichen 
Dienstleistungserbringung gemäß § 1 in das Land Berlin begeben (auswärtige Dienstleister), 
dürfen die Berufsbezeichnung nach § 2 Absatz 1 und 2 oder eine Wortverbindung nach § 2 
Absatz 6 ohne Eintragung in die Liste ihrer Fachrichtung führen, wenn sie die 
Eintragungsvoraussetzungen gemäß § 4 erfüllen; § 4 Absatz 4 und 5 findet keine 
Anwendung. Sie dürfen den Zusatz „freischaffend“ führen, wenn sie die Voraussetzungen 
nach § 2 Absatz 4 erfüllen. 
 
(2) Auswärtige Dienstleister müssen das erstmalige Tätigwerden nach Absatz 1 Satz 1 bei 
der Architektenkammer vorher schriftlich anzeigen. Sie haben die Anzeige einmal jährlich zu 
erneuern, wenn sie beabsichtigen, während des betreffenden Jahres im Land Berlin 
Dienstleistungen nach Absatz 1 Satz 1 zu erbringen. Auswärtige Dienstleister, die nicht die 
Voraussetzungen des § 4 Absatz 2 erfüllen, dürfen die Berufsbezeichnung nach § 2 Absatz 1 
oder eine Wortverbindung nach § 2 Absatz 6 erst führen, wenn ihnen die Architektenkammer 
bestätigt hat, dass sie die Eintragungsvoraussetzungen nach § 4 Absatz 1, 3, 6 oder 7 
erfüllen. Für das Verfahren nach Satz 3 gilt § 4 Absatz 9 Satz 3 Nummer 1, 3 bis 7 sowie 
Satz 4 bis 7 entsprechend. 
 
(3) Auswärtige Dienstleister haben die Berufspflichten zu beachten. Sie sind hierfür wie 
Mitglieder der Architektenkammer zu behandeln und in ein entsprechendes Verzeichnis 
einzutragen. Die Architektenkammer stellt über die Eintragung in das Verzeichnis nach Satz 
2 eine auf höchstens fünf Jahre befristete Bescheinigung aus, die auf Antrag verlängert 
werden kann. Meldungen nach Absatz 2 Satz 1 und 2 und Bescheinigungen nach Satz 3 
sind nicht erforderlich, wenn bereits in einem anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine 
Bescheinigung erteilt wurde; eine Eintragung in das Verzeichnis nach Satz 2 erfolgt in 
diesem Fall nicht. 
 
(4) Der Eintragungsausschuss hat auswärtigen Dienstleistern ungeachtet einer Berechtigung 
nach Absatz 1 das Führen der Berufsbezeichnung im Land Berlin zu untersagen, wenn 
Tatsachen bekannt geworden sind, die eine Versagung nach § 5 Absatz 1 oder 2 
rechtfertigen würden. 
 
(5) Der Eintragungsausschuss kann auswärtige Dienstleister aus dem Verzeichnis löschen, 
wenn die vergleichbaren Voraussetzungen des § 5 Absatz 3 oder 4 vorliegen. 
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(6) Das Recht zur Führung der Berufsbezeichnung des Niederlassungsstaats nach Artikel 7 
Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG bleibt unberührt. Die Berufsbezeichnung ist so zu führen, 
dass keine Verwechslung mit der Berufsbezeichnung nach § 2 Absatz 1 möglich ist.“ 
 
8. § 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Nummer 4 werden folgende neue Nummern 5 und 6 eingefügt: 
 
„5. die Berufsqualifikationen zu überprüfen und anzuerkennen sowie Ausgleichsmaßnahmen 
anzuordnen und zu bewerten, 
6. die während der praktischen Tätigkeit sowie der begleitenden Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu bearbeitenden Mindestaufgaben und Mindestinhalte 
festzulegen sowie Berufspraktika zu beaufsichtigen und zu bewerten,“ 
 
b) Die bisherige Nummer 5 wird die Nummer 7 und der Halbsatz „und Sachverständige für 
Fertigstellungsbescheinigungen zu bestimmen“ wird gestrichen. 
 
c) Die bisherigen Nummern 6, 7, 8, 9 und 10 werden die Nummern 8, 9, 10, 11 und 12. 
 
d) In der neuen Nummer 12 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 
 
e) Nach Nummer 12 werden folgende neue Nummern 13 und 14 angefügt: 
 
„13. die Berufsangehörigen in Fragen der Berufsausübung zu beraten, 
14. Listen oder Verzeichnisse sachverständiger Personen, die mit besonderer Fachkunde 
einzelne Aufgaben nach § 1 erfüllen, zu führen.“ 
 
9. § 12 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 
 
„5. den Erlass der Sachverständigenordnung, die insbesondere das Verfahren der 
Sachverständigenbestellung regelt,“ 
 
bb) Nach Nummer 6 werden folgende neue Nummern 7, 8 und 9 eingefügt: 
 
„7. den Erlass der Eintragungsordnung, die insbesondere Einzelheiten der Besetzung und 
Beschlussfassung des Eintragungsausschusses, den Verfahrensablauf bei der 
Antragsbearbeitung und den Ablauf der Prüfung auf Hochschulniveau gemäß § 4 Absatz 6 
regelt, 
8. den Erlass der Fortbildungs- und Praktikumsordnung, die insbesondere die 
Fortbildungsmaßnahmen vorschreibt, die Inhalte der praktischen Tätigkeit und des 
Berufspraktikums regelt sowie Leitlinien zur Organisation, Bewertung und Anerkennung im 
Ausland erbrachter Berufspraktika festlegt, 
9. den Erlass der Berufsanerkennungsordnung, welche auf der Grundlage der in der 
Bundesrepublik Deutschland geregelten Studieninhalte und der europarechtlichen 
Vorschriften die Mindestlehrinhalte der einschlägigen Studiengänge benennt sowie die 
Anordnung, Durchführung und Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 4 Absatz 4 
und 5 regelt,“ 
 
cc) Die bisherigen Nummern 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 werden die Nummern 10, 11, 12, 13, 
14, 15 und 16. 
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b) In Absatz 5 werden die Wörter „Absatz 1 Nr. 1 bis 3“ durch die Wörter „Absatz 1 
Nummer 1, 2, 3, 7, 8 und 9“ ersetzt. 
 
10. In § 20 Abs. 2 wird die Angabe „15.000“ durch die Angabe „30.000“ ersetzt. 
 
11. In § 29 Absatz 5 wird das Wort „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt sowie die Angabe 
„Nr. 4“ gestrichen. 
 
12. § 33 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 wird das Wort „ausschließlich“ gestrichen. 
 
b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort „ausschließlich“ gestrichen. 
 
13. § 34 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Die Baukammer führt ferner Verzeichnisse ihrer Mitglieder, gegliedert nach 
Pflichtmitgliedern unter Angabe der in § 41 Absatz 1 Nummer 1 bis 7 geregelten 
Mitgliedschaftsarten und freiwilligen Mitgliedern, und der Ingenieurgesellschaften. Die 
Baukammer führt auch ein Sachverständigenverzeichnis über öffentlich bestellte und 
vereidigte Sachverständige und die Pflichtmitglieder gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 5 und 6.“ 
 
14. In § 35 Absatz 5 Nummer 4 wird das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ 
ersetzt. 
 
15. § 37 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„3. nach der Eintragung die Eintragungsvoraussetzungen nach § 35 Absatz 1 entfallen sind, 
Versagungsgründe nach § 36 Absatz 1 eingetreten sind oder die Voraussetzungen nach § 41 
Absatz 1 nicht mehr vorliegen,“ 
 
16. § 38 wird gestrichen. 
 
17. § 40 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Nummer 6 werden die Wörter „und Sachverständige für die 
Fertigstellungsbescheinigung zu bestimmen“ gestrichen. 
 
bb) Nach Nummer 11 werde folgende neue Nummern 12, 13, 14 und 15 eingefügt: 
 
„12. die Liste der Tragwerksplaner zu führen, 
13. die Liste der Brandschutzplaner zu führen, 
14. Listen oder Verzeichnisse sachverständiger Personen, die mit besonderer Fachkunde 
einzelne Aufgaben nach § 30 erfüllen, zu führen, 
15. die Aufgaben nach § 5 Absatz 1 Ingenieurgesetz wahrzunehmen,“ 
 
cc) Die bisherige Nummer 12 wird die Nummer 16. 
 
b) In Absatz 2 werden die Wörter „von ihr“ gestrichen und die Wörter „Abs. 1 Nr. 6“ durch die 
Wörter „Absatz 1 Nummer 6“ ersetzt. 
 
18. § 41 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
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„3. im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Ingenieure, die Aufgaben gemäß § 30 
wahrnehmen, ihren Beruf eigenverantwortlich ausüben (§ 31 Absatz 3 und 4) und Leistungen 
für Vorhaben im Land Berlin erbringen oder ihren Geschäftssitz im Land Berlin haben,“ 
 
b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 
 
„4. im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und Ingenieure, die ihren Beruf als gesetzliche 
Vertretungsberechtigte einer Ingenieurgesellschaft oder eines Vereins ausüben, die auch 
Aufgaben gemäß § 30 wahrnehmen und Leistungen für Vorhaben im Land Berlin erbringen 
oder ihren Geschäftssitz oder Vereinssitz im Land Berlin haben,“ 
 
c) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 
 
„6. öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für den Tätigkeitsbereich der im 
Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure sowie die Sachverständigen nach 
Bauordnungsrecht und Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung,“ 
 
d) In Nummer 7 werden die Wörter „Universität,“ und „oder Fachhochschule“ gestrichen 
sowie die Angabe „(§ 31 Abs. 3 und 4)“ durch die Angabe „(§ 31 Absatz 3 und 4)“ und die 
Angabe „§ 35 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 35 Absatz 4“ ersetzt. 
 
19. § 64 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
1. den Inhalt und das Verfahren zur Ausstellung Europäischer Berufsausweise einschließlich 
der Erstellung von und des Umgangs mit IMI-Dateien im Sinne des Artikels 4a Absatz 5 der 
Richtlinie 2005/36/EG zu regeln, 
2. ergänzend zu den Bestimmungen von nach Artikel 56a Absatz 8 der Richtlinie 2005/36/EG 
erlassenen Durchführungsrechtsakten durch Rechtsverordnung weitere Regelungen zur 
Umsetzung des Artikels 56a der Richtlinie 2005/36/EG zu treffen, 
3. Regelungen zum gemeinsamen Ausbildungsrahmen sowie zu gemeinsamen 
Ausbildungsprüfungen nach den Artikeln 49a, 49b der Richtlinie 2005/36/EG zu treffen.“ 
 
20. In § 65 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 
„(5) Auf Personen, die ihre praktische Tätigkeit oder ihr Studium am Tag des Inkrafttretens 
des Dritten Gesetzes zur Änderung des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes vom 
… [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes] bereits begonnen 
haben, ist die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Fassung des § 4 Absatz 1 anzuwenden.“ 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
in Kraft. 
 
 
 
A. Begründung 
  
a) Allgemeines 
 
Durch die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
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Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-
Verordnung“) (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) wurde die sog. 
Berufsqualifikationsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG umfassend geändert. Ziel ist es 
insbesondere, die Verfahren zur Anerkennung der Gleichwertigkeit von in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erworbenen Berufsqualifikationen im Interesse der 
Betroffenen zu erleichtern und zu beschleunigen. Die bis zum 18. Januar 2016 
umzusetzende Richtlinie 2013/55/EU erfordert eine Änderung des Berliner Architekten- und 
Baukammergesetzes (ABKG). Das Gesetz orientiert sich am Musterarchitektengesetz 
(MArchG). Es ergeben sich im Wesentlichen folgende Änderungen: 
− Ergänzung der Regelungen zum Berufsbild zur besseren Beurteilbarkeit der Frage, ob es 

sich um „denselben Beruf“ handelt; 
− Neuregelung des Anerkennungsmechanismus unter anderem durch Neufassung der 

Anerkennungsbedingungen sowie der Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der 
gegenseitigen Anerkennung; 

− Neuregelungen zur Anerkennung von Berufserfahrung und durch lebenslanges Lernen 
erworbenen Kenntnissen Fähigkeiten und Kompetenzen; 

− Implementierung des sogenannten Berufspraktikums in der Fachrichtung Architektur als 
ausbildungsergänzende praktische Tätigkeit unter Aufsicht; 

− Einführung von Vorhalteregelungen zur Einführung des Europäischen Berufsausweises 
durch Durchführungsrechtsakt der Kommission; hierdurch können die für die 
Anerkennung der Berufsqualifikation erforderlichen Nachweise bereits bei den Behörden 
des Heimatmitgliedstaats eingereicht werden; 

− Neuregelungen zum neu durch die Richtlinie eingeführten Vorwarnmechanismus zur 
Information über die mittels Gerichtsentscheidung festgestellte Verwendung von 
gefälschten Berufsqualifikationsnachweisen; 

− Neuregelung im Bereich der vorübergehenden Dienstleistungserbringung; 
− Ergänzung der Regelungen zu den Kammeraufgaben und zum Erlass von Satzungen im 

Bereich der Anerkennung. 
 
Darüber hinaus werden die Regelungen des ABKG über die Baukammer aktualisiert. 
 
b) Einzelbegründung 
 
1. Zu Artikel 1 Nummer 1 (Inhaltsübersicht): 
Die Inhaltsübersicht wird infolge der Änderung der Überschriften der §§ 4 und 6, der 
Einfügung der §§ 4a und 4b und der Streichung des § 38 angepasst. 
 
2. Zu Artikel 1 Nummer 2 a) (§ 1 Absatz 1): 
Die Ergänzung in § 1 Absatz 1 erfolgt in Anpassung an das MArchG und unterstreicht die 
besondere Sicherheitsrelevanz der Tätigkeit der Architektinnen und Architekten. Bei vielen 
Baumaßnahmen haben Architektinnen und Architekten die abschließende Verantwortung für 
die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Anforderungen und damit auch für die Beachtung 
der Sicherheitsbedürfnisse sowohl der Nutzer der baulichen Anlagen als auch der 
Öffentlichkeit insgesamt. Sicherheitsmängel können sich auf den angrenzenden öffentlichen 
Raum, teilweise aber auch auf weiter entfernte Bereiche auswirken. Diese Anforderungen an 
die Berufstätigkeit sind auch bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob ein im Ausland 
ausgeübter Beruf zum Beispiel im Sinne des § 4 Absatz 3 oder des § 6 Absatz 1 dem 
Berufsbild in Deutschland entspricht. 
 
3. Zu Artikel 1 Nummer 2 b) (§ 1 Absatz 5): 
§ 1 Absatz 5 benennt wie bisher Berufsaufgaben, die alle Fachrichtungen betreffen. In 
Anpassung an das MArchG werden ergänzend über die unmittelbare Planung und 
Bauausführung hinausgehende Aufgaben aufgenommen. Damit wird der Entwicklung 
Rechnung getragen, dass Auftraggeber zunehmend eine umfassende Betreuung ihrer 
Projekte erwarten, die teilweise weit vor der eigentlichen Planungstätigkeit ansetzen. In 
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gleicher Weise setzt sich die Betreuung mitunter über den Zeitpunkt der Übergabe des 
Vorhabens fort. 
 
4. Zu Artikel 1 Nummer 2 c) (§ 1 Absatz 6): 
§ 1 Absatz 6 verdeutlicht die besondere „mehrdimensionale“ geistige und schöpferische 
Qualität des Architektenberufs in Abgrenzung zu anderen Berufsbildern, insbesondere 
gegenüber überwiegend technischen und handwerklichen Berufen im Bereich des 
Bauwesens. Durch diese Klarstellung wird die Beurteilung der Gleichwertigkeit einer in 
einem anderen Staat erworbenen Berufsqualifikation erleichtert. 
 
5. Zu Artikel 1 Nummer 2 d) (§ 1 Absatz 7, 8 und 9): 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Absatzes 6 in § 1. 
 
6. Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 2 Absatz 7): 
Der Verweis auf § 6 Absatz 6 dient der Klarstellung, dass das Führen einer in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erworbenen Berufsbezeichnung in der Amtssprache 
dieses Mitgliedsstaates nicht von dem Verbot des § 2 Absatz 7 Satz 1 erfasst ist.  
 
7. Zu Artikel 1 Nummer 4 a) (§ 3 Absatz 1): 
Dies ist eine Folgeänderung zu der Neufassung des § 6. 
 
8. Zu Artikel 1 Nummer 4 b) aa) (§ 3 Absatz 3 Satz 4 und 5): 
Die in § 3 Absatz 3 Satz 4 geregelte Entscheidungsfrist erfasst in erster Linie die Fälle der 
Niederlassung und ergibt sich aus Artikel 51 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG. Für 
auswärtige Architektinnen und Architekten sowie Stadtplanerinnen und Stadtplaner, die in 
Ausübung ihrer Dienstleistungsfreiheit in Deutschland tätig sind, gelten die Regelungen des 
Artikels 51 Absatz 2 der Richtlinie nicht. Maßgebend für diese Gruppe ist vielmehr der 
Grundsatz des Artikel 5 Absatz 1, modifiziert durch Artikel 6 und 7 der Richtlinie 2005/36/EG. 
Auch in diesen Fällen ist die Entscheidung innerhalb kürzester Frist zu treffen, um die 
Ausübung der Dienstleistungsfreiheit effektiv zu ermöglichen. Dementsprechend sieht Satz 4 
vor, dass die Frist nur in den Fällen des § 4 Absatz 3 verlängert werden kann.  
 
9. Zu Artikel 1 Nummer 4 b) bb) (§ 3 Absatz 3 Satz 6): 
Der angefügte § 3 Absatz 3 Satz 6 dient der Umsetzung von Artikel 57a Absatz 4 Satz 3 
Richtlinie 2005/36/EG. 
 
10. Zu Artikel 1 Nummer 4 c) (§ 3 Absatz 4 Nummer 1): 
Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 1 Nummer 36 und 37 der Richtlinie 
2013/55/EU. Die in Artikel 47 Absatz 1 der Richtlinie a.F. geregelte Bescheinigung wird 
infolge der Novellierung der Richtlinie 2005/36/EG durch die Richtlinie 2013/55/EU im 
Rahmen der Bestimmung des Artikels 49 Absatz 3 Richtlinie 2005/36/EG normiert. 
 
11. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 4): 
§ 4 wird zur Umsetzung der novellierten Berufsanerkennungsrichtlinie in Anpassung an das 
MArchG neu gefasst. Er bestimmt im Wesentlichen, wie die fachtheoretische und 
berufspraktische Ausbildung im Falle einer Niederlassung beschaffen sein muss und durch 
welche Nachweise sie vom Bewerber zu belegen ist. 
 
Absatz 1 entspricht im Hinblick auf die Voraussetzung, über ein in der jeweiligen 
Fachrichtung angeschlossenes Hochschulstudium verfügen zu müssen, dem bisherigen § 4 
Absatz 1. Geregelt werden die Anforderungen des Befähigungsnachweises im Hinblick auf 
die Hochschulausbildung - gleich welcher Fachrichtung - für solche Bewerber, die ihren 
Hochschulabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben. Durch das Abstellen 
auf die an einer deutschen Hochschule erworbene Ausbildung sowie der im Anschluss 
erforderlichen berufspraktischen Tätigkeit wird für den Bereich der gegenseitigen 
Anerkennung das „Anforderungsprofil“ definiert, dem die im Ausland erworbenen 
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Berufsqualifikationen entsprechen müssen. Neu strukturiert werden in den Sätzen 2 bis 4 die 
Anforderungen an die sich anschließende zweijährige praktische Tätigkeit. Nicht 
übernommen wurde die Möglichkeit des Artikels 46 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2005/36/EG, für die Hochbauarchitektinnen und -architekten die Voraussetzung der 
praktischen Tätigkeit abzuschaffen und stattdessen ein fünfjähriges Studium vorzusehen, 
weil die praktische Tätigkeit eine wichtige Säule in der Berufsausbildung der Architektin 
beziehungsweise des Architekten und somit für das Führen der Berufsbezeichnung darstellt. 
Die Aufrechterhaltung der Praxis- oder Praktikumszeit wird für Inländer im Interesse der 
Qualitätssicherung und des Verbraucherschutzes, vor allem aber auch aus Gründen der 
dauerhaften Absicherung der hohen Kompetenz der Architektenschaft des Landes Berlin, als 
erforderlich angesehen. Die im Rahmen praktischer Tätigkeit erworbenen Kompetenzen 
können regelmäßig nicht allein durch ein längeres Studium ausgeglichen werden, wie dies 
auf europäischer Ebene der Fall sein soll. Ein unverhältnismäßiger Eingriff in Grundrechte 
von Personen, die eine inländische Berufsqualifikation anstreben, liegt in der getroffenen 
Regelung aus folgenden Gründen nicht vor. Es handelt sich bei diesen Regelungen um 
solche zum Führen der Berufsbezeichnung; die Erbringungen von Dienstleistungen - mit 
Ausnahme der Bauvorlage - ist jedoch auch ohne das Führen der Berufsbezeichnung 
möglich. Insbesondere die mit der Titelführung einhergehende Bauvorlageberechtigung 
erfordert aufgrund der umfassenden sicherheitsrelevanten Verantwortung, die damit 
einhergeht, eine gewisse Praxiszeit. 
 
Der Begriff der Hochschule ist der Oberbegriff für Universitäten, Fachhochschulen und die 
sonstigen Hochschulen (vgl. § 1 Hochschulrahmengesetz). Im Einklang mit dem MArchG 
wurde daher der Begriff der Fachschule gestrichen. 
 
Der novellierte Artikel 46 der Richtlinie 2005/36/EG bestimmt, dass die praktische Tätigkeit 
nach einem Studium auf Vollzeitbasis von vier Jahren für die Fachrichtung Architektur 
Berufspraktikum heißt. Das Berufspraktikum und dessen Inhalt ist in Artikel 3 Absatz 1, 46 
Absatz 4 und 55a der Richtlinie 2005/36/EG näher definiert. Berufspraktikum ist unbeschadet 
des Artikels 46 Absatz 4 der Richtlinie 2005/36/EG ein Zeitraum der Berufstätigkeit unter 
Aufsicht, vorausgesetzt, es stellt eine Bedingung für den Zugang zu einem reglementierten 
Beruf dar; es kann entweder während oder nach dem Abschluss einer Ausbildung stattfinden, 
die zu einem Diplom führt. In § 4 Absatz 1 Satz 5 wird bestimmt, dass die von den Ländern 
nach einheitlichen Kriterien durchgeführte Referendarausbildung und anschließende Prüfung 
für die Zulassung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst die Anforderungen an ein 
Berufspraktikum erfüllt. 
 
Während der praktischen Tätigkeit und des Berufspraktikums sind die für die spätere 
Berufsausübung erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen wahrzunehmen. Die Einzelheiten 
regelt die Berufs- und Praktikumsordnung gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 8. Der 
Eintragungsausschuss der Architektenkammer hat gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 das in Berlin 
absolvierte Berufspraktikum nach Abschluss zu bewerten. Diese Pflicht folgt aus Artikel 46 
Absatz 4 Satz 5 der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
Absatz 2 dient der Umsetzung der geänderten Berufsanerkennungsrichtlinie für 
Studienabschlüsse im Bereich Architektur, die der automatischen Anerkennung (Artikel 21, 
46 und 47 bzw. Artikel 23, 48 und 49 der Richtlinie 2005/36/EG) unterliegen. Bei der 
automatischen Anerkennung von Berufsqualifikationen der Architektinnen und Architekten 
werden die Ausbildungsanforderungen in der Berufsanerkennungsrichtlinie differenziert: es 
genügen entweder fünf Jahre Vollzeitstudium oder vier Jahre Vollzeitstudium mit zwei Jahren 
Berufspraktikum. Abweichend von Absatz 1 kann das Berufspraktikum hierbei bereits vor 
Abschluss eines Studiums nach den ersten drei Studienjahren erfolgen. Mindestens ein Jahr 
muss unter Aufsicht einer Person oder Stelle, die von der zuständigen Stelle des 
Herkunftsmitgliedstaates zugelassen wurde, absolviert werden und auf den während des 
Studiums erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen. Das 
Berufspraktikum ist von dieser Stelle im Anschluss zu bewerten. Zur Umsetzung von Artikel 
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49 Absatz 1a der Richtlinie wird Artikel 49 auch in Verbindung mit Anhang V Nummer 5.7.1 
zitiert. 
 
Absatz 3 Nummer 1 entspricht dem alten § 4 Absatz 1a Satz 1 und Absatz 1c Satz 1. Absatz 
3 Nummer 2 dient der Umsetzung der geänderten Richtlinie 2005/36/EG für alle 
Ausbildungsabschlüsse, die nicht der automatischen Anerkennung unterliegen. Mit der 
novellierten Richtlinie 2005/36/EG ist im Bereich der Niederlassungsfreiheit eine erhebliche 
Lockerung der Qualifikationsvoraussetzungen bei der allgemeinen Anerkennung erfolgt. 
Gemäß Artikel 13 Absatz 1 muss der Aufnahmemitgliedstaat Migrantinnen und Migranten 
(„Ausbildungsausländern“) die Berufsausübung erlauben, wenn diese einen Befähigungs- 
oder Ausbildungsnachweis besitzen, der in einem anderen Staat - das muss nicht der Staat 
sein, in dem die Migrantin oder der Migrant seine Ausbildung absolviert hat - einen 
Berufszugang ermöglicht. Aus Artikel 13 Absatz 1 ergibt sich, dass die antragstellende 
Person mit Qualifikationen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die 
übrigen Voraussetzungen für den Berufszugang (z. B. gesundheitliche Eignung, geordnete 
Vermögensverhältnisse, keine Eintragungen im Strafregister) ebenso erfüllen muss wie 
Inländer. Für im Ausland nicht reglementierte Berufe werden die Anforderungen an 
Praxiszeiten gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG auf ein Jahr reduziert. 
Diese Änderung wird durch § 4 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b) umgesetzt. Die 
Qualifikationsstufen werden zwar in Artikel 11 der geänderten Berufsanerkennungsrichtlinie 
noch definiert, die Grenzen der Durchlässigkeit sind in Artikel 13 jedoch erweitert. 
 
Die Absätze 4 und 5 enthalten die Regelungen für Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des 
Artikels 14 der Richtlinie 2005/36/EG. In Abhängigkeit von der jeweiligen Fachrichtung sowie 
dem festgestellten Ausbildungsdelta sieht das Gesetz nach Wahl der antragstellenden 
Person unterschiedliche Ausgleichsmaßnahmen vor. Aus Artikel 14 der Richtlinie 
2005/36/EG ergibt sich, dass ein Berufsangehöriger, der seinen Beruf in seinem 
Herkunftsmitgliedstaat berechtigt ausübt, nicht zwangsläufig berechtigt ist, diesen Beruf auch 
in einem anderen Mitgliedstaat auszuüben. Migrantinnen und Migranten können vom 
Aufnahmemitgliedstaat Anpassungslehrgänge oder Eignungsprüfungen auferlegt werden, um 
Unterschiede in der Berufsqualifikation zu kompensieren, bevor die antragstellende Person 
den Beruf aufnehmen darf. Diese Ausgleichsmaßnahmen sind als Korrektiv im 
Anerkennungsverfahren zu sehen. 
 
Nach Absatz 4 besteht für Migrantinnen und Migranten grundsätzlich Wahlfreiheit zwischen 
beiden Maßnahmearten. Für die Fachrichtung Architektur sowie für antragstellende 
Personen, die lediglich ein Zeugnis, das nach Abschluss einer Ausbildung auf Sekundarstufe 
erteilt wird, nachweisen können besteht diese Wahlfreiheit nicht. Kann die antragstellende 
Person nur Befähigungsnachweise vorlegen, die weder durch Zeugnis noch durch Diplom 
Kenntnisse aufgrund einer Ausbildung oder Ausübung des Berufs oder nur 
Allgemeinkenntnisse bescheinigen, ist sowohl ein Anpassungslehrgang als auch eine 
Eignungsprüfung vorgeschrieben. 
 
Absatz 5 setzt die verfahrensrechtliche Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen um. Die 
Festlegung der Ausgleichsmaßnahme hat in verhältnismäßiger Art und Weise zu erfolgen, 
indem insbesondere auf wesentliche Abweichungen bei den Ausbildungsinhalten abgestellt 
wird. Zusätzliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die die antragstellende Person 
im Rahmen ihrer Berufspraxis oder durch lebenslanges Lernen erworben und aufgrund einer 
entsprechenden Bescheinigung nachgewiesen hat, sind zu berücksichtigen. Auferlegte 
Maßnahmen müssen begründet werden. Es ist sicherzustellen, dass Eignungsprüfungen 
innerhalb von sechs Monaten nach Entscheidung über die Verpflichtung der 
Ausgleichsmaßnahme ermöglicht werden. Dabei kann sich die Verpflichtung zur Ablegung 
einer Eignungsprüfung sowohl aus einer Entscheidung der Architektenkammer als auch aus 
der von der antragstellenden Person nach Absatz 4 Satz 4 getroffenen Wahl ergeben. Die 
nähere Ausgestaltung des Verfahrens kann die Kammer durch Satzung regeln. 
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Wenn die Voraussetzungen der automatischen Anerkennung nach Artikel 21, 46 und 47 der 
Richtlinie 2005/36/EG oder nach Artikel 23, 48 und 49 vorliegen, können keine 
Ausgleichsmaßnahmen verlangt werden. Artikel 13 und 14 der Richtlinie 2005/36/EG sind 
dann nicht anwendbar. 
 
Absätze 6 und 7 entsprechen den alten Absätzen 2 und 3 des § 4. In Absatz 6 wird ein neuer 
Satz 3 eingefügt, um sicherzustellen, dass die Voraussetzungen des Artikels 47 Satz 2 der 
Richtlinie 2005/36/EG erfüllt werden. Absatz 7 entspricht Artikel 48 der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
Absatz 8 dient der Erleichterung der Freizügigkeit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
und der Verfahrensvereinfachung. Ein erneuter Nachweis der Berufsbefähigung ist 
überflüssig, wenn der Bewerber bereits in die Architektenliste eines anderen Bundeslandes 
eingetragen ist oder seine Eintragung aus Gründen gelöscht wurde, die nicht auf mangelnder 
Zuverlässigkeit beruhen. 
 
Absatz 9 stellt klar, dass eine Eintragung nicht von Amts wegen, sondern auf Antrag erfolgt. 
Voraussetzung der Eintragung ist neben der Vorlage entsprechender Nachweise zur 
Ausbildung und ggf. zur praktischen Tätigkeit, dass die antragstellende Person ihren seinen 
Wohnsitz oder ihre Niederlassung in dem betreffenden Land hat. Die in der Regel 
vorzulegenden Unterlagen entsprechen dem alten § 4 Absatz 5 Satz 1. Für die Fälle der 
Absätze 2 und 3 Nummer 2 gibt Artikel 50 der Richtlinie 2005/36/EG in Verbindung mit deren 
Anhang VII vor, welche Unterlagen und Bescheinigungen verlangt werden dürfen. Die Pflicht 
zur Bestätigung des Antragseingangs ergibt sich aus Artikel 51 Absatz 1 der Richtlinie 
2005/36/EG. Die neu angefügten Sätze 6 und 7 dienen der Umsetzung von Artikel 57a 
Absatz 1 Satz 1 und 2 der Richtlinie 2005/36/EG. Durch diese Regelung soll sichergestellt 
werden, dass alle Verfahren und Formalitäten, die die unter die Berufsanerkennungsrichtlinie 
fallenden Angelegenheiten betreffen, aus der Ferne und elektronisch abgewickelt werden 
können. Demzufolge ist zur Gewährleistung eines elektronischen Verfahrens die Vorlage von 
Originalen oder beglaubigten Kopien grundsätzlich nicht mehr erforderlich. Die zuständige 
Behörde erhält allerdings die Möglichkeit, später im Fall begründeter Zweifel und soweit 
unbedingt geboten, beglaubigte Kopien zu verlangen. § 3 Absatz 3 Satz 2 und 3 regelt 
außerdem bereits, dass das Eintragungs- und Anzeigeverfahren über eine einheitliche Stelle 
abgewickelt werden kann. 
 
Absatz 10 entspricht dem alten § 4 Absatz 6. 
 
Absatz 11 entspricht dem alten § 4 Absatz 7. 
 
12. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§§ 4a und 4b): 
 
Zu § 4a: 
Absatz 1 enthält die Legaldefinition des Europäischen Berufsausweises in Umsetzung des 
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe j der Richtlinie 2005/36/EG. Der Europäische Berufsausweis 
ist ein elektronisches Zertifikat, das insbesondere die vorübergehende 
Dienstleistungserbringung erleichtern soll. Er soll auch der Vereinfachung des 
Anerkennungsverfahrens dienen. Ziel ist es, dass der Dienstleister die wesentlichen Schritte 
zur Anerkennung seiner Berufsqualifikation im Vorfeld einer Dienstleistungserbringung 
bereits in seinem Heimatstaat erledigen kann. Der Antrag und die Einreichung der 
erforderlichen Unterlagen erfolgt bei der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats. 
Der Europäische Berufsausweis für die vorübergehende Dienstleitungserbringung wird durch 
die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats ausgestellt, der Europäische 
Berufsausweis für die Niederlassung durch die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaats. Der Europäische Berufsausweis kann nur für die Berufe beantragt 
und ausgestellt werden, für die die Kommission einen in Artikel 4a Absatz 7 der Richtlinie 
2005/36/EG vorgesehenen Durchführungsrechtsakt erlassen hat. Mit dem Europäischen 
Berufsausweis sollen die Mobilität und die Anerkennung im Rahmen der Regelung der 
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automatischen Anerkennung erleichtert und das Anerkennungsverfahren vereinfacht werden. 
In der ersten Phase wird der Berufsausweis für Physiotherapeuten, Krankenpfleger, 
Apotheker, Immobilienmakler und Bergführer eingeführt. Für eine zweite Phase (ab 2018) 
zieht die Kommission die Einführung des Berufsausweises für Ärzte, Ingenieure, 
spezialisierte Krankenpfleger und Fachapotheker in Betracht. Ob und wann dies für 
Architekten, Innen- und Landschaftsarchitekten sowie Stadtplaner der Fall sein wird, lässt 
sich nicht prognostizieren. 
 
Durch Absatz 2 wird die Architektenkammer zur zuständigen Behörde für alle Aufgaben nach 
den Artikeln 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG erklärt. Sie erfüllt damit sowohl die 
Aufgaben im Rahmen der Ausstellung des Europäischen Berufsausweises, die den 
zuständigen Behörden im Herkunftsmitgliedstaat zugewiesen sind, als auch die Aufgaben 
der Behörden des Aufnahmemitgliedstaats. Das Verfahren für die Beantragung und 
Ausstellung des Europäischen Berufsausweises richtet sich nach den Artikeln 4a bis 4e der 
Richtlinie 2005/36/EG und den hierzu erlassenen Durchführungsrechtsakten. Die 
Kommission hat am 24. Juni 2015 die Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 betreffend 
das Verfahren zur Ausstellung des Europäischen Berufsausweises und die Anwendung des 
Vorwarnmechanismus gemäß der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates erlassen. Ergänzend wird die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung in 
§ 64 Absatz 2 ermächtigt, Näheres zum Inhalt und zum Verfahren zur Ausstellung 
Europäischer Berufsausweise durch Verordnung zu regeln. Die Regelung kann 
erforderlichenfalls auch Bestimmungen zur Erstellung von und den Umgang mit IMI-Dateien 
im Sinne des Artikels 4a Absatz 5 der Richtlinie 2005/36/EG enthalten. 
 
Absatz 3 beschreibt die Wirkungen des Europäischen Berufsausweises sowohl für den 
Bereich der Dienstleistungsfreiheit (Satz 1) als auch für den Bereich der 
Niederlassungsfreiheit (Satz 2). Die Regelung erfolgt mit Blick auf Artikel 4a Absatz 4 Satz 2 
und Absatz 5 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG. 

 
Zu § 4b: 
Der in Artikel 56a der Richtlinie 2005/36/EG neu vorgesehene Vorwarnmechanismus soll 
bewirken, dass Verbraucher in den Mitgliedstaaten vor Berufsangehörigen geschützt werden, 
denen in einem Mitgliedstaat die Berufsausübung untersagt wird. Der Vorwarnmechanismus 
ist vorrangig für Berufsangehörige in den Gesundheitsberufen und im Bereich der Erziehung 
und Betreuung Minderjähriger vorgesehen. Darüber hinaus gilt er nach Artikel 56a Absatz 3 
der Richtlinie 2005/36/EG für alle Berufsangehörigen, die die Anerkennung ihrer 
Berufsqualifikation gemäß der Richtlinie 2005/36/EG unter Verwendung gefälschter 
Berufsqualifikationsnachweise beantragt haben.  
 
§ 4b setzt die Anforderung des Artikels 56a Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG um. Die 
Architektenkammer wird als zuständige Stelle für ein- und ausgehende Meldungen im Sinne 
des Artikels 56a Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG bestimmt.  
 
Artikel 56a der Richtlinie 2005/36/EG erfasst sämtliche Formen der Fälschung. In Betracht 
kommen nicht nur strafrechtliche Entscheidungen. In Verwaltungsgerichtsverfahren kann die 
Echtheit vorgelegter Berufsqualifikationsnachweise eine Vorfrage bei der Anfechtung von 
Entscheidungen der Architektenkammer sein. Auch in zivil- oder arbeitsgerichtlichen 
Entscheidungen kann die Richtigkeit vorgelegter Berufsqualifikationsnachweise eine Rolle 
spielen. Die Verpflichtung der Architektenkammer zur Warnung der zuständigen Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten des IMI besteht unabhängig davon, ob die Architektenkammer 
am Gerichtsverfahren beteiligt war. Daher müssen die Gerichts- oder 
Strafverfolgungsbehörden verpflichtet werden, die Architektenkammer über entsprechende 
Gerichtsentscheidungen zu informieren. Diese Verpflichtung kann aber nicht im 
Architektenrecht geregelt werden. Dies wäre auch nicht sachgerecht, da es vergleichbare 
Fallgestaltungen bei vielen Berufsgruppen geben kann und daher eine einheitliche Regelung 
erforderlich ist. 
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§ 4b Absatz 1 Satz 2 bestimmt, welche Angaben den Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
des IMI zu übermitteln sind, damit diese gegebenenfalls ebenfalls tätig werden können. Die 
Angaben sind zum Schutz des Betroffenen auf die in Satz 2 genannten Angaben zu 
beschränken. Die in Artikel 56a Absatz 2 Satz 2 Buchstaben d und e der Richtlinie 
2005/36/EG aufgeführten Angaben wurden nicht aufgenommen, da sie bei der Feststellung 
der Verwendung gefälschter Unterlagen keine Bedeutung haben. Die Architektenkammer hat 
gemäß § 4b Absatz 1 Satz 2 und 4 insbesondere die von der Kommission am 24. Juni 2015 
erlassene Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 zu beachten, die unter anderem die 
Einzelheiten des Verfahrens für die Bearbeitung von Warnungen festlegt. 
 
Absatz 2 bestimmt, dass gleichzeitig mit der Warnung der Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Betroffene schriftlich mit Rechtsbehelfsbelehrung über die Entscheidung 
zu informieren ist, dass die Warnung erfolgt. Die Mitteilung der Warnung soll dem 
Betroffenen nicht ermöglichen, gegen die Feststellung der Verwendung gefälschter 
Unterlagen vorzugehen, sondern gegen die Warnung selbst. Das kommt insbesondere in 
Betracht, wenn nach Auffassung des Betroffenen die Voraussetzungen einer Warnung nicht 
erfüllt sind oder die Warnung unzulässige oder falsche Angaben enthält. 
 
Absatz 3 bestimmt im Interesse des Betroffenen, dass Warnungen entsprechend zu 
ergänzen sind, soweit die betroffene Person Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt 
hat. Satz 2 stellt überdies klar, dass Warnungen zu löschen sind, wenn die 
Gerichtsentscheidung, in der die Vorlage gefälschter Berufsqualifikationsnachweise 
festgestellt wurde, geändert oder aufgehoben wird. Satz 3 vermeidet Doppelzuständigkeiten, 
soweit nach den Ausführungen zu Absatz 1 durch oder aufgrund bundesrechtlicher 
Regelungen abweichende Zuständigkeiten geschaffen werden sollten. 
 
Absatz 4 ermöglicht die Nutzung von IMI auch innerhalb Deutschlands. Die Regelung geht 
auf eine vergleichbare Vorschrift zurück, die im Entwurf zur Änderung des Berliner BQFG zur 
Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG vorgesehen ist. 
 
13. Zu Artikel 1 Nummer 7 (§ 6): 
§ 6 wird zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und besseren Verständlichkeit neu 
gefasst. Die Vorschrift regelt weiterhin lediglich Fälle der bloßen Dienstleistungserbringung 
unter Führung einer geschützten Berufsbezeichnung, nicht hingegen Fragen der 
Niederlassung oder der Dienstleistungserbringung ohne Führen einer geschützten 
Berufsbezeichnung. Eine auswärtige Dienstleistung in diesem Sinne liegt nach Absatz 1 vor, 
wenn sich ein Dienstleister aus einem anderen Staat zur vorübergehenden und 
gelegentlichen Ausübung des Berufes in das Land Berlin begibt. Der vorübergehende und 
gelegentliche Charakter der Erbringung von Dienstleistungen wird im Einzelfall beurteilt, 
insbesondere anhand der Dauer, der Häufigkeit, der regelmäßigen Wiederkehr und der 
Kontinuität der Dienstleistung.  
 
Die Erbringung von Leistungen nach § 1 durch auswärtige Dienstleister unterfällt nur dann 
den Regelungen des § 6, wenn die Leistung unter einer nach § 2 geschützten 
Berufsbezeichnung erbracht wird. Andernfalls unterliegt die Leistungserbringung ebenso wie 
bei einheimischen Dienstleistern keiner Beschränkung. Eine geschützte Berufsbezeichnung 
darf durch auswärtige Dienstleister geführt werden, wenn sie auch nach § 4 in die Liste ihrer 
Fachrichtung eingetragen werden könnten. Die Erleichterung gegenüber der Niederlassung 
im Land Berlin besteht darin, dass eine Listeneintragung nicht erfolgt und daher eine 
Pflichtmitgliedschaft in der Architektenkammer mit der damit verbundenen Verpflichtung zur 
Beitragszahlung nicht besteht. 
 
Es gelten besondere Regelungen für Dienstleister, deren Berufsqualifikation der 
sogenannten automatischen Anerkennung nach der der Richtlinie 2005/36/EG unterliegt. 
Andere Personen dürfen ebenfalls die geschützten Berufsbezeichnungen nur führen, wenn 
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ihre bestehenden Berufsqualifikationen gleichwertig sind. Die Regelung von 
Ausgleichsmaßnahmen nach § 4 Absatz 4 und 5 werden nicht für anwendbar erklärt, da der 
damit verbundene Aufwand mit dem Charakter einer vorübergehenden 
Dienstleistungserbringung nicht vereinbar ist. 
 
Nach Absatz 2 hat der auswärtige Dienstleister die erstmalige Dienstleistungserbringung 
unter einer geschützten Berufsbezeichnung der Architektenkammer schriftlich anzuzeigen. 
Die Anzeige hat vor dem Beginn der Leistungserbringung erfolgen. Die Anzeigepflicht 
besteht aufgrund des Bedürfnisses, eine wirksame Überwachung der auswärtigen 
Dienstleister durch die Architektenkammern zu gewährleisten. Sie nimmt Bezug auf Artikel 7 
Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2005/36/EG. Das Verfahren soll sicherstellen, dass qualifizierte 
auswärtige Dienstleister aus EU-Mitgliedstaaten zwar einen möglichst ungehinderten Zugang 
zur Dienstleistungserbringung im Land Berlin haben, die Rechtmäßigkeit der 
Dienstleistungserbringung unter einer geschützten Berufsbezeichnung unter 
Berücksichtigung der Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG jedoch durch die Kammern 
überprüfbar bleibt.  
 
Personen, die nach § 4 Absatz 2 unter die automatische Anerkennung fallen, dürfen ohne 
vorherige Überprüfung der Eintragungsvoraussetzungen die geschützten 
Berufsbezeichnungen führen. Bei anderen auswärtigen Dienstleistern ist Voraussetzung, 
dass die Architektenkammer zunächst das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 
bestätigt. 
Satz 4 erklärt für das Verfahren nach § 6 Absatz 2 Satz 3 § 4 Absatz 9 Satz 3 Nummer 1, 3 
bis 7, Satz 4 bis 7 für anwendbar. Allerdings sind die Regelungen nur entsprechend 
anwendbar, da Ergebnis des Verfahrens die Bestätigung des Vorliegens der 
Eintragungsvoraussetzungen, nicht aber die Eintragung in die Liste nach § 4 Absatz 1 ist. 
Aus dem Verweis auf § 4 Absatz 7 Satz 3 Nummer 1, 3 bis 7, Satz 4 bis 7 ergibt sich, dass 
der Anzeige die für die Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen sind, worunter bei 
freiberuflich tätigen Personen auch der Nachweis einer ausreichenden 
Berufshaftpflichtversicherung gehört. 
 
Absatz 3 bestimmt in Übereinstimmung mit Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG, dass 
auswärtige Dienstleister die Berufspflichten zu beachten haben. Um die Überwachung der 
Einhaltung der Berufspflichten zu ermöglichen, erfolgt eine Eintragung in ein Verzeichnis bei 
der Architektenkammer; Kosten können hierfür nach Artikel 6 Unterabsatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2005/36/EG nicht erhoben werden. Um dem auswärtigen Dienstleister den im 
Einzelfall von Behörden oder Auftragnehmern möglicherweise geforderten Nachweis über die 
Erfüllung seiner Anzeigepflicht oder der Überprüfung seiner Berufsqualifikation im Vorfeld der 
Eintragung zu erleichtern, erhält er eine auf fünf Jahre befristete Bescheinigung, deren 
Geltungsdauer auf Antrag verlängert werden kann. Zur möglichen Verfahrensvereinfachung 
erfolgt insofern kein zwingender Gleichlauf mit der jährlichen Meldepflicht; zur Klarstellung 
wird angeregt einen entsprechenden Hinweis in die Bescheinigung aufzunehmen. Mit der 
Regelung in Satz 4 wird ausgeschlossen, dass auswärtige Dienstleister, die in mehreren 
Ländern tätig werden wollen, ihr Tätigwerden mehrfach anzeigen müssen bzw. mehrfach 
einer Prüfung der Gleichwertigkeit ihrer Berufsqualifikation unterworfen werden. Die 
Regelung dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 2a der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
Absatz 4 entspricht dem alten § 6 Absatz 5 Nummer 2. Absatz 5 entspricht dem alten § 6 
Absatz 6. 
 
Absatz 6 bestimmt, dass das Recht zum Führen der Berufsbezeichnung des 
Niederlassungsstaats unberührt bleibt. Die Regelung hat lediglich klarstellende Bedeutung, 
da der Schutz der Berufsbezeichnung durch das ABKG nur die deutschen 
Berufsbezeichnungen erfasst. Entsprechend Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG ist 
die Berufsbezeichnung des Niederlassungsstaats unter anderem so zu führen, dass keine 
Verwechslung mit den Berufsbezeichnungen nach § 2 möglich ist. Gegebenenfalls muss 
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daher bei auswärtigen Berufsbezeichnungen, die mit den geschützten Berufsbezeichnungen 
verwechselt werden könnten, ein geeigneter Zusatz hinzugefügt werden - beispielsweise ein 
Hinweis auf den Niederlassungsstaat oder den Staat, in dem die Berufsqualifikation 
erworben wurde. 
 
14. Zu Artikel 1 Nummer 8 a) (§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und 6): 
Die Aufgaben der Architektenkammer werden aufgrund der Änderung des § 4 angepasst. 
 
15. Zu Artikel 1 Nummer 8 b) (§ 9 Absatz 1 Nummer 7): 
Die Neunummerierung ist eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung der Nummern 5 und 
6. Die Aufgabe der Bestimmung von Sachverständigen für Fertigstellungsbescheinigungen 
wird gestrichen, da die Regelung über die Fertigstellungsbescheinigung des § 641a BGB mit 
Wirkung zum 01.01.2009 aufgehoben wurde. 
 
16. Zu Artikel 1 Nummer 8 c) und d) (§ 9 Absatz 1 Nummer 8, 9, 10, 11 und 12): 
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung der neuen Nummern 5 und 
6. 
 
17. Zu Artikel 1 Nummer 8 e) (§ 9 Absatz 1 Nummer 13 und 14): 
Die bisher von der Architektenkammer wahrgenommene Aufgabe der Beratung der 
Berufsangehörigen in Fragen der Berufsausübung wird im Einklang mit dem MArchG auch 
mit der Nummer 13 im ABKG ausdrücklich verankert. 
Die Architektenkammer soll zudem in Nummer 14 die Möglichkeit erhalten, Listen über 
besondere Fachkunde ihrer Mitglieder, zum Beispiel in den Bereichen Brandschutz, 
Barrierefreiheit oder Denkmalschutz, zu führen.  
 
18. Zu Artikel 1 Nummer 9 a) aa) (§ 12 Absatz 1 Nummer 5): 
Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass die Sachverständigenordnung auch Regelungen 
zum Ablauf der Sachverständigenbestellung enthalten muss. 
 
19. Zu Artikel 1 Nummer 9 a) bb) (§ 12 Absatz 1 Nummer 7, 8 und 9): 
Nummer 7 ermächtigt die Architektenkammer, eine Eintragungsordnung zu erlassen. 
 
Nummer 8 regelt die Fortbildungs- und Praktikumsordnung. Die Fortbildungsordnung 
beinhaltet in erster Linie die Regelungen über Fortbildungsmaßnahmen der 
Kammerangehörigen. Zudem ist festzuhalten, dass die für die spätere Berufsausübung 
erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen während der zwei Jahre dauernden praktischen 
Tätigkeit wahrzunehmen sind. In der Praktikumsordnung sind die Aufgaben der Person zu 
bestimmen, die das Berufspraktikum überwacht.  
Außerdem hat die Architektenkammer Leitlinien im Sinne des Artikels 55a Absatz 2 der 
Richtlinie 2005/36/EG zu veröffentlichen. Diese sollen Regelungen zur Organisation und 
Anerkennung von in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
Drittland absolvierten Berufspraktika und insbesondere zu den Aufgaben der Person, die das 
Berufspraktikum überwacht enthalten. 
Die Leitlinien zum Berufspraktikum nach § 12 Absatz 1 Nummer 8 betreffen die Organisation 
und Anerkennung von in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland absolvierten 
Berufspraktika und legen insbesondere die Aufgaben der Person, die das Berufspraktikum 
überwacht, fest. 
 
Nummer 9 betrifft die Berufsanerkennungsordnung, die im Einklang mit der Richtlinie 
2005/36/EG die Mindestanforderungen definieren soll, welchen im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen für ihre Anerkennung entsprechen müssen. Hierfür ist es erforderlich, 
die in der Bundesrepublik Deutschland für den jeweiligen Abschluss notwendigen 
Mindeststudieninhalte herauszuarbeiten. An die Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen dürfen zur Verwirklichung der im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union normierten Niederlassungsfreiheit nach der Richtlinie keine höheren 
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Anforderungen als an den Erwerb inländischer Berufsqualifikationen gestellt werden. Die 
Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben meint dabei insbesondere Artikel 46 
Richtlinie 2013/55/EU, welcher die Ausbildungsinhalte für die Berufsbezeichnung Architekt 
vorschreibt.  
Die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Mindestanforderungen – zusammen mit 
der Fortbildungs- und Praktikumsordnung nach Nummer 8 – sind die Grundlage für die nach 
§ 4 Absatz 4 und 5 vorzunehmende Prüfung, ob sich eine ausländische Berufsqualifikation 
wesentlich von den Eintragungsvoraussetzungen nach § 4 Absatz 1 unterscheidet, ob 
Ausgleichsmaßnahmen nach § 4 Absatz 4 und 5 durchzuführen sind und welchen Inhalt die 
Eignungsprüfung nach § 4 Absatz 6 Satz 2 und 3 abfragen darf. Die in der 
Berufsanerkennungsordnung zu benennenden Mindeststudieninhalte sind außerdem der 
Prüfung der Vergleichbarkeit eines ausländischen Studienabschlusses nach § 4 Absatz 3 
Nummer 1 zugrunde zu legen. Die ausdrückliche Regelung der Mindestinhalte in einer 
Satzung führt zu mehr Rechtssicherheit sowohl für die Architektenkammer als auch die 
Antragstellenden. Ferner ist es notwendig die Einzelheiten hinsichtlich der Anordnung, 
Durchführung und Bewertung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 4 Absatz 4 und 5 zu 
regeln. 
 
20. Zu Artikel 1 Nummer 9 a) cc) (§ 12 Absatz 1 Nummer 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16): 
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung der neuen Nummern 7, 8 
und 9. 
 
21. Zu Artikel 1 Nummer 9 b) (§ 12 Absatz 5): 
Auch die Satzungen nach den neu eingefügten Nummern 7, 8 und 9 bedürfen der 
Genehmigung.  
 
22. Zu Artikel 1 Nummer 10 (§ 20 Absatz 2): 
Die maximale Bußgeldhöhe wird im Einklang mit dem MArchG angepasst. 
 
23. Zu Artikel 1 Nummer 11 (§ 29 Absatz 5): 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
24. Zu Artikel 1 Nummer 12 a) (§ 33 Absatz 1): 
Das Wort „ausschließlich“ wird gestrichen, da eine Berufsaufsicht auch dann erforderlich ist, 
wenn eine Gesellschaft oder Partnerschaftsgesellschaft im Wesentlichen Aufgaben nach 
§ 30 wahrnimmt. Eine Gesellschaft oder Partnerschaftsgesellschaft soll sich der 
Mitgliedschaft in der Baukammer nicht entziehen können, indem sie in einem unerheblichen 
Umfang auch gewerblich tätig wird. 
 
25. Zu Artikel 1 Nummer 12 b) (§ 33 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1): 
Entsprechend der Änderung in § 33 Absatz 1 wird auch § 33 Absatz 2 Nummer 1 angepasst. 
 
26. Zu Artikel 1 Nummer 13 (§ 34 Absatz 2): 
Es handelt sich zum einen um eine Folgeänderung aus der Streichung des § 38. Zum 
anderen wird es der Baukammer ermöglicht, in das Sachverständigenverzeichnis nicht nur 
die von ihr bestellten, sondern auch andere Sachverständige aufzunehmen. 
 
27. Zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 35 Absatz 5 Nummer 4): 
Die Änderung dient der Anpassung an die Änderungen durch den Vertrag von Lissabon. 
 
28. Zu Artikel 1 Nummer 15 (§ 37 Absatz 1 Nummer 3): 
Die Einfügung ist erforderlich, weil § 37 Absatz 1 bisher die Eintragungsvoraussetzungen nur 
bezüglich der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure nach § 35 geregelt hat. Die 
Mitgliedschaft in der Baukammer Berlin umfasst jedoch gemäß § 41 Absatz 1 einen größeren 
Kreis. Die Erweiterung des § 37 ermöglicht die Löschung der Eintragung auch in Bezug auf 
diesen erweiterten Personenkreis. 
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29. Zu Artikel 1 Nummer 16 (§ 38): 
Die Vorschrift wird gestrichen, da in Bezug auf Personen, die Pflichtmitglieder einer anderen 
Ingenieurkammer innerhalb Deutschlands sind, kein Bedürfnis für eine zusätzliche 
Eintragung und entsprechend für die Führung eines Verzeichnisses besteht. 
 
30. Zu Artikel 1 Nummer 17 a) aa) (§ 40 Absatz 1 Nummer 6): 
Die Aufgabe der Bestimmung von Sachverständigen für Fertigstellungsbescheinigungen wird 
gestrichen, da die Regelung über die Fertigstellungsbescheinigung des § 641a BGB mit 
Wirkung zum 01.01.2009 aufgehoben wurde. 
 
31. Zu Artikel 1 Nummer 17 a) bb) (§ 40 Absatz 1 Nummer 12, 13, 14 und 15): 
 Durch die Einfügung der neuen Nummern werden die gesetzlich definierten Aufgaben der 
Baukammer an die wachsende Aufgabenzuweisung angepasst. 
32. Zu Artikel 1 Nummer 17 a) cc) (§ 40 Absatz 1 Nummer 16): 
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung der neuen Nummern 12 bis 
15. 
 
33. Zu Artikel 1 Nummer 17 b) (§ 40 Absatz 2): 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung des § 34 Absatz 2. 
 
34. Zu Artikel 1 Nummer 18 a) (§ 41 Absatz 1 Nummer 3): 
Ein Geschäftssitz im Land Berlin stellt ein Indiz dafür dar, dass Leistungen für Vorhaben im 
Land Berlin erbracht werden. Daher wird ein solcher Geschäftssitz als alternative 
Voraussetzung für die Pflichtmitgliedschaft der im Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und 
Ingenieure, die Aufgaben gemäß § 30 wahrnehmen und ihren Beruf eigenverantwortlich 
ausüben, eingefügt. 
 
35. Zu Artikel 1 Nummer 18 b) (§ 41 Absatz 1 Nummer 4): 
Es wird auf die Begründung zu § 41 Absatz 1 Nummer 3 verwiesen. 
 
36. Zu Artikel 1 Nummer 18 c) (§ 41 Absatz 1 Nummer 6): 
Mit der Neufassung wird eine Pflichtmitgliedschaft für die anerkannten Prüfsachverständigen 
für energetische Gebäudeplanung vorgeschrieben. Die für das Bauwesen zuständige 
Senatsverwaltung hat die Baukammer als anerkennende Stelle im Sinne des § 6 Absatz 1 
der Verordnung zur Durchführung der Energieeinsparverordnung in Berlin bestimmt. Die 
Pflichtmitgliedschaft dient dem Verbraucherschutz, da ansonsten keine Berufsaufsicht über 
diese Berufsgruppe gegeben wäre. 
 
37. Zu Artikel 1 Nummer 18 d) (§ 41 Absatz 1 Nummer 7): 
Der Begriff der Hochschule umfasst als Oberbegriff auch die Universitäten und 
Fachhochschulen (vgl. § 1 Hochschulrahmengesetz). 
 
38. Zu Artikel 1 Nummer 19 (§ 64 Absatz 2): 
Der alte § 64 Absatz 2 wird infolge der Einfügung der neuen Satzungsermächtigungen in 
§ 12 gestrichen. Gemäß Artikel 4a, 49a, 49b und 56a der Richtlinie 2005/36/EG erlässt die 
Kommission zur Ausstellung eines Europäischen Berufsausweises, für einen gemeinsamen 
Ausbildungsrahmen, für gemeinsame Ausbildungsprüfungen sowie zur Anwendung des 
Vorwarnmechanismus die erforderlichen Durchführungsrechtsakte. Der neue § 64 Absatz 2 
enthält zweckmäßige Vorratsermächtigungen, die dafür genutzt werden können, ergänzende 
Regelungen zu den genannten Durchführungsrechtsakten zu schaffen. 
 
39. Zu Artikel 1 Nummer 20 (§ 65 Absatz 5): 
§ 65 Absatz 5 bestimmt aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung unbilliger 
Härten, dass nicht die Anforderungen an das Berufspraktikum, sondern die bisher geltenden 
Bestimmungen für die praktische Tätigkeit anzuwenden sind, wenn eine Person zum 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits mit der erforderlichen praktischen 
Tätigkeit begonnen hat.  
 
40. Zu Artikel 2 (Inkrafttreten): 
Artikel 2 sieht vor, dass das Gesetz am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft tritt. 
 
B. Rechtsgrundlage 
 

Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin 
 
C.  Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 

Keine 
 
D. Gesamtkosten 
 
 Keine 
 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 

 
 Keine 
 
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 
 
 a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 
 

Keine. Die Architektenkammer und Baukammer Berlin finanzieren sich ausschließlich 
durch die Beitragszahlungen der Mitglieder. 
 

 b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 
  

Keine. Das Personal der Architektenkammer und der Baukammer Berlin wird aus 
dem Haushalt der Kammern finanziert. 
 

 
 
Berlin, den 10.05.2016 
 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
Michael Müller       Andreas Geisel  
.........................      ................................................. 
Regierender Bürgermeister      Senator für Stadtentwicklung  
        und Umwelt 
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        Anlage 1 zur Vorlage 
        an das Abgeordnetenhaus 
 
 
Gegenüberstellung der Gesetzestexte 
 

 
Alte Fassung 

 

 
Neue Fassung 

 
 
Berliner Architekten- und Baukammergesetz 
 
vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 720), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Februar 2016 
(GVBl. S. 40, 55) 
 

 
Drittes Gesetz zur Änderung des Berliner 
Architekten- und Baukammergesetzes 
 
vom 

 
Inhaltsverzeichnis 

(Auszuge; im Übrigen unverändert) 
 
§ 4 Eintragung als Architektin oder Architekt oder 
Stadtplanerin oder Stadtplaner 
 
 
 
 
§ 6 Auswärtige Architektinnen, Architekten, 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner als Dienstleister 
 
§ 38 Auswärtige im Bauwesen tätige 
Ingenieurinnen und Ingenieure 

 
Inhaltsverzeichnis 

(Auszüge; im Übrigen unverändert) 
 
§ 4 Voraussetzungen für die Eintragung 
 
§ 4a Europäischer Berufsausweis 
 
§ 4b Vorwarnmechanismus 
 
§ 6 Führung der geschützten Berufsbezeichnungen 
durch auswärtige Dienstleister 
 
§ 38 (weggefallen) 

 
§ 1 

Berufsaufgaben der Architektinnen und 
Architekten und der Stadtplanerinnen und 

Stadtplaner 
 

(1) Berufsaufgabe der Architektinnen und 
Architekten ist die gestaltende, baukünstlerische, 
technische, ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Planung von Bauwerken, Siedlungen und Städten. 
 
 
 
 
(2) – (4) 
 
(5) Zu den Berufsaufgaben der in den Absätzen 1 
bis 4 genannten Berufsgruppen gehören auch die 
Beratung, Betreuung und Vertretung der 
Auftraggebenden in den mit der Planung und 
Durchführung eines Vorhabens 
zusammenhängenden Fragen sowie die 
Koordinierung und Überwachung der Ausführung. 
Zu den Berufsaufgaben kann auch die Erstattung 
von Fachgutachten gehören. 
 
 
 
 
 

 
§ 1 

Berufsaufgaben der Architektinnen und 
Architekten und der Stadtplanerinnen und 

Stadtplaner 
 

(1) Berufsaufgabe der Architektinnen und 
Architekten ist die gestaltende, baukünstlerische, 
technische, ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Planung von Bauwerken, Siedlungen und 
Städten unter besonderer Beachtung der die 
Sicherheit der Nutzer und der Öffentlichkeit 
betreffenden Gesichtspunkte. 
 
(unverändert) 
 
(5) Zu den Berufsaufgaben der in den Absätzen 1 
bis 4 genannten Berufsgruppen gehören die 
Beratung, Betreuung und Vertretung des 
Auftraggebers, Arbeitgebers oder Dienstherrn in 
allen die Planung, Ausführung und Überwachung 
eines Vorhabens betreffenden Angelegenheiten. Zu 
den Berufsaufgaben können auch 
Sachverständigen-, Lehr-, Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten sowie sonstige 
Dienstleistungen bei der Vorbereitung und 
Steuerung von Planungs- und Baumaßnahmen, bei 
der Nutzung von Bauwerken sowie die 
Wahrnehmung der damit verbundenen sicherheits- 
und gesundheitstechnischen Belange gehören. 
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(6) Zu den Berufsaufgaben der Architektinnen und 
Architekten und der Landschaftsarchitektinnen und 
-architekten gehören auch die Ausarbeitung 
städtebaulicher Planung und die Mitwirkung an der 
Landesplanung und der Raumordnung. 
 
(7) Zu den Berufsaufgaben der Stadtplanerinnen 
und -planer gehört auch die Mitwirkung an der 
Landesplanung und der Raumordnung. 
 
(8) Soweit die folgenden Vorschriften Regelungen 
bezüglich der Architektinnen und Architekten 
treffen, gelten diese auch für die 
Innenarchitektinnen und -architekten sowie für die 
Landschaftsarchitektinnen und -architekten, es sei 
denn, es werden durch dieses Gesetz andere 
Regelungen getroffen. 

 
(6) Kennzeichen der beruflichen Tätigkeit der in den 
Absätzen 1 bis 4 genannten Berufsgruppen ist die 
geistig-schöpferische Bewältigung der 
Berufsaufgaben unter Berücksichtigung ihrer vollen 
Komplexität insbesondere auch im Hinblick auf 
technisch-funktionale, sozioökonomische, 
baukulturelle, rechtliche und ökologische Belange. 
Die Tätigkeit berücksichtigt die Bedürfnisse der 
Auftraggeber und des Gemeinwesens und achtet 
dabei das architektonische Erbe sowie die 
natürlichen Lebensgrundlagen. 
 
(7) Zu den Berufsaufgaben der Architektinnen und 
Architekten und der Landschaftsarchitektinnen und 
-architekten gehören auch die Ausarbeitung 
städtebaulicher Planung und die Mitwirkung an der 
Landesplanung und der Raumordnung. 
 
(8) Zu den Berufsaufgaben der Stadtplanerinnen 
und -planer gehört auch die Mitwirkung an der 
Landesplanung und der Raumordnung. 
 
(9) Soweit die folgenden Vorschriften Regelungen 
bezüglich der Architektinnen und Architekten 
treffen, gelten diese auch für die 
Innenarchitektinnen und -architekten sowie für die 
Landschaftsarchitektinnen und -architekten, es sei 
denn, es werden durch dieses Gesetz andere 
Regelungen getroffen. 

 
§ 2 

Berufsbezeichnungen, Architektenliste, 
Stadtplanerliste 

 
(1) – (6) 
 
(7) Dürfen die Berufsbezeichnungen nach den 
Absätzen 1 bis 6 nicht geführt werden, ist es auch 
nicht zulässig, sie in einer fremdsprachlichen 
Übersetzung zu führen. 
 
 
(8) – (10) 

 
§ 2 

Berufsbezeichnungen, Architektenliste, 
Stadtplanerliste 

 
(unverändert)  
 
(7) Dürfen die Berufsbezeichnungen nach den 
Absätzen 1 bis 6 nicht geführt werden, ist es auch 
nicht zulässig, sie in einer fremdsprachlichen 
Übersetzung zu führen. § 6 Absatz 6 bleibt 
unberührt. 
 
(unverändert) 

 
§ 3 

Listen, Verzeichnisse und Register 
 
(1) Die Architektenliste und die Stadtplanerliste, die 
in § 6 Abs. 3 genannten Verzeichnisse und das 
Register gemäß den §§ 7 und 7a werden von der 
Architektenkammer geführt. Die 
Architektenkammer führt auch ein 
Sachverständigenverzeichnis über die von ihr 
öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen. 
 
(2) 
 
(3) Über die Eintragung in die Listen, Verzeichnisse 
und das Register und die Löschung einer 

 
§ 3 

Listen, Verzeichnisse und Register 
 
(1) Die Architektenliste und die Stadtplanerliste, das 
in § 6 Absatz 3 genannte Verzeichnis und das 
Register gemäß den §§ 7 und 7a werden von der 
Architektenkammer geführt. Die Architektenkammer 
führt auch ein Sachverständigenverzeichnis über 
die von ihr öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen. 
 
 
(unverändert) 
 
(3) Über die Eintragung in die Listen, Verzeichnisse 
und das Register und die Löschung einer 
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Eintragung in den Fällen des § 5 Abs. 3 Nr. 3 bis 6 
sowie des Absatzes 4 entscheidet der 
Eintragungsausschuss; er entscheidet auch über 
die öffentliche Bestellung zur Sachverständigen 
oder zum Sachverständigen. Das 
Eintragungsverfahren und das Anzeigeverfahren 
kann auch über eine einheitliche Stelle abgewickelt 
werden. Es gelten die Vorschriften des Teils V 
Abschnitt 1a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über 
das Verfahren der Berliner Verwaltung. Über den 
Antrag auf Eintragung entscheidet der 
Eintragungsausschuss innerhalb einer Frist von 
drei Monaten. § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der Eintragungsausschuss entscheidet auch 
über die Ausstellung der Bescheinigung für die in 
die Architektenliste eingetragenen 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union zum Nachweis 
 
1. der vierjährigen Berufserfahrung von 
Architektinnen und Architekten mit 
abgeschlossener dreijähriger Ausbildung auf dem 
Gebiet der Architektur (Hochbau) an einer 
deutschen Fachhochschule oder deutschen 
Gesamthochschule nach Artikel 47 Absatz 1 der 
Richtlinie 2005/36/EG, 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. der Berufsbefähigung von Architektinnen und 
Architekten mit einem Prüfungszeugnis, das vor 
dem 1. Januar 1973 in einem Studiengang für 
Architektur von einer deutschen Ingenieur- oder 
Werkkunstschule ausgestellt wurde, nach Artikel 
49 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, 
 
3. der Berufsbefähigung von den 
Innenarchitektinnen und -architekten, 
Landschaftsarchitektinnen und -architekten sowie 
Stadtplanerinnen und -planern nach Artikel 11 
Buchstabe d der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
(5) 

Eintragung in den Fällen des § 5 Abs. 3 Nr. 3 bis 6 
sowie des Absatzes 4 entscheidet der 
Eintragungsausschuss; er entscheidet auch über 
die öffentliche Bestellung zur Sachverständigen 
oder zum Sachverständigen. Das 
Eintragungsverfahren und das Anzeigeverfahren 
kann auch über eine einheitliche Stelle abgewickelt 
werden. Es gelten die Vorschriften des Teils V 
Abschnitt 1a des Verwaltungsverfahrensgesetzes in 
Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über 
das Verfahren der Berliner Verwaltung. Über den 
Antrag auf Eintragung entscheidet der 
Eintragungsausschuss innerhalb kürzester Frist, 
spätestens jedoch binnen drei Monaten nach 
Einreichung der vollständigen Unterlagen; in den 
Fällen des § 4 Absatz 3 kann die Frist um einen 
Monat verlängert werden. Die Verfahrensfrist läuft 
ab dem Zeitpunkt, in dem der Antrag oder ein 
fehlendes Dokument bei einem einheitlichen 
Ansprechpartner oder unmittelbar bei der 
Architektenkammer eingereicht wird. Eine 
Aufforderung zur Vorlage von beglaubigten Kopien 
gilt nicht als Aufforderung zur Vorlage fehlender 
Dokumente. 
 
(4) Der Eintragungsausschuss entscheidet auch 
über die Ausstellung der Bescheinigung für die in 
die Architektenliste eingetragenen 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union zum Nachweis  
 
1. der vierjährigen Berufserfahrung von 
Architektinnen und Architekten mit spätestens am 
17. Januar 2014 begonnener und abgeschlossener 
dreijähriger Ausbildung auf dem Gebiet der 
Architektur (Hochbau) an einer deutschen 
Fachhochschule oder deutschen 
Gesamthochschule nach Artikel 49 Absatz 3 der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch 
die Richtlinie 2013/55/EU (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 132) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, 
 
2. der Berufsbefähigung von Architektinnen und 
Architekten mit einem Prüfungszeugnis, das vor 
dem 1. Januar 1973 in einem Studiengang für 
Architektur von einer deutschen Ingenieur- oder 
Werkkunstschule ausgestellt wurde, nach Artikel 49 
Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG, 
 
3. der Berufsbefähigung von den 
Innenarchitektinnen und -architekten, 
Landschaftsarchitektinnen und -architekten sowie 
Stadtplanerinnen und -planern nach Artikel 11 
Buchstabe d der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
(unverändert) 
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§ 4 
Eintragung als Architektin oder Architekt oder 

Stadtplanerin oder Stadtplaner 
 

(1) In die Architektenliste oder die Stadtplanerliste 
ist auf Antrag einzutragen, wer seinen Wohnsitz, 
seine Niederlassung oder seine überwiegende 
berufliche Beschäftigung im Land Berlin hat, die 
Berufsaufgaben nach § 1 wahrnehmen will und ein 
der Fachrichtung Architektur entsprechendes 
Studium mit einer mindestens vierjährigen 
Regelstudienzeit, in den anderen Fachrichtungen 
ein der jeweiligen Fachrichtung entsprechendes 
Studium mit einer mindestens dreijährigen 
Regelstudienzeit, an einer deutschen Hochschule 
oder Fachhochschule erfolgreich abgeschlossen 
und danach eine mindestens zweijährige 
praktische Tätigkeit in der betreffenden 
Fachrichtung ausgeübt hat. Während der 
praktischen Tätigkeit müssen die für die spätere 
Berufsausübung erforderlichen 
Fortbildungsmaßnahmen, die in der 
Eintragungsverordnung näher bezeichnet sind, 
wahrgenommen worden sein. Die zweijährige 
praktische Tätigkeit gilt als erbracht, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber die Befähigung zum 
höheren technischen Verwaltungsdienst besitzt. 
Für die Eintragung in die Stadtplanerliste ist der 
erfolgreiche Abschluss eines Studiums der Stadt- 
und Regionalplanung mit Schwerpunkt im 
Städtebau, ein Architekturstudium mit Schwerpunkt 
Städtebau oder ein anderes, dem Studium der 
Stadt- und Regionalplanung gleichwertiges 
Studium erforderlich, das auch zur Erstellung 
städtebaulicher Pläne befähigt. 
 
 
 
 
 
 
(1a) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt in 
Bezug auf die Studienanforderungen in der 
Fachrichtung Architektur auch, wer einen 
gleichwertigen Studienabschluss an einer 
ausländischen Hochschule oder an einer sonstigen 
ausländischen Einrichtung nachweisen kann. Bei 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum gelten als gleichwertig die nach 
Artikel 21, 46 und 47 der Richtlinie 2005/36/EG in 
Verbindung mit der in deren Anhang V Nummer 
5.7.1. bekannt gemachten oder als genügend 
anerkannten Ausbildungsnachweise sowie die 
Nachweise nach Artikel 23 und 49 der Richtlinie 
2005/36/EG in Verbindung mit deren Anhang VI 
Nummer 6. Für Drittstaatsangehörige gilt Satz 2 
entsprechend, soweit sie hinsichtlich der 
Anerkennung der Ausbildungsnachweise nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaft 

§ 4 
Voraussetzungen für die Eintragung 

 
 
(1) In die Architektenliste oder die Stadtplanerliste 
ist einzutragen, wer ein der Fachrichtung 
entsprechendes Studium mit einer mindestens 
vierjährigen Regelstudienzeit an einer deutschen 
Hochschule erfolgreich abgeschlossen und danach 
unter Berücksichtigung der Fortbildungs- und 
Praktikumsordnung nach § 12 Absatz 1 Nummer 8 
eine mindestens zweijährige praktische Tätigkeit in 
der entsprechenden Fachrichtung ausgeübt hat. In 
der Fachrichtung Architektur muss die praktische 
Tätigkeit unter Aufsicht einer berufsangehörigen 
Person oder der Architektenkammer absolviert 
werden (Berufspraktikum); das Berufspraktikum 
muss auf den während des Studiums erworbenen 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
aufbauen. In einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem nach dem Recht 
der Europäischen Union gleichgestellten Staat 
absolvierte Berufspraktika werden von der 
Architektenkammer anerkannt, soweit sie den von 
ihr veröffentlichten Ordnungen nach § 12 Absatz 1 
Nummer 8 entsprechen; in einem Drittland 
absolvierte Berufspraktika werden berücksichtigt. 
Der Eintragungsausschuss der Architektenkammer 
hat das Berufspraktikum nach Abschluss zu 
bewerten. Die praktische Tätigkeit gilt als erbracht, 
wenn die antragstellende Person die Befähigung 
zum höheren technischen Verwaltungsdienst 
besitzt. Für die Eintragung in die Stadtplanerliste ist 
der erfolgreiche Abschluss eines Studiums der 
Stadt- und Regionalplanung mit Schwerpunkt 
Städtebau, ein Architekturstudium mit Schwerpunkt 
Städtebau oder ein anderes, dem Studium der 
Stadt- und Regionalplanung gleichwertiges Studium 
erforderlich, das auch zur Erstellung 
städtebaulicher Pläne befähigt. 
 
(2) In der Fachrichtung Architektur gelten als mit 
den Anforderungen des Absatzes 1 gleichwertig die 
nach den Artikeln 21, 46 und 47 der Richtlinie 
2005/36/EG in Verbindung mit deren Anhang V 
Nummer 5.7.1 in der jeweils geltenden Fassung 
bekannt gemachten oder als entsprechend 
anerkannten Berufsqualifikationsnachweise sowie 
die Nachweise nach den Artikeln 23, 48 und 49 in 
Verbindung mit dem Anhang V Nummer 5.7.1 oder 
VI Nummer 6 der Richtlinie 2005/36/EG. 
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gleichgestellt sind.  
 
(1b) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt in 
Bezug auf Studienanforderungen und praktische 
Tätigkeit in der Fachrichtung Architektur auch, wer 
als Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum aus besonderen und 
außergewöhnlichen Gründen im Sinne des Artikels 
10 Buchstabe b, c, d und g der Richtlinie 
2005/36/EG die Voraussetzungen für eine 
Anerkennung seiner Ausbildungsnachweise auf der 
Grundlage der Koordinierung der 
Mindestanforderungen an die Ausbildung im Sinne 
der Richtlinie 2005/36/EG nicht erfüllt, wenn im 
Übrigen die Voraussetzungen des Artikels 13 der 
Richtlinie 2005/36/EG vorliegen; dabei sind 
Ausbildungsgänge im Sinne des Artikels 12 der 
Richtlinie 2005/36/EG gleichgestellt. Satz 1 gilt 
entsprechend für Drittstaatsangehörige, soweit sie 
hinsichtlich der Anerkennung der 
Ausbildungsnachweise nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaft gleichgestellt sind. 
Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die zur 
Führung der Berufsbezeichnung Architekt auf 
Grund eines Gesetzes ermächtigt worden sind, das 
der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum die Befugnis zuerkennt, diesen 
Titel Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zu verleihen, die sich durch die 
Qualität ihrer Leistungen auf dem Gebiet der 
Architektur besonders ausgezeichnet haben. 
 
(1c) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt in 
Bezug auf Studienanforderungen in den 
Fachrichtungen Innen- und Landschaftsarchitektur 
sowie Stadtplanung auch, wer einen gleichwertigen 
Studienabschluss an einer ausländischen 
Hochschule oder an einer sonstigen ausländischen 
Einrichtung nachweisen kann. Die 
Voraussetzungen erfüllt in Bezug auf 
Studienanforderungen und praktische Tätigkeit in 
den Fachrichtungen Innen- und 
Landschaftsarchitektur sowie Stadtplanung auch, 
wer als Angehöriger eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum auf Grund eines 
Ausbildungsnachweises, der mindestens dem 
Niveau des Artikels 11 Buchstabe d der Richtlinie 
2005/36/EG entspricht, in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum über die Voraussetzungen für die 
Aufnahme und Ausübung dieses Berufes verfügt. 
Abweichend von Satz 2 genügt es, wenn die 

 
 
(3) Die Voraussetzung nach Absatz 1 erfüllt 
1. in Bezug auf die Studienanforderungen, wer 
einen gleichwertigen Studienabschluss an einer 
ausländischen Hochschule oder an einer sonstigen 
ausländischen Einrichtung nachweisen kann, 
2. in Bezug auf die Studienanforderungen und 
praktische Tätigkeit, wer vorbehaltlich der Absätze 
4 und 5 
a) über einen Berufsqualifikationsnachweis verfügt, 
der in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union erforderlich ist, um dort die 
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung zu 
erhalten oder 
b) denselben Beruf vollzeitlich ein Jahr lang oder in 
einer entsprechenden Zeitdauer in Teilzeit in den 
vorhergehenden zehn Jahren in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, der diesen 
Beruf nicht reglementiert, ausgeübt hat, sofern er 
im Besitz eines oder mehrerer Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweise ist, die den Anforderungen 
nach Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG 
entsprechen; die Jahresfrist gilt nur, falls die 
Reglementierungen des Herkunftsmitgliedstaats 
nichts anderes bestimmen.  
Für die Anerkennung nach Satz 1 Nummer 2 
müssen die übrigen Anforderungen an die 
Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise nach 
Artikel 13 der Richtlinie 2005/36/EG erfüllt sein; 
dabei sind Ausbildungsgänge oder -nachweise im 
Sinne der Artikel 3 Absatz 3 und 12 der Richtlinie 
2005/36/EG gleichgestellt. Für die Fachrichtung 
Architektur gelten Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 nur, 
wenn die Voraussetzungen des Artikels 10 
Buchstabe b, c, d, oder g der Richtlinie 2005/36/EG 
erfüllt sind. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
für einen nach dem Recht der Europäischen Union 
gleichgestellten Staat. 
 
(4) Wenn sich in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 
Nummer 2 die Berufsqualifikation der 
antragstellenden Person im Sinne von Artikel 14 
Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG wesentlich von 
den Eintragungsvoraussetzungen nach Absatz 1 
unterscheidet, kann die antragstellende Person zu 
Ausgleichsmaßnahmen in Form eines höchstens 
dreijährigen Anpassungslehrgangs oder einer 
Eignungsprüfung verpflichtet werden, um 
wesentliche Abweichungen in den 
Ausbildungsinhalten des Studiums und der 
praktischen Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 
auszugleichen. Entspricht der 
Ausbildungsnachweis dem 
Berufsqualifikationsniveau des Artikels 11 
Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG, hat die 
antragstellende Person sowohl einen 
Anpassungslehrgang als auch eine 
Eignungsprüfung abzulegen; in der Fachrichtung 
Architektur kann die Architektenkammer die 
Eintragung versagen. In den Fällen von Artikel 11 
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Antragstellerin oder der Antragsteller den Beruf 
vollzeitlich zwei Jahre lang in den vorhergehenden 
zehn Jahren in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die diesen Beruf nicht 
reglementieren, ausgeübt hat, sofern sie oder er im 
Besitz eines oder mehrerer Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweise ist; der Nachweis der 
zweijährigen Berufserfahrung darf nicht gefordert 
werden, wenn der Ausbildungsnachweis der 
Antragstellerin oder des Antragstellers eine 
reglementierte Ausbildung abschließt, die 
mindestens dem Niveau des Artikels 11 Buchstabe 
d der Richtlinie 2005/36/EG entspricht. Für die 
Anerkennung nach den Sätzen 2 und 3 müssen die 
übrigen Anforderungen an die Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweise nach Artikel 13 der 
Richtlinie 2005/36/EG erfüllt sein; dabei sind 
Ausbildungsgänge oder -nachweise im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 3 und des Artikels 12 der 
Richtlinie 2005/36/EG gleichgestellt. Die Sätze 2 
bis 4 gelten entsprechend für 
Drittstaatsangehörige, soweit sie hinsichtlich der 
Anerkennung der Ausbildungsnachweise nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaft 
gleichgestellt sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Personen, die die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 oder der Absätze 1a bis 1c nicht 
erfüllen (sonstige Bewerberinnen und Bewerber), 
sind auf Antrag in die Architektenliste oder in die 
Stadtplanerliste einzutragen, wenn sie mindestens 
sieben Jahre eine hauptberufliche praktische 
Tätigkeit unter der Aufsicht einer Architektin oder 
eines Architekten ihrer Fachrichtung oder einer 
Stadtplanerin oder eines Stadtplaners oder eine 
gleichwertige Tätigkeit in den Berufsaufgaben ihrer 
Fachrichtung (§ 1 Abs. 1 bis 3 oder 4) ausgeübt 
haben, die in ihrer Fachrichtung für den Beruf der 
Architektin oder des Architekten oder der 
Stadtplanerin oder des Stadtplaners erforderlichen 

Buchstabe b der Richtlinie 2005/35/EG sowie in der 
Fachrichtung Architektur erfolgt die Überprüfung 
der Fähigkeiten der antragstellenden Person durch 
Eignungsprüfung. Im Übrigen hat die 
antragstellende Person die Wahl zwischen der 
Teilnahme an einem Anpassungslehrgang oder 
einer Eignungsprüfung. 
 
(5) Die Architektenkammer prüft vor der 
Entscheidung über die Ausgleichsmaßnahme, ob 
die von der antragstellenden Person durch 
Berufspraxis oder lebenslanges Lernen erworbenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die 
hierfür von einer einschlägigen Stelle formell als 
gültig anerkannt wurden, wesentliche Unterschiede 
in den Ausbildungsinhalten des Studiums und der 
praktischen Tätigkeit nach Absatz 1 ausgleichen. 
Art und Umfang einer Ausgleichsmaßnahme sind 
gegenüber der antragstellenden Person 
hinreichend zu begründen; insbesondere ist die 
antragstellende Person im Hinblick auf das Niveau 
der verlangten und der vorgelegten 
Berufsqualifikation nach Artikel 11 der Richtlinie 
2005/35/EG sowie die wesentlichen Unterschiede 
in den Ausbildungsinhalten, die nicht durch 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen nach 
Satz 1 ausgeglichen werden können, zu 
informieren. Ist eine Eignungsprüfung erforderlich, 
ist sicherzustellen, dass diese spätestens sechs 
Monate nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung 
über die Verpflichtung abgelegt werden kann. Die 
Architektenkammer erstellt ein Verzeichnis der 
Sachgebiete, die aufgrund eines Vergleichs der 
Ausbildungsinhalte des Studiums und der 
praktischen Tätigkeit nach der Fortbildungs- und 
Praktikumsordnung nach § 12 Absatz 1 Nummer 8 
mit der bisherigen Ausbildung sowie den als gültig 
anerkannten Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen nach Satz 1 nicht abgedeckt werden. 
Die Prüfung erstreckt sich auf ausgewählte 
Sachgebiete, deren Kenntnis eine wesentliche 
Voraussetzung für die Führung der 
Berufsbezeichnung darstellt. Die 
Architektenkammer bewertet abschließend das 
Ergebnis der Ausgleichsmaßnahme im Hinblick auf 
die Anerkennung der Berufsqualifikation. 
 
(6) Personen, die die Voraussetzungen der Absätze 
1, 2 oder 3 nicht erfüllen (sonstige Bewerberinnen 
und Bewerber), sind auf Antrag in die 
Architektenliste oder in die Stadtplanerliste 
einzutragen, wenn sie mindestens sieben Jahre 
eine hauptberufliche praktische Tätigkeit unter der 
Aufsicht einer Architektin oder eines Architekten 
ihrer Fachrichtung oder einer Stadtplanerin oder 
eines Stadtplaners oder eine gleichwertige Tätigkeit 
in den Berufsaufgaben ihrer Fachrichtung (§ 1 
Absatz 1 bis 3 oder 4) ausgeübt haben, die in ihrer 
Fachrichtung für den Beruf der Architektin oder des 
Architekten oder der Stadtplanerin oder des 
Stadtplaners erforderlichen Kenntnisse besitzen 
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Kenntnisse besitzen und ihre Befähigung durch 
eigene Leistungen nachweisen. Die 
Voraussetzungen des Satzes 1 sind durch eine 
Prüfung auf Hochschulniveau, durch eigene 
Arbeiten und durch Bescheinigungen der 
Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers oder des 
Dienstherrn nachzuweisen, aus denen sich ergibt, 
dass die sonstigen Bewerberinnen und Bewerber 
während ihrer Berufstätigkeit nach Satz 1 
Berufsaufgaben ihrer Fachrichtung mit Erfolg 
wahrgenommen haben. Auf Verlangen haben die 
sonstigen Bewerberinnen und Bewerber 
Leistungsproben vor dem Eintragungsausschuss 
abzulegen. 
 
 
 
 
(3) Unabhängig von den Voraussetzungen nach 
Absatz 1, den Absätzen 1a bis 1c und Absatz 2 
sind Bewerberinnen und Bewerber auf Antrag in 
die Architektenliste einzutragen, wenn sie sich 
durch die Qualität ihrer Leistungen auf dem Gebiet 
der Architektur (Hochbau), der Innenarchitektur, 
der Landschaftsarchitektur oder der Stadtplanung 
besonders ausgezeichnet haben und dies 
gegenüber dem Eintragungsausschuss durch 
eigene Arbeiten oder als Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union 
mit einem Prüfungszeugnis ihres Heimat- oder 
Herkunftsmitgliedsstaates nachweisen. 
 
(4) Waren Bewerberinnen und Bewerber in die 
Architektenliste oder in die Stadtplanerliste eines 
anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen und ist ihre Eintragung nur gelöscht 
worden, weil sie ihren Wohnsitz, ihre 
Niederlassung oder ihren Dienst- oder 
Beschäftigungsort in diesem Land aufgegeben und 
im Land Berlin begründet haben, so sind sie in die 
Liste einzutragen, ohne dass es einer erneuten 
Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen bedarf, 
sofern keine Versagungsgründe nach § 5 Abs. 1 
und 2 vorliegen. 
 
(5) Mit dem Antrag sind neben den Nachweisen 
nach den Absätzen 1 bis 4 beizubringen: 
 
 
 
 
 
 
1. eine Geburtsurkunde sowie ein Nachweis über 
den geführten und früher geführte Namen, 
2. ein Nachweis über den im Land Berlin 
gelegenen Ort des Wohnsitzes, der beruflichen 
Niederlassung oder des Dienst- oder 
Beschäftigungsortes, 
3. eine Erklärung darüber, dass Gründe nicht 
bekannt sind, die nach § 5 einer Eintragung 

und ihre Befähigung durch eigene Leistungen 
nachweisen. Die Voraussetzungen des Satzes 1 
sind durch eine Prüfung auf Hochschulniveau, 
durch eigene Arbeiten und durch Bescheinigungen 
der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers oder des 
Dienstherrn nachzuweisen, aus denen sich ergibt, 
dass die sonstigen Bewerberinnen und Bewerber 
während ihrer Berufstätigkeit nach Satz 1 
Berufsaufgaben ihrer Fachrichtung mit Erfolg 
wahrgenommen haben. In der Fachrichtung 
Architektur (Hochbau) muss die Prüfung auf 
Hochschulniveau dem in Artikel 46 Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie 2005/36/EG genannten 
Abschlussexamen gleichwertig sein. Auf Verlangen 
haben die sonstigen Bewerberinnen und Bewerber 
Leistungsproben vor dem Eintragungsausschuss 
abzulegen. 
 
(7) Unabhängig von den Voraussetzungen nach 
den Absätzen 1, 2, 3 und 6 sind Bewerberinnen 
und Bewerber auf Antrag in die Architektenliste 
einzutragen, wenn sie sich durch die Qualität ihrer 
Leistungen auf dem Gebiet der Architektur 
(Hochbau), der Innenarchitektur, der 
Landschaftsarchitektur oder der Stadtplanung 
besonders ausgezeichnet haben und dies 
gegenüber dem Eintragungsausschuss durch 
eigene Arbeiten oder als Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
mit einem Prüfungszeugnis ihres Heimat- oder 
Herkunftsmitgliedstaates nachweisen. 
 
(8) War eine antragstellende Person in die 
Architektenliste oder in die Stadtplanerliste eines 
anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen und ist ihre Eintragung nur gelöscht 
worden, weil sie ihren Wohnsitz, ihre Niederlassung 
oder ihren Dienst- oder Beschäftigungsort in 
diesem Land aufgegeben und im Land Berlin 
begründet hat, so ist sie in die Liste ihrer 
Fachrichtung einzutragen, ohne dass es einer 
erneuten Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen 
bedarf, sofern keine Versagungsgründe nach § 
5 Absatz 1 und 2 vorliegen. 
 
(9) Die Eintragung erfolgt auf Antrag. Sie setzt 
voraus, dass die antragstellende Person die 
Berufsaufgaben nach § 1 wahrnehmen will und im 
Land Berlin ihren Wohnsitz, ihre Niederlassung 
oder ihre überwiegende berufliche Beschäftigung 
hat. Dem Antrag sind die zur Beurteilung der 
Eintragungsvoraussetzungen erforderlichen 
Unterlagen sowie folgende Nachweise beizufügen: 
1. eine Geburtsurkunde sowie ein Nachweis über 
den geführten und früher geführte Namen, 
2. ein Nachweis über den im Land Berlin gelegenen 
Ort des Wohnsitzes, der beruflichen Niederlassung 
oder des Dienst- oder Beschäftigungsortes, 
 
3. eine Erklärung darüber, dass Gründe nicht 
bekannt sind, die nach § 5 einer Eintragung 
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entgegenstehen können, 
4. eine Erklärung über frühere, bestehende oder 
anderweitig beantragte Eintragungen in 
vergleichbare Berufsverzeichnisse anderer 
berufsständischer Kammern in den Bundesländern, 
in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union oder in nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichgestellten anderen Staaten,  
5. bei freischaffender oder baugewerblicher 
Berufsausübung ein Nachweis über eine bei 
Aufnahme der Berufstätigkeit nach § 27 Absatz 2 
Nummer 6 entsprechende 
Berufshaftpflichtversicherung, 
6. ein Führungszeugnis aus dem 
Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer 
Behörde; bestehen Zweifel nach § 5 Abs. 1, kann 
eine unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister verlangt werden, 
7. als freischaffende berufsangehörige Person eine 
Erklärung, dass der Beruf entsprechend§ 2 Abs. 4 
ausgeübt wird. 
Für die Beurteilung der in den Absätzen 1 bis 4 
genannten Voraussetzungen dürfen nur die in 
Anhang VII der Richtlinie 2005/36/EG genannten 
Unterlagen und Bescheinigungen verlangt werden 
und die in Anhang VII Nummer 1 Buchstabe d, e 
und f der Richtlinie 2005/36/ EG aufgeführten 
Unterlagen nicht älter als drei Monate sein. Der 
Eintragungsausschuss bestätigt der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller binnen eines Monats den 
Eingang der Unterlagen und Bescheinigungen und 
teilt ihr oder ihm gegebenenfalls mit, welche 
Unterlagen und Bescheinigungen fehlen.  
 
 
 
 
 
(6) Wer in die Liste eingetragen ist und seine 
Berufsaufgaben als Architektin oder Architekt oder 
als Stadtplanerin oder Stadtplaner freischaffend 
ausübt, ist vom Eintragungsausschuss von Amts 
wegen unter dieser Bezeichnung einzutragen. 
 
(7) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39) in der 
jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme 
des § 13 Absatz 3 (Verfahren), des § 17 (Statistik) 
und des § 19 (Beratungsanspruch) keine 
Anwendung. 

entgegenstehen können, 
4. eine Erklärung über frühere, bestehende oder 
anderweitig beantragte Eintragungen in 
vergleichbare Berufsverzeichnisse anderer 
berufsständischer Kammern in den Bundesländern, 
in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in nach dem Recht der Europäischen Union 
gleichgestellten anderen Staaten, 
5. bei freischaffender oder baugewerblicher 
Berufsausübung ein Nachweis über eine bei 
Aufnahme der Berufstätigkeit nach § 27 Absatz 2 
Nummer 6 entsprechende 
Berufshaftpflichtversicherung, 
6. ein Führungszeugnis aus dem 
Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer 
Behörde; bestehen Zweifel nach § 5 Absatz 1, 
kann eine unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister verlangt werden, 
7. als freischaffende berufsangehörige Person eine 
Erklärung, dass der Beruf entsprechend § 2 
Absatz 4 ausgeübt wird. 
Soweit es um die Beurteilung der in Absatz 2 und in 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 genannten 
Voraussetzungen geht, dürfen nur die in Anhang 
VII der Richtlinie 2005/36/EG genannten 
Unterlagen und Bescheinigungen verlangt 
werden; die in Anhang VII Nummer 1 Buchstabe d, 
e und f der Richtlinie 2005/36/EG aufgeführten 
Unterlagen dürfen nicht älter als drei Monate 
sein. Die Architektenkammer bestätigt der 
antragstellenden Person binnen eines Monats den 
Eingang der Unterlagen und Bescheinigungen und 
teilt ihr gegebenenfalls mit, welche Unterlagen und 
Bescheinigungen fehlen. Das Verfahren kann auf 
Verlangen elektronisch geführt werden. Im Fall 
begründeter Zweifel und soweit unbedingt geboten 
können später beglaubigte Kopien verlangt werden. 
 
(10) Wer in die Liste eingetragen ist und seine 
Berufsaufgaben als Architektin oder Architekt oder 
als Stadtplanerin oder Stadtplaner freischaffend 
ausübt, ist vom Eintragungsausschuss von Amts 
wegen unter dieser Bezeichnung einzutragen. 
 
(11) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39) in der 
jeweils geltenden Fassung findet mit Ausnahme 
des § 13 Absatz 3 (Verfahren), des § 17 (Statistik) 
und des § 19 (Beratungsanspruch) keine 
Anwendung. 

  
§ 4a 

Europäischer Berufsausweis 
 
(1) Der Europäische Berufsausweis ist eine 
elektronische Bescheinigung entweder zum 
Nachweis, dass der Berufsangehörige sämtliche 
notwendigen Voraussetzungen für die 
vorübergehende und gelegentliche Erbringung von 
Dienstleistungen in einem Aufnahmemitgliedstaat 
erfüllt oder zum Nachweis der Anerkennung von 
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Berufsqualifikationen für die Niederlassung in 
einem Aufnahmemitgliedstaat. 
 
(2) Sofern für einen der in § 2 Absatz 1 und 2 
genannten Berufe durch den Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts nach Artikel 4a Absatz 7 
der Richtlinie 2005/36/EG ein Europäischer 
Berufsausweis eingeführt ist, ist die 
Architektenkammer zuständige Behörde im Sinne 
der Artikel 4a bis 4e der Richtlinie 2005/36/EG. Das 
Verfahren richtet sich nach den Artikeln 4a bis 4e 
der Richtlinie 2005/36/EG und den hierzu 
erlassenen Durchführungsrechtsakten. 
 
(3) Der Europäische Berufsausweis stellt die 
Meldung nach § 6 Absatz 2 dar. Für die Zwecke der 
Niederlassung begründet die Ausstellung eines 
Europäischen Berufsausweises kein automatisches 
Recht zur Führung der in § 2 Absatz 1 und 2 
genannten Berufsbezeichnungen. 
 

§ 4b 
Vorwarnmechanismus 

 
(1) Die Architektenkammer ist zuständige Stelle für 
ein- und ausgehende Meldungen im Sinne des 
Artikels 56a Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG; 
dies gilt nicht, soweit durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes abweichende Zuständigkeiten 
bestehen. Sie unterrichtet unter Berücksichtigung 
von nach Artikel 56a der Richtlinie 2005/36/EG 
erlassenen Durchführungsrechtsakten die 
zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie die nach dem Recht 
der Europäischen Union gleichgestellten Staaten, 
die an das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) 
angeschlossen sind, über die Identität einer oder 
eines Berufsangehörigen, die oder der die 
Anerkennung ihrer oder seiner Qualifikation gemäß 
§ 4 oder § 6 als Angehörige oder Angehöriger eines 
der in § 2 Absatz 1 und 2 genannten Berufe 
beantragt hat und bei der oder dem nachfolgend 
gerichtlich festgestellt wird, dass sie oder er dabei 
gefälschte Berufsqualifikationsnachweise 
verwendet hat. Die Meldung erfolgt mittels einer 
Warnung über das IMI, sobald die mit Gründen 
versehene Gerichtsentscheidung vorliegt. Das 
Verfahren richtet sich nach Artikel 56a der Richtlinie 
2005/36/EG sowie den dazu ergangenen 
Durchführungsrechtsakten. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für die Zwecke des 
Informationsaustauschs erfolgt im Einklang mit den 
Richtlinien 95/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31) 
und 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation 
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(ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 
 
(2) Gleichzeitig mit der Übermittlung einer Warnung 
hat die Architektenkammer die hiervon betroffene 
Person schriftlich darüber zu unterrichten, 
1. dass eine Warnung erfolgt und welchen Inhalt sie 
hat, 
2. welchen Rechtsbehelf sie gegen die 
Entscheidung über die Warnung einlegen kann, 
3. dass sie die Berichtigung der Warnung verlangen 
kann und 
4. dass ihr im Fall von Schäden, die durch zu 
Unrecht an andere Mitgliedstaaten des IMI 
übermittelten Warnungen entstanden sind, ein 
Schadensersatzanspruch zustehen kann. 
 
(3) Wird gegen eine Warnung ein Rechtsbehelf 
eingelegt, ist über das IMI ein entsprechender 
Hinweis aufzunehmen. Warnungen im IMI sind 
innerhalb von drei Tagen zu löschen, wenn die in 
Absatz 2 genannte Gerichtsentscheidung geändert 
wird. Absatz 1 Satz 1 findet auf die Sätze 1 und 2 
entsprechend Anwendung. 
 
(4) Die zuständigen Stellen der Länder sind von 
Meldungen nach den Absätzen 1 und 3 zu 
unterrichten. 

 
§ 5 

 

 
(unverändert) 

 
§ 6 

Auswärtige Architektinnen, Architekten, 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner als 

Dienstleister 
 
(1) Personen, die in der Bundesrepublik 
Deutschland weder ihre Wohnung noch ihre 
Niederlassung haben und sich zur 
vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung 
des Berufes (Dienstleistung) in das Land Berlin 
begeben, dürfen, soweit sie zur Ausübung 
desselben Berufes rechtmäßig in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
niedergelassen (Niederlassungsmitgliedstaat) sind, 
die Berufsbezeichnung nach § 2 Absatz 1 bis 5 
oder eine Wortverbindung nach § 2 Absatz 6 ohne 
Eintragung in die Liste ihrer Fachrichtung führen, 
wenn sie 
1. diese oder eine vergleichbare 
Berufsbezeichnung auf Grund einer Regelung ihres 
Herkunftsstaates führen dürfen oder  
2. die Voraussetzungen nach § 4 erfüllen und ihr 
Herkunftsstaat eine vergleichbare gesetzliche 
Regelung nicht kennt. 
Bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum genügt es, wenn sie zur 
Ausübung desselben Berufes rechtmäßig in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 

 
§ 6 

Führung der geschützten Berufsbezeichnungen 
durch auswärtige Dienstleister 

 
 
(1) Personen, die zur Ausübung eines der in § 1 
genannten Berufe rechtmäßig in einem anderen 
Staat niedergelassen sind und sich zu einer 
vorübergehenden und gelegentlichen 
Dienstleistungserbringung gemäß § 1 in das Land 
Berlin begeben (auswärtige Dienstleister), dürfen 
die Berufsbezeichnung nach § 2 Absatz 1 und 2 
oder eine Wortverbindung nach § 2 Absatz 6 ohne 
Eintragung in die Liste ihrer Fachrichtung führen, 
wenn sie die Eintragungsvoraussetzungen gemäß 
§ 4 erfüllen; § 4 Absatz 4 und 5 findet keine 
Anwendung. Sie dürfen den Zusatz „freischaffend“ 
führen, wenn sie die Voraussetzungen nach § 2 
Absatz 4 erfüllen. 
 
(2) Auswärtige Dienstleister müssen das erstmalige 
Tätigwerden nach Absatz 1 Satz 1 bei der 
Architektenkammer vorher schriftlich anzeigen. Sie 
haben die Anzeige einmal jährlich zu erneuern, 
wenn sie beabsichtigen, während des betreffenden 
Jahres im Land Berlin Dienstleistungen nach 
Absatz 1 Satz 1 zu erbringen. Auswärtige 
Dienstleister, die nicht die Voraussetzungen des § 
4 Absatz 2 erfüllen, dürfen die Berufsbezeichnung 
nach § 2 Absatz 1 oder eine Wortverbindung nach 
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Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen sind 
und wenn sie einen Beruf mit einer in § 2 
genannten Berufsbezeichnung mindestens zwei 
Jahre während der vorhergehenden zehn Jahre im 
Niederlassungsmitgliedstaat oder 
Niederlassungsvertragsstaat rechtmäßig ausgeübt 
haben; die Bedingung, dass der Dienstleister den 
Beruf zwei Jahre ausgeübt haben muss, gilt nicht, 
wenn entweder der Beruf oder die Ausbildung zu 
diesem Beruf reglementiert ist. Satz 2 gilt 
entsprechend für Drittstaatsangehörige, soweit sie 
nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft 
gleichgestellt sind. Die in Satz 1 bis 3 genannten 
Personen dürfen den Zusatz „freischaffend“ führen, 
wenn sie die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 4 
erfüllen. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Personen haben die 
Berufspflichten zu beachten. Sie sind zur 
Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten 
wie Mitglieder der Architektenkammer zu 
behandeln und haben hierzu das erstmalige 
Erbringen von Leistungen vorher der 
Architektenkammer anzuzeigen. Die in Absatz 1 
Satz 2 genannten Personen haben dabei  
1. einen Nachweis über ihre Staatsangehörigkeit, 
2. eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig zur 
Ausübung der betreffenden Tätigkeiten 
niedergelassen sind und dass ihnen die Ausübung 
dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der 
Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, 
untersagt ist, 
3. einen Berufsqualifikationsnachweis und 
4. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Halbsatz 1 
einen Nachweis in beliebiger Form darüber, dass 
sie die betreffende Tätigkeit während der 
vorhergehenden zehn Jahre mindestens zwei 
Jahre lang ausgeübt haben, soweit nicht entweder 
der Beruf oder die Ausbildung zu diesem Beruf in 
ihrem Herkunftsstaat reglementiert ist, 
vorzulegen. Die in Absatz 1 genannten Personen 
sind in einem besonderen Verzeichnis zu führen. 
Hierüber wird ihnen eine Bescheinigung 
ausgestellt. Falls die Berufsbezeichnung mit dem 
Zusatz „freischaffend“ geführt werden soll, haben 
sie eine Erklärung vorzulegen, wonach sie die 
Anforderungen des § 2 Absatz 4 erfüllen. 
 
(3) Keiner Anzeige bedarf es, wenn die in Absatz 1 
genannten Personen bereits über eine 
Bescheinigung einer Architektenkammer in der 
Bundesrepublik Deutschland verfügen.  
 
(4) Personen, die nicht unter Absatz 1 Satz 2 fallen 
und die nicht über einen Ausbildungsabschluss auf 
dem Gebiet ihrer Fachrichtung gemäß § 1 nach 
dem Recht der Europäischen Gemeinschaft 

§ 2 Absatz 6 erst führen, wenn ihnen die 
Architektenkammer bestätigt hat, dass sie die 
Eintragungsvoraussetzungen nach § 4 Absatz 1, 3, 
6 oder 7 erfüllen. Für das Verfahren nach Satz 3 gilt 
§ 4 Absatz 9 Satz 3 Nummer 1, 3 bis 7 sowie Satz 
4 bis 7 entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Auswärtige Dienstleister haben die 
Berufspflichten zu beachten. Sie sind hierfür wie 
Mitglieder der Architektenkammer zu behandeln 
und in ein entsprechendes Verzeichnis einzutragen. 
Die Architektenkammer stellt über die Eintragung in 
das Verzeichnis nach Satz 2 eine auf höchstens 
fünf Jahre befristete Bescheinigung aus, die auf 
Antrag verlängert werden kann. Meldungen nach 
Absatz 2 Satz 1 und 2 und Bescheinigungen nach 
Satz 3 sind nicht erforderlich, wenn bereits in einem 
anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine 
Bescheinigung erteilt wurde; eine Eintragung in das 
Verzeichnis nach Satz 2 erfolgt in diesem Fall nicht. 
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verfügen, dürfen die Berufsbezeichnung nur 
führen, wenn zuvor die Gleichwertigkeit ihres 
Berufsabschlusses mit den in § 4 genannten 
Voraussetzungen festgestellt wurde. 
 
(5) Der Eintragungsausschuss hat auswärtigen 
Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen 
und Stadtplanern, ungeachtet einer Berechtigung 
nach Absatz 1, das Führen der Berufsbezeichnung 
im Land Berlin zu untersagen, wenn 
1. vergleichbare Voraussetzungen nach § 4 nicht 
vorliegen oder 
2. Tatsachen bekannt geworden sind, die eine 
Versagung nach § 5 Abs. 1 oder 2 rechtfertigen 
würden. 
 
(6) Der Eintragungsausschuss kann auswärtige 
Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen 
und Stadtplaner aus dem Verzeichnis löschen, 
wenn die vergleichbaren Voraussetzungen des § 5 
Abs. 3 oder 4 vorliegen. 

 
 
 
 
 
(4) Der Eintragungsausschuss hat auswärtigen 
Dienstleistern ungeachtet einer Berechtigung nach 
Absatz 1 das Führen der Berufsbezeichnung im 
Land Berlin zu untersagen, wenn Tatsachen 
bekannt geworden sind, die eine Versagung nach 
§ 5 Absatz 1 oder 2 rechtfertigen würden. 
 
 
 
 
 
(5) Der Eintragungsausschuss kann auswärtige 
Dienstleister aus dem Verzeichnis löschen, wenn 
die vergleichbaren Voraussetzungen des § 
5 Absatz 3 oder 4 vorliegen. 
 
 
(6) Das Recht zur Führung der Berufsbezeichnung 
des Niederlassungsstaats nach Artikel 7 Absatz 3 
der Richtlinie 2005/36/EG bleibt unberührt. Die 
Berufsbezeichnung ist so zu führen, dass keine 
Verwechslung mit der Berufsbezeichnung nach § 2 
Absatz 1 möglich ist. 

 
§§ 7 – 8 

 

 
(unverändert) 

§ 9 
Aufgaben der Architektenkammer 

 
(1) Aufgabe der Architektenkammer ist es, 
1. die Baukultur, die Baukunst, das Bauwesen, den 
Städtebau und die Landschaftspflege zu fördern, 
2. die Berufspflichten der Mitglieder in einer 
Berufsordnung festzulegen und die Erfüllung dieser 
Pflichten zu überwachen, 
3. die beruflichen Belange der Gesamtheit der 
Mitglieder zu wahren, 
4. die berufliche Aus- und Fortbildung zu fördern, 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Parlamente, Behörden und Gerichte in allen die 
Berufsaufgaben betreffenden Fragen zu 
unterstützen, Gutachten zu erstatten, 
Sachverständige namhaft zu machen und 
Sachverständige für 
Fertigstellungsbescheinigungen zu bestimmen 
sowie zu Entwürfen von Gesetzen und 
Verordnungen Stellung zu nehmen, 
6. zu grundsätzlichen Fragen der Honorare, 
Gebühren und Vertragsregelungen für Architekten 

§ 9 
Aufgaben der Architektenkammer 

 
(1) Aufgabe der Architektenkammer ist es, 
1. die Baukultur, die Baukunst, das Bauwesen, den 
Städtebau und die Landschaftspflege zu fördern, 
2. die Berufspflichten der Mitglieder in einer 
Berufsordnung festzulegen und die Erfüllung dieser 
Pflichten zu überwachen, 
3. die beruflichen Belange der Gesamtheit der 
Mitglieder zu wahren, 
4. die berufliche Aus- und Fortbildung zu fördern, 
5. die Berufsqualifikationen zu überprüfen und 
anzuerkennen sowie Ausgleichsmaßnahmen 
anzuordnen und zu bewerten, 
6. die während der praktischen Tätigkeit sowie der 
begleitenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
zu bearbeitenden Mindestaufgaben und 
Mindestinhalte festzulegen sowie Berufspraktika zu 
beaufsichtigen und zu bewerten, 
7. Parlamente, Behörden und Gerichte in allen die 
Berufsaufgaben betreffenden Fragen zu 
unterstützen, Gutachten zu erstatten, 
Sachverständige namhaft zu machen sowie zu 
Entwürfen von Gesetzen und Verordnungen 
Stellung zu nehmen, 
 
 
8. zu grundsätzlichen Fragen der Honorare, 
Gebühren und Vertragsregelungen für Architekten 
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Stellung zu nehmen, 
7. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus 
der Berufsausübung zwischen Mitgliedern oder 
zwischen diesen und Dritten ergeben, hinzuwirken, 
8. bei der Regelung des Wettbewerbswesens 
sowie vor, während und nach einem Wettbewerb 
beratend mitzuwirken; der Wettbewerb ist zu 
registrieren. Mit der Registrierung wird bestätigt, 
dass die Auslobungsbedingungen den Richtlinien 
für Wettbewerbe entsprechen. Darüber hinaus 
wirkt die Kammer bei Grundsatzfragen des 
Vergabewesens, soweit sie Architektenleistungen 
betreffen, beratend mit, 
9. die Bestellung und Vereidigung von 
Sachverständigen für die Tätigkeitsbereiche der 
Architektinnen und Architekten sowie der 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner durchzuführen, 
10. die Zusammenarbeit mit den 
Architektenkammern sowie mit den 
Berufsverbänden national wie international zu 
pflegen und zu fördern. 
 
 
 
 
 
 
(2) – (4) 

Stellung zu nehmen, 
9. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus 
der Berufsausübung zwischen Mitgliedern oder 
zwischen diesen und Dritten ergeben, hinzuwirken, 
10. bei der Regelung des Wettbewerbswesens 
sowie vor, während und nach einem Wettbewerb 
beratend mitzuwirken; der Wettbewerb ist zu 
registrieren. Mit der Registrierung wird bestätigt, 
dass die Auslobungsbedingungen den Richtlinien 
für Wettbewerbe entsprechen. Darüber hinaus wirkt 
die Kammer bei Grundsatzfragen des 
Vergabewesens, soweit sie Architektenleistungen 
betreffen, beratend mit, 
11. die Bestellung und Vereidigung von 
Sachverständigen für die Tätigkeitsbereiche der 
Architektinnen und Architekten sowie der 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner durchzuführen, 
12. die Zusammenarbeit mit den 
Architektenkammern sowie mit den 
Berufsverbänden national wie international zu 
pflegen und zu fördern, 
13. die Berufsangehörigen in Fragen der 
Berufsausübung zu beraten, 
14. Listen oder Verzeichnisse sachverständiger 
Personen, die mit besonderer Fachkunde einzelne 
Aufgaben nach § 1 erfüllen, zu führen. 
 
(unverändert) 

 
§§ 10, 11 

 

 
(unverändert) 

 
§ 12 

Aufgaben der Vertreterversammlung 
 

(1) Die Vertreterversammlung ist zuständig für 
1. den Erlass der Satzung, 
2. den Erlass der Berufsordnung, 
3. den Erlass der Wahlordnung, 
4. den Erlass der Beitragsordnung, 
5. den Erlass der Sachverständigenordnung, 
 
 
6. den Erlass der Geschäftsordnung der 
Vertreterversammlung, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 12 

Aufgaben der Vertreterversammlung 
 

(1) Die Vertreterversammlung ist zuständig für 
1. den Erlass der Satzung, 
2. den Erlass der Berufsordnung, 
3. den Erlass der Wahlordnung, 
4. den Erlass der Beitragsordnung, 
5. den Erlass der Sachverständigenordnung, die 
insbesondere das Verfahren der 
Sachverständigenbestellung regelt, 
6. den Erlass der Geschäftsordnung der 
Vertreterversammlung, 
7. den Erlass der Eintragungsordnung, die 
insbesondere Einzelheiten der Besetzung und 
Beschlussfassung des Eintragungsausschusses, 
den Verfahrensablauf bei der Antragsbearbeitung 
und den Ablauf der Prüfung auf Hochschulniveau 
gemäß § 4 Absatz 6 regelt, 
8. den Erlass der Fortbildungs- und 
Praktikumsordnung, die insbesondere die 
Fortbildungsmaßnahmen vorschreibt, die Inhalte 
der praktischen Tätigkeit und des Berufspraktikums 
regelt sowie Leitlinien zur Organisation, Bewertung 
und Anerkennung im Ausland erbrachter 
Berufspraktika festlegt, 
9. den Erlass der Berufsanerkennungsordnung, 
welche auf der Grundlage der in der 
Bundesrepublik Deutschland geregelten 
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7. die Feststellung des Haushaltsplans, 
8. die Zustimmung zur Geschäftsordnung des 
Vorstandes, 
9. die Wahl, die Abberufung und die Entlastung des 
Vorstandes, 
10. die Bestimmung der Vorschlagsliste für die 
ehrenamtlichen Mitglieder des Berufs- und des 
Landesberufsgerichts und des 
Schlichtungsausschusses sowie des 
Eintragungsausschusses, 
11. die Bildung von Arbeitsausschüssen, 
12. die Festsetzung der Entschädigung für 
Mitglieder der Organe und der Ausschüsse sowie 
für Sachverständige, 
13. die Bildung von Fürsorge- und 
Versorgungseinrichtungen einschließlich eines 
Versorgungswerkes. 
 
(2) – (4) 
 
(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung zu 
Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bedürfen der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde. 

Studieninhalte und der europarechtlichen 
Vorschriften die Mindestlehrinhalte der 
einschlägigen Studiengänge benennt sowie die 
Anordnung, Durchführung und Bewertung von 
Ausgleichsmaßnahmen nach § 4 Absatz 4 und 5 
regelt, 
10. die Feststellung des Haushaltsplans, 
11. die Zustimmung zur Geschäftsordnung des 
Vorstandes, 
12. die Wahl, die Abberufung und die Entlastung 
des Vorstandes, 
13. die Bestimmung der Vorschlagsliste für die 
ehrenamtlichen Mitglieder des Berufs- und 
des Landesberufsgerichts und des 
Schlichtungsausschusses sowie des 
Eintragungsausschusses, 
14. die Bildung von Arbeitsausschüssen, 
15. die Festsetzung der Entschädigung für 
Mitglieder der Organe und der Ausschüsse sowie 
für Sachverständige, 
16. die Bildung von Fürsorge- und 
Versorgungseinrichtungen einschließlich eines 
Versorgungswerkes. 
 
(unverändert) 
 
(5) Beschlüsse der Vertreterversammlung zu 
Absatz 1 Nummer 1, 2, 3, 7, 8 und 9 bedürfen der 
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 

 
§§ 13 - 19 

 

 
(unverändert) 

 
§ 20 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 15.000 Euro geahndet werden. 
 
(3) 

 
§ 20 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(unverändert) 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 
 
(unverändert) 

 
§§ 21 - 28 

 

 
(unverändert) 

 
§ 29 

Grundsätze für die Tätigkeit des 
Eintragungsausschusses 

 
(1) – (4) 
 
(5) Den Beginn der praktischen Tätigkeit nach § 4 
Abs. 1 Nr. 4 sollen die Bewerberinnen und 
Bewerber der Kammer schriftlich anzeigen. 
 
(6) 

 
§ 29 

Grundsätze für die Tätigkeit des 
Eintragungsausschusses 

 
(unverändert) 
 
(5) Den Beginn der praktischen Tätigkeit nach § 
4 Absatz 1 sollen die Bewerberinnen und Bewerber 
der Kammer schriftlich anzeigen. 
 
(unverändert) 

 
§§ 30 - 32 

 

 
(unverändert) 
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§ 33 
Ingenieurgesellschaften 

 
(1) Die Gesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften, deren 
satzungsmäßiger Zweck ausschließlich in der 
Erfüllung von Berufsaufgaben nach § 30 besteht, 
sind im Bauwesen tätige Ingenieurgesellschaften. 
 
(2) Die Gesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften sind berechtigt, in die 
Firma die Bezeichnung „Beratende Ingenieurinnen“ 
oder „Beratende Ingenieure“ aufzunehmen, wenn 
1. die Gesellschaften unabhängig tätig sind (§ 31 
Abs. 2) und ausschließlich Berufsaufgaben gemäß 
§ 30 wahrnehmen, 
2. die Gesellschafterinnen und Gesellschafter und 
die gesetzlichen Vertretungsberechtigten der 
Gesellschaft mehrheitlich die Voraussetzungen des 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 erfüllen, über die Mehrheit 
des Kapitals und der Stimmanteile verfügen und 
die Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure die 
Voraussetzungen der §§ 31 und 35 erfüllen und 
3. keine Kapitalanteile für Rechnung Dritter 
gehalten werden. 
§ 32 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(3) – (6) 

§ 33 
Ingenieurgesellschaften 

 
(1) Die Gesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften, deren 
satzungsmäßiger Zweck in der Erfüllung von 
Berufsaufgaben nach § 30 besteht, sind im 
Bauwesen tätige Ingenieurgesellschaften. 
 
(2) Die Gesellschaften und 
Partnerschaftsgesellschaften sind berechtigt, in die 
Firma die Bezeichnung „Beratende Ingenieurinnen“ 
oder „Beratende Ingenieure“ aufzunehmen, wenn 
1. die Gesellschaften unabhängig tätig sind (§ 31 
Abs. 2) und Berufsaufgaben gemäß § 30 
wahrnehmen, 
2. die Gesellschafterinnen und Gesellschafter und 
die gesetzlichen Vertretungsberechtigten der 
Gesellschaft mehrheitlich die Voraussetzungen des 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 erfüllen, über die Mehrheit 
des Kapitals und der Stimmanteile verfügen und die 
Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure die 
Voraussetzungen der §§ 31 und 35 erfüllen und 
3. keine Kapitalanteile für Rechnung Dritter 
gehalten werden. 
§ 32 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(unverändert) 

 
§ 34 

Führung der Listen und der Verzeichnisse 
 

(1) 
 
(2) Die Baukammer führt ferner Verzeichnisse ihrer 
Mitglieder, gegliedert nach Pflichtmitgliedern unter 
Angabe der in § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 geregelten 
Mitgliedschaftsarten und freiwilligen Mitgliedern, 
der Ingenieurgesellschaften sowie die in § 38 
bestimmten Verzeichnisse der auswärtigen im 
Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure 
und Ingenieurgesellschaften. Die Baukammer führt 
auch ein Sachverständigenverzeichnis über die 
von ihr öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen und die Pflichtmitglieder gemäß 
§ 41 Abs. 1 Nr. 5 und 6. 
 
(3) – (4) 

 
§ 34 

Führung der Listen und der Verzeichnisse 
 

(unverändert) 
 
(2) Die Baukammer führt ferner Verzeichnisse ihrer 
Mitglieder, gegliedert nach Pflichtmitgliedern unter 
Angabe der in § 41 Absatz 1 Nummer 1 bis 7 
geregelten Mitgliedschaftsarten und freiwilligen 
Mitgliedern, und der Ingenieurgesellschaften. 
Die Baukammer führt auch ein 
Sachverständigenverzeichnis über öffentlich 
bestellte und vereidigte Sachverständige und die 
Pflichtmitglieder gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 5 
und 6. 
 
 
 
(unverändert) 

 
§ 35 

Eintragung als Beratende Ingenieurin oder 
Beratender Ingenieur 

 
(1) – (4) 
 
(5) Mit dem Antrag sind neben den Nachweisen 
nach den Absätzen 1 bis 3 beizubringen: 
1. eine Geburtsurkunde sowie ein Nachweis über 
den geführten und früher geführten Namen, 
2. ein Nachweis über den im Land Berlin 
gelegenen Ort des Wohnsitzes, der beruflichen 

 
§ 35 

Eintragung als Beratende Ingenieurin oder 
Beratender Ingenieur 

 
(unverändert) 
 
(5) Mit dem Antrag sind neben den Nachweisen 
nach den Absätzen 1 bis 3 beizubringen: 
1. eine Geburtsurkunde sowie ein Nachweis über 
den geführten und früher geführten Namen, 
2. ein Nachweis über den im Land Berlin gelegenen 
Ort des Wohnsitzes, der beruflichen Niederlassung 
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Niederlassung oder des Dienst- oder 
Beschäftigungsortes, 
3. eine Erklärung darüber, dass Gründe nicht 
bekannt sind, die nach § 36 einer Eintragung 
entgegenstehen könnten, 
4. eine Erklärung über frühere, bestehende oder 
anderweitig beantragte Eintragungen in 
vergleichbare Berufsverzeichnisse anderer 
berufsständischer Kammern in den Bundesländern, 
in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union oder in nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaft gleichgestellten anderen Staaten, 
5. ein Nachweis über eine bei Aufnahme der 
Berufstätigkeit ausreichende 
Berufshaftpflichtversicherung bei selbständiger 
Berufsausübung, 
6. ein Führungszeugnis aus dem 
Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer 
Behörde; 
bestehen Zweifel nach § 36 Abs. 1, kann eine 
unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister verlangt werden. 

oder des Dienst- oder Beschäftigungsortes, 
3. eine Erklärung darüber, dass Gründe nicht 
bekannt sind, die nach § 36 einer Eintragung 
entgegenstehen könnten, 
4. eine Erklärung über frühere, bestehende oder 
anderweitig beantragte Eintragungen in 
vergleichbare Berufsverzeichnisse anderer 
berufsständischer Kammern in den Bundesländern, 
in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union oder in nach dem Recht der 
Europäischen Union gleichgestellten anderen 
Staaten, 
5. ein Nachweis über eine bei Aufnahme der 
Berufstätigkeit ausreichende 
Berufshaftpflichtversicherung bei selbständiger 
Berufsausübung, 
6. ein Führungszeugnis aus dem 
Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer 
Behörde; 
bestehen Zweifel nach § 36 Abs. 1, kann eine 
unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister verlangt werden. 

 
§ 36 

 

 
(unverändert) 

 
§ 37 

Löschung der Eintragung 
 

(1) Die Eintragung ist zu löschen, wenn 
1. die eingetragene Person verstorben ist, 
2. die eingetragene Person auf die Eintragung 
verzichtet, 
3. nach der Eintragung die 
Eintragungsvoraussetzungen nach § 35 Abs. 1 
entfallen oder Versagungsgründe nach § 36 Abs. 1 
eingetreten sind, 
 
4. sich nachträglich herausstellt, dass die 
Eintragungsvoraussetzungen nach § 35 Abs. 1 
nicht gegeben waren oder Versagungsgründe nach 
§ 36 Abs. 1 vorlagen, 
5. in einem berufsgerichtlichen Verfahren 
rechtskräftig auf Löschung der Eintragung erkannt 
worden ist. 
 
(2) 

 
§ 37 

Löschung der Eintragung 
 

(1) Die Eintragung ist zu löschen, wenn 
1. die eingetragene Person verstorben ist, 
2. die eingetragene Person auf die Eintragung 
verzichtet, 
3. nach der Eintragung die 
Eintragungsvoraussetzungen nach § 35 Absatz 1 
entfallen sind, Versagungsgründe nach § 36 Absatz 
1 eingetreten sind oder die Voraussetzungen nach 
§ 41 Absatz 1 nicht mehr vorliegen, 
4. sich nachträglich herausstellt, dass die 
Eintragungsvoraussetzungen nach § 35 Abs. 1 
nicht gegeben waren oder Versagungsgründe nach 
§ 36 Abs. 1 vorlagen, 
5. in einem berufsgerichtlichen Verfahren 
rechtskräftig auf Löschung der Eintragung erkannt 
worden ist. 
 
(unverändert) 

 
§ 38 

Auswärtige im Bauwesen tätige Ingenieurinnen 
und Ingenieure 

 
(1) Auswärtige im Bauwesen tätige Ingenieurinnen 
und Ingenieure, die nach § 41 Abs. 3 von der 
Pflichtmitgliedschaft befreit sind, auswärtige 
Ingenieurgesellschaften und auswärtige 
Bauvorlageberechtigte haben sich vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit im Land Berlin in das jeweilige von 
der Baukammer geführte Verzeichnis der 
auswärtigen Ingenieurinnen und Ingenieure oder 
Ingenieurgesellschaften eintragen zu lassen. 

 
§ 38 

 
 
 
(weggefallen) 
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Zuständig ist der Eintragungsausschuss. Die 
Eintragung in die Verzeichnisse wird auf fünf Jahre 
befristet. Eine Verlängerung ist möglich. Über die 
Eintragung in das Verzeichnis ist ihnen eine 
Bescheinigung auszustellen. 
(2) Wer in die Verzeichnisse eingetragen ist, hat 
die für seine Tätigkeit geltenden Berufspflichten zu 
beachten. Er untersteht der Berufsgerichtsbarkeit 
der Kammer wie die Mitglieder. 
(3) Die Kammer hat auswärtige Ingenieurinnen und 
Ingenieure oder Ingenieurgesellschaften aus den 
Verzeichnissen zu löschen, wenn die 
Voraussetzungen der §§ 36 und 37 vorliegen. 

 
§ 39 

 

 
(unverändert) 

 
§ 40 

Aufgaben der Baukammer 
 

(1) Aufgabe der Baukammer ist es, 
1. die Baukultur, Baukunst und das Bauwesen zu 
fördern, 
2. die Berufspflichten der Mitglieder in einer 
Berufsordnung festzulegen und die Erfüllung dieser 
Pflichten zu überwachen, 
3. die beruflichen Belange der Gesamtheit der 
Mitglieder zu wahren, 
4. die berufliche Aus- und Fortbildung zu fördern, 
5. Parlamente, Behörden und Gerichte in allen die 
Berufsaufgaben betreffenden Fragen zu 
unterstützen, Gutachten zu erstatten sowie zu 
Entwürfen von Gesetzen und Verordnungen 
Stellung zu nehmen, 
6. Sachverständige namhaft zu machen und 
Sachverständige für die 
Fertigstellungsbescheinigung zu bestimmen, 
7. zu grundsätzlichen Fragen der Honorare, 
Gebühren und Vertragsregelungen für 
Ingenieurleistungen im Bauwesen Stellung zu 
nehmen, 
8. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus 
der Berufsausübung zwischen Mitgliedern oder 
zwischen diesen und Dritten ergeben, hinzuwirken, 
9. beim Wettbewerbswesen und bei allgemeinen 
Regelungen von Wettbewerben sowie bei 
Grundsatzfragen des Vergabewesens, soweit sie 
Ingenieurleistungen betreffen, beratend 
mitzuwirken, 
10. die Bestellung und Vereidigung von 
Sachverständigen für die Tätigkeitsbereiche der im 
Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure 
durchzuführen, 
11. die Liste der Bauvorlageberechtigten zu führen, 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 40 

Aufgaben der Baukammer 
 

(1) Aufgabe der Baukammer ist es, 
1. die Baukultur, Baukunst und das Bauwesen zu 
fördern, 
2. die Berufspflichten der Mitglieder in einer 
Berufsordnung festzulegen und die Erfüllung dieser 
Pflichten zu überwachen, 
3. die beruflichen Belange der Gesamtheit der 
Mitglieder zu wahren, 
4. die berufliche Aus- und Fortbildung zu fördern, 
5. Parlamente, Behörden und Gerichte in allen die 
Berufsaufgaben betreffenden Fragen zu 
unterstützen, Gutachten zu erstatten sowie zu 
Entwürfen von Gesetzen und Verordnungen 
Stellung zu nehmen, 
6. Sachverständige namhaft zu machen, 
 
 
7. zu grundsätzlichen Fragen der Honorare, 
Gebühren und Vertragsregelungen für 
Ingenieurleistungen im Bauwesen Stellung zu 
nehmen, 
8. auf die Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus 
der Berufsausübung zwischen Mitgliedern oder 
zwischen diesen und Dritten ergeben, hinzuwirken, 
9. beim Wettbewerbswesen und bei allgemeinen 
Regelungen von Wettbewerben sowie bei 
Grundsatzfragen des Vergabewesens, soweit sie 
Ingenieurleistungen betreffen, beratend 
mitzuwirken, 
10. die Bestellung und Vereidigung von 
Sachverständigen für die Tätigkeitsbereiche der im 
Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure 
durchzuführen, 
11. die Liste der Bauvorlageberechtigten zu führen, 
12. die Liste der Tragwerksplaner zu führen, 
13. die Liste der Brandschutzplaner zu führen, 
14. Listen oder Verzeichnisse sachverständiger 
Personen, die mit besonderer Fachkunde einzelne 
Aufgaben nach § 30 erfüllen, zu führen, 
15. die Aufgaben nach § 5 Absatz 1 
Ingenieurgesetz wahrzunehmen, 
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12. die Zusammenarbeit mit den Architekten- und 
den Ingenieurkammern und den 
technisch-wissenschaftlichen Vereinen national 
sowie international zu pflegen und zu fördern. 
 
(2) Aufgabe der Baukammer ist es auch, die Liste 
der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure, die 
in § 34 bestimmten Verzeichnisse und ein 
Verzeichnis der von ihr öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen gemäß § 41 Abs. 1 
Nr. 6 und der übrigen Pflichtmitglieder zu führen 
sowie die für die Berufsausübung notwendigen 
Bescheinigungen zu erteilen. 
 
(3) – (4) 

16. die Zusammenarbeit mit den Architekten- und 
den Ingenieurkammern und den technisch-
wissenschaftlichen Vereinen national sowie 
international zu pflegen und zu fördern. 
 
(2) Aufgabe der Baukammer ist es auch, die Liste 
der Beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure, die 
in § 34 bestimmten Verzeichnisse und ein 
Verzeichnis der öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 6 
und der übrigen Pflichtmitglieder zu führen sowie 
die für die Berufsausübung notwendigen 
Bescheinigungen zu erteilen. 
 
(unverändert) 

 
§ 41 

Mitglieder 
 

(1) Pflichtmitglieder der Baukammer sind 
1. Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure, die in 
die Ingenieurliste eingetragen sind, 
2. Ingenieurinnen und Ingenieure, die in die Liste 
der Bauvorlageberechtigten in Berlin eingetragen 
sind, 
3. im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und 
Ingenieure, die Aufgaben gemäß § 30 
wahrnehmen, ihren Beruf eigenverantwortlich 
ausüben (§ 31 Abs. 3 und 4) und Leistungen für 
Vorhaben im Land Berlin erbringen, 
 
4. im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und 
Ingenieure, die ihren Beruf als gesetzliche 
Vertretungsberechtigte einer Ingenieurgesellschaft 
oder eines Vereins ausüben, die auch Aufgaben 
gemäß § 30 wahrnehmen und Leistungen für 
Vorhaben im Land Berlin erbringen, 
 
 
5. im Land Berlin öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure, 
soweit sie nicht Aufgaben gemäß § 1 des Gesetzes 
über das Vermessungswesen in Berlin in der 
Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), das 
zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 18. 
Dezember 2004 (GVBl. S. 524) geändert worden 
ist, wahrnehmen, 
6. öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige für den Tätigkeitsbereich der im 
Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure 
sowie die anerkannten Sachverständigen nach 
Bauordnungsrecht, 
 
7. diejenigen, die eine Berufsausbildung für die in 
§ 30 genannten Aufgaben ihrer Fachrichtung an 
einer Universität, Hochschule oder 
Fachhochschule mit Erfolg abgeschlossen haben, 
die eine Mindestregelstudienzeit von drei Jahren 
oder sechs Semestern umfasst, die Aufgaben 
gemäß § 30 wahrnehmen, ihren Beruf 
eigenverantwortlich ausüben (§ 31 Abs. 3 und 4) 

 
§ 41 

Mitglieder 
 

(1) Pflichtmitglieder der Baukammer sind 
1. Beratende Ingenieurinnen und Ingenieure, die in 
die Ingenieurliste eingetragen sind, 
2. Ingenieurinnen und Ingenieure, die in die Liste 
der Bauvorlageberechtigten in Berlin eingetragen 
sind, 
3. im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und 
Ingenieure, die Aufgaben gemäß § 30 
wahrnehmen, ihren Beruf eigenverantwortlich 
ausüben (§ 31 Absatz 3 und 4) und Leistungen für 
Vorhaben im Land Berlin erbringen oder ihren 
Geschäftssitz im Land Berlin haben, 
4. im Bauwesen tätige Ingenieurinnen und 
Ingenieure, die ihren Beruf als gesetzliche 
Vertretungsberechtigte einer Ingenieurgesellschaft 
oder eines Vereins ausüben, die auch Aufgaben 
gemäß § 30 wahrnehmen und Leistungen für 
Vorhaben im Land Berlin erbringen oder ihren 
Geschäftssitz oder Vereinssitz im Land Berlin 
haben, 
5. im Land Berlin öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure, 
soweit sie nicht Aufgaben gemäß § 1 des Gesetzes 
über das Vermessungswesen in Berlin in der 
Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), das 
zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 18. 
Dezember 2004 (GVBl. S. 524) geändert worden 
ist, wahrnehmen, 
6. öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige für den Tätigkeitsbereich der im 
Bauwesen tätigen Ingenieurinnen und Ingenieure 
sowie die anerkannten Sachverständigen nach 
Bauordnungsrecht und Prüfsachverständigen für 
energetische Gebäudeplanung, 
7. diejenigen, die eine Berufsausbildung für die in 
§ 30 genannten Aufgaben ihrer Fachrichtung an 
einer Hochschule mit Erfolg abgeschlossen haben, 
die eine Mindestregelstudienzeit von drei Jahren 
oder sechs Semestern umfasst, die Aufgaben 
gemäß § 30 wahrnehmen, ihren Beruf 
eigenverantwortlich ausüben (§ 31 Absatz 3 und 4) 
und Leistungen für Vorhaben im Land Berlin 
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und Leistungen für Vorhaben im Land Berlin 
erbringen; § 35 Abs. 4 ist entsprechend 
anzuwenden. 
 
(2) – (4) 

erbringen; § 35 Absatz 4 ist entsprechend 
anzuwenden. 
 
 
(unverändert) 

 
§§ 42 - 63 

 

 
(unverändert) 

 
§ 64 

Rechtsverordnungen 
 

(1) 
 
(2) Die für das Bauwesen zuständige 
Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften über das Verfahren 
vor dem Eintragungsausschuss einschließlich der 
für die Eintragung in die Listen, Verzeichnisse und 
das Register vorzulegenden Nachweise zu 
erlassen, sofern Abweichungen vom 
Verwaltungsverfahrensgesetz unumgänglich sind. 
Sie trifft auch die erforderlichen Regelungen zur 
Umsetzung der Richtlinien 85/384/EWG und 
89/48/EWG sowie sonstiger ergänzender 
Richtlinien der Kommission der Europäischen 
Union, soweit sie die bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften ergänzen und diese in ihrer 
zweckentsprechenden Durchführung sichern. 
 
 
 
(3) 

 
§ 64 

Rechtsverordnungen 
 

(unverändert) 
 
(2) Die für das Bauwesen zuständige 
Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
1. den Inhalt und das Verfahren zur Ausstellung 
Europäischer Berufsausweise einschließlich der 
Erstellung von und des Umgangs mit IMI-Dateien 
im Sinne des Artikels 4a Absatz 5 der Richtlinie 
2005/36/EG zu regeln, 
2. ergänzend zu den Bestimmungen von nach 
Artikel 56a Absatz 8 der Richtlinie 2005/36/EG 
erlassenen Durchführungsrechtsakten durch 
Rechtsverordnung weitere Regelungen zur 
Umsetzung des Artikels 56a der Richtlinie 
2005/36/EG zu treffen, 
3. Regelungen zum gemeinsamen 
Ausbildungsrahmen sowie zu gemeinsamen 
Ausbildungsprüfungen nach den Artikeln 49a, 49b 
der Richtlinie 2005/36/EG zu treffen. 
 
(unverändert) 

 
§ 65 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Übergangsvorschriften 

 
(1) – (4) 
 
 
 

 
§ 65 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Übergangsvorschriften 

 
(unverändert) 
 
(5) Auf Personen, die ihre praktische Tätigkeit oder 
ihr Studium am Tag des Inkrafttretens des Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Berliner Architekten- 
und Baukammergesetzes vom … [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses 
Gesetzes] bereits begonnen haben, ist die bis zu 
diesem Zeitpunkt geltende Fassung des § 4 Absatz 
1 anzuwenden. 

 
 



        Anlage 2 zur Vorlage 
        an das Abgeordnetenhaus 
 
 
Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 
 
 
1. Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (GVBl. S. 779), zuletzt geändert durch 
Artikel I des Gesetzes vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 38) 
 
Artikel 59 Absatz 2 
Gesetzesvorlagen können aus der Mitte des Abgeordnetenhauses, durch den Senat oder im Wege 
des Volksbegehrens eingebracht werden. 
 
 
2. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in der durch die Richtlinie 2013/55/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, 
S. 132) geänderten Fassung 
 
Artikel 3 Absatz 1 und 3 - Begriffsbestimmungen 
(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) „reglementierter Beruf“ ist eine berufliche Tätigkeit oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, 
bei der die Aufnahme oder Ausübung oder eine der Arten der Ausübung direkt oder indirekt durch 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden 
ist; eine Art der Ausübung ist insbesondere die Führung einer Berufsbezeichnung, die durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Personen beschränkt ist, die über eine bestimmte 
Berufsqualifikation verfügen. Trifft Satz 1 dieser Begriffsbestimmung nicht zu, so wird ein unter 
Absatz 2 fallender Beruf als reglementierter Beruf behandelt; 
b) „Berufsqualifikationen“ sind die Qualifikationen, die durch einen Ausbildungsnachweis, einen 
Befähigungsnachweis nach Artikel 11 Buchstabe a Ziffer i und/oder Berufserfahrung 
nachgewiesen werden; 
c) „Ausbildungsnachweise“ sind Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige 
Befähigungsnachweise, die von einer Behörde eines Mitgliedstaats, die entsprechend dessen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannt wurde, für den Abschluss einer überwiegend in der 
Gemeinschaft absolvierten Berufsausbildung ausgestellt werden. Findet Satz 1 keine 
Anwendung, so sind Ausbildungsnachweise im Sinne des Absatzes 3 den hier genannten 
Ausbildungsnachweisen gleichgestellt; 
d) „zuständige Behörde“: jede von den Mitgliedstaaten mit der besonderen Befugnis 
ausgestattete Behörde oder Stelle, Ausbildungsnachweise und andere Dokumente oder 
Informationen auszustellen bzw. entgegenzunehmen sowie Anträge zu erhalten und Beschlüsse 
zu fassen, auf die in der vorliegenden Richtlinie abgezielt wird; 
e) „reglementierte Ausbildung“ ist eine Ausbildung, die speziell auf die Ausübung eines 
bestimmten Berufes ausgerichtet ist und aus einem abgeschlossenen Ausbildungsgang oder 
mehreren abgeschlossenen Ausbildungsgängen besteht, der gegebenenfalls durch eine 
Berufsausbildung, durch ein Berufspraktikum oder durch Berufspraxis ergänzt wird; 
Der Aufbau und das Niveau der Berufsausbildung, des Berufspraktikums oder der Berufspraxis 
müssen in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des jeweiligen Mitgliedstaats festgelegt sein 
oder von einer zu diesem Zweck bestimmten Behörde kontrolliert oder genehmigt werden; 
f) „Berufserfahrung“ ist die tatsächliche und rechtmäßige Ausübung des betreffenden Berufs als 
Vollzeitbeschäftigung oder als entsprechende Teilzeitbeschäftigung in einem Mitgliedstaat; 
g) „Anpassungslehrgang“ ist die Ausübung eines reglementierten Berufs, die in dem 
Aufnahmemitgliedstaat unter der Verantwortung eines qualifizierten Berufsangehörigen erfolgt 
und gegebenenfalls mit einer Zusatzausbildung einhergeht. Der Lehrgang ist Gegenstand einer 
Bewertung. Die Einzelheiten des Anpassungslehrgangs und seiner Bewertung sowie die 
Rechtsstellung des beaufsichtigten zugewanderten Lehrgangsteilnehmers werden von der 
zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats festgelegt. 
Die Rechtsstellung des Lehrgangsteilnehmers im Aufnahmemitgliedstaat, insbesondere im 
Bereich des Aufenthaltsrechts sowie der Verpflichtungen, sozialen Rechte und Leistungen, 
Vergütungen und Bezüge wird von den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 
gemäß dem geltenden Gemeinschaftsrecht festgelegt; 



h) „Eignungsprüfung“ ist eine die beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen des 
Antragstellers betreffende und von den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats 
durchgeführte oder anerkannte Prüfung, mit der die Fähigkeit des Antragstellers, in diesem 
Mitgliedstaat einen reglementierten Beruf auszuüben, beurteilt werden soll. 
Um die Durchführung dieser Prüfung zu ermöglichen, erstellen die zuständigen Behörden ein 
Verzeichnis der Sachgebiete, die aufgrund eines Vergleichs zwischen der im 
Aufnahmemitgliedstaat verlangten Ausbildung und der bisherigen Ausbildung des Antragstellers 
von dem Diplom oder den sonstigen Ausbildungsnachweisen, über die der Antragsteller verfügt, 
nicht abgedeckt werden. 
Bei der Eignungsprüfung muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Antragsteller 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat oder dem Mitgliedstaat, aus dem der Antragsteller kommt, über 
eine berufliche Qualifikation verfügt. Die Eignungsprüfung erstreckt sich auf Sachgebiete, die aus 
dem Verzeichnis ausgewählt werden und deren Kenntnis wesentliche Voraussetzung für die 
Ausübung des Berufs im Aufnahmemitgliedstaat ist. Diese Prüfung kann sich auch auf die 
Kenntnis der sich auf die betreffenden Tätigkeiten im Aufnahmemitgliedstaat beziehenden 
berufsständischen Regeln erstrecken. 
Die Einzelheiten der Durchführung der Eignungsprüfung und die Rechtsstellung des 
Antragstellers in dem Aufnahmemitgliedstaat, in dem er sich auf die Eignungsprüfung 
vorzubereiten wünscht, werden von den zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaats festgelegt; 
i) „Betriebsleiter“ ist eine Person, die in einem Unternehmen des entsprechenden Berufszweigs 

i) die Position des Leiters des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung innehat oder 
ii) Stellvertreter eines Inhabers oder Leiters eines Unternehmens ist, sofern mit dieser 
Position eine Verantwortung verbunden ist, die der des vertretenen Inhabers oder Leiters 
vergleichbar ist, oder 
iii) in leitender Stellung mit kaufmännischen und/oder technischen Aufgaben und mit der 
Verantwortung für eine oder mehrere Abteilungen des Unternehmens tätig ist. 

j) „Berufspraktikum“ ist unbeschadet des Artikels 46 Absatz 4 ein Zeitraum der Berufstätigkeit 
unter Aufsicht, vorausgesetzt, es stellt eine Bedingung für den Zugang zu einem reglementierten 
Beruf dar; es kann entweder während oder nach dem Abschluss einer Ausbildung stattfinden, die 
zu einem Diplom führt; 
k) „Europäischer Berufsausweis“ ist eine elektronische Bescheinigung entweder zum Nachweis, 
dass der Berufsangehörige sämtliche notwendigen Voraussetzungen für die vorübergehende und 
gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen in einem Aufnahmemitgliedstaat erfüllt oder zum 
Nachweis der Anerkennung von Berufsqualifikationen für die Niederlassung in einem 
Aufnahmemitgliedstaat; 
l) „lebenslanges Lernen“ umfasst jegliche Aktivitäten der allgemeinen Bildung, beruflichen 
Bildung, nichtformalen Bildung und des informellen Lernens während des gesamten Lebens, aus 
denen sich eine Verbesserung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen ergibt und zu 
denen auch Berufsethik gehören kann; 
m) „zwingende Gründe des Allgemeininteresses“ sind Gründe, die als solche in der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union anerkannt sind; 
n) „Europäisches System zur Übertragung von Studienleistungen oder ECTS-Punkte“ ist das 
Punktesystem für Hochschulausbildung, das im Europäischen Hochschulraum verwendet wird. 

. . . 
(3) Einem Ausbildungsnachweis gleichgestellt ist jeder in einem Drittland ausgestellte 
Ausbildungsnachweis, sofern sein Inhaber in dem betreffenden Beruf drei Jahre Berufserfahrung im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, der diesen Ausbildungsnachweis nach Artikel 2 Absatz 2 
anerkannt hat, besitzt und dieser Mitgliedstaat diese Berufserfahrung bescheinigt. 
 
Artikel 4a - Europäischer Berufsausweis 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen Inhabern einer Berufsqualifikation auf Antrag einen Europäischen 
Berufsausweis aus, sofern die Kommission die in Absatz 7 vorgesehenen entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte erlassen hat. 
(2) Wurde ein Europäischer Berufsausweis für einen bestimmten Beruf mittels entsprechender, nach 
Absatz 7 erlassener Durchführungsrechtsakte eingeführt, so kann der Inhaber einer betreffenden 
Berufsqualifikation entscheiden, einen solchen Ausweis zu beantragen oder sich der Verfahren nach 
den Titeln II und III zu bedienen. 
(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Inhaber eines Europäischen Berufsausweises alle 
Rechte aus den Artikeln 4b bis 4e wahrnehmen kann. 
(4) Sofern der Inhaber einer Berufsqualifikation Dienstleistungen im Rahmen von Titel II erbringen 
will, die nicht von Artikel 7 Absatz 4 erfasst werden, stellt die zuständige Behörde des 



Herkunftsmitgliedstaats den Europäischen Berufsausweis gemäß den Artikeln 4b und 4c aus. Der 
Europäische Berufsausweis stellt gegebenenfalls die Meldung nach Artikel 7 dar. 
(5) Beabsichtigt der Inhaber einer Berufsqualifikation, sich im Rahmen von Titel III Kapitel I bis IIIa in 
einem anderen Mitgliedstaat niederzulassen oder dort Dienstleistungen im Rahmen von Artikel 7 
Absatz 4 zu erbringen, so muss die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats alle 
vorbereitenden Schritte hinsichtlich der eigenen Datei des Antragstellers abschließen, die innerhalb 
des Binnenmarkt-Informationssystems (im Folgenden „IMI“) entsprechend der Regelung der Artikel 
4b und 4d erstellt wird (im Folgenden „IMI-Datei“). Die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaats stellt den Europäischen Berufsausweis gemäß den Artikeln 4b und 4d aus. 
Für die Zwecke der Niederlassung begründet die Ausstellung eines Europäischen Berufsausweises 
kein automatisches Recht zur Ausübung eines bestimmten Berufs, wenn es im 
Aufnahmemitgliedstaat bereits vor Einführung des Europäischen Berufsausweises für diesen Beruf 
Registrierungsanforderungen oder andere Kontrollverfahren gibt. 
(6) Die Mitgliedstaaten benennen die für die Handhabung der IMI-Dateien und die Ausstellung des 
Europäischen Berufsausweises zuständigen Behörden. Diese Behörden gewährleisten eine 
unparteiische, objektive und zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Europäische Berufsausweise. Die 
in Artikel 57b genannten Beratungszentren können ebenfalls als zuständige Behörde fungieren. Die 
Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die zuständigen Behörden und Beratungszentren die Bürger, 
einschließlich möglicher Antragsteller, über die Funktion und den zusätzlichen Nutzen eines 
Europäischen Berufsausweises bei den Berufen, für die er verfügbar ist, informieren. 
(7) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Maßnahmen, die notwendig 
sind, um für die einheitliche Anwendung der Vorschriften über den Europäischen Berufsausweis auf 
diejenigen Berufe zu sorgen, die die Bedingungen nach Unterabsatz 2 dieses Absatzes erfüllen, 
einschließlich Maßnahmen bezüglich des Formats des Europäischen Berufsausweises, der 
Bearbeitung schriftlicher Anträge, der Übersetzungen, die der Antragsteller zur Unterstützung einer 
Beantragung eines Europäischen Berufsausweises vorlegen muss, der Einzelheiten der Dokumente, 
die nach Artikel 7 Absatz 2 oder Anhang VII für die Einreichung eines vollständigen Antrags 
erforderlich sind, und der Verfahren für die Leistung und Bearbeitung von Zahlungen für den 
Europäischen Berufsausweis, und berücksichtigt dabei die Besonderheiten des jeweiligen Berufs. 
Die Kommission legt zudem im Wege von Durchführungsrechtsakten fest, wie, wann und bei 
welchen Dokumenten die zuständigen Behörden beglaubigte Kopien gemäß Artikel 4b Absatz 3 
Unterabsatz 2, Artikel 4d Absatz 2 und Artikel 4d Absatz 3 im Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Beruf verlangen dürfen. 
Für die Einführung eines Europäischen Berufsausweises für einen bestimmten Beruf durch den 
Erlass entsprechender Durchführungsrechtsakte nach Unterabsatz 1 müssen alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sein: 

a) Es gibt eine signifikante Mobilität oder ein Potenzial für eine signifikante Mobilität in dem Beruf. 
b) Die betroffenen Interessenträger haben ein ausreichendes Interesse geäußert. 
c) Der Beruf oder die allgemeine und berufliche Bildung, die auf die Ausübung des Berufs 
ausgerichtet ist, ist in einer signifikanten Anzahl von Mitgliedstaaten reglementiert. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen. 
(8) Eventuelle den Antragstellern in Verbindung mit den Verwaltungsverfahren zur Ausstellung eines 
Europäischen Berufsausweises entstehende Gebühren müssen vertretbar und verhältnismäßig sein 
und den dem Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaat entstandenen Kosten entsprechen; sie dürfen 
keinen Hinderungsgrund für die Beantragung eines Europäischen Berufsausweises darstellen. 
 
Artikel 4b - Beantragung eines Europäischen Berufsausweises und Erstellung einer IMI-Datei 
(1) Der Herkunftsmitgliedstaat ermöglicht es dem Inhaber einer Berufsqualifikation, einen 
Europäischen Berufsausweis über ein durch die Kommission zur Verfügung gestelltes Online-
Instrument zu beantragen, durch das eine eigene IMI- Datei für diesen Antragsteller erstellt wird. 
Lässt der Herkunftsmitgliedstaat auch schriftliche Anträge zu, so trifft er die notwendigen 
Vorkehrungen für die Erstellung der IMI-Datei, für alle Informationen, die dem Antragsteller zu 
übermitteln sind, und für die Ausstellung des Europäischen Berufsausweises. 
(2) Den Anträgen sind die in den nach Artikel 4a Absatz 7 erlassenen Durchführungsrechtsakten 
vorgeschriebenen Dokumente beizufügen. 
(3) Binnen einer Woche nach Eingang des Antrags bestätigt die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaates dem Antragsteller den Empfang der Unterlagen und teilt ihm 
gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. 
Gegebenenfalls stellt die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats alle unterstützenden 
Bescheinigungen, die nach dieser Richtlinie erforderlich sind, aus. Die zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats überprüft, ob der Antragsteller im Herkunftsmitgliedstaat rechtmäßig 



niedergelassen ist und ob alle notwendigen Dokumente, die im Herkunftsmitgliedstaat ausgestellt 
wurden, gültig und echt sind. Im Fall hinreichend begründeter Zweifel konsultiert die zuständige 
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats die einschlägige Stelle, und sie kann vom Antragsteller 
beglaubigte Kopien der Dokumente verlangen. Stellt derselbe Antragsteller mehrere Anträge 
nacheinander, so dürfen die zuständigen Behörden der Herkunfts- und der Aufnahmemitgliedstaaten 
nicht die Wiedereinreichung von Dokumenten verlangen, die bereits in der IMI-Datei enthalten und 
nach wie vor gültig sind. 
(4) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten die technischen Spezifikationen 
und Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Integrität, Vertraulichkeit und Richtigkeit der Angaben 
im Europäischen Berufsausweis und in der IMI-Datei erforderlich sind, sowie die Bedingungen und 
Verfahren für die Ausstellung eines Europäischen Berufsausweises festlegen; dazu gehört die 
Möglichkeit, dass der Inhaber den Ausweis herunterlädt oder aktualisierte Fassungen für die IMI-
Datei einreicht. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 58 
Absatz 2 erlassen. 
 
Artikel 4c - Europäischer Berufsausweis für die vorübergehende und gelegentliche 
Erbringung von Dienstleistungen, die nicht unter Artikel 7 Absatz 4 fallen 
(1) Die zuständige Behörde des Herkunftmitgliedstaats prüft den Antrag und die Dokumente in der 
IMI-Datei und stellt den Europäischen Berufsausweis für die vorübergehende und gelegentliche 
Erbringung von Dienstleistungen, die nicht unter Artikel 7 Absatz 4 fallen, binnen drei Wochen aus. 
Diese Frist beginnt mit dem Eingang der fehlenden Dokumente, die in Artikel 4b Absatz 3 
Unterabsatz 1 genannt werden, oder, wenn keine weiteren Dokumente verlangt wurden, nach Ablauf 
des in jenem Unterabsatz genannten Zeitraums von einer Woche. Daraufhin übermittelt sie den 
Europäischen Berufsausweis unverzüglich der zuständigen Behörde jedes Aufnahmemitgliedstaats 
und informiert den Antragsteller darüber. Der Aufnahmemitgliedstaat darf während der folgenden 18 
Monate keine weitere Meldung nach Artikel 7 verlangen. 
(2) Gegen die Entscheidung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats oder das 
Nichtvorliegen einer Entscheidung innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums von drei Wochen 
müssen Rechtsbehelfe nach innerstaatlichem Recht eingelegt werden können. 
(3) Will der Inhaber eines Europäischen Berufsausweises Dienstleistungen in anderen als den 
ursprünglich in dem Antrag gemäß Absatz 1 genannten Mitgliedstaaten erbringen, so kann dieser 
Inhaber eine solche Erweiterung beantragen. Will der Inhaber Dienstleistungen über den in Absatz 1 
erwähnten Zeitraum von 18 Monaten hinaus erbringen, so informiert dieser Inhaber die zuständige 
Behörde darüber. In beiden Fällen muss der Inhaber Informationen zu wesentlichen Änderungen der 
in der IMI-Datei gespeicherten Sachlage liefern, die von der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats im Einklang mit den nach Artikel 4 Absatz 7 zu erlassenden 
Durchführungsrechtsakten verlangt werden können. Die zuständige Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats übermittelt den betroffenen Aufnahmemitgliedstaaten den aktualisierten 
Europäischen Berufsausweis. 
(4) Der Europäische Berufsausweis ist im gesamten Hoheitsgebiet aller betroffenen 
Aufnahmemitgliedstaaten so lange gültig, wie sein Inhaber das Recht behält, auf der Grundlage der 
in der IMI-Datei enthaltenen Dokumente und Informationen tätig zu sein. 
 
Artikel 4d - Europäischer Berufsausweis für die Niederlassung und die vorübergehende und 
gelegentliche Erbringung von Dienstleistungen gemäß Artikel 7 Absatz 4 
(1) Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats prüft binnen eines Monats die Echtheit und 
Gültigkeit der in der IMI Datei hinterlegten Dokumente zum Zweck der Ausstellung des Europäischen 
Berufsausweises für die Niederlassung oder für die vorübergehende und gelegentliche Erbringung 
von Dienstleistungen gemäß Artikel 7 Absatz 4. Diese Frist beginnt mit dem Eingang der fehlenden 
Dokumente, die in Artikel 4b Absatz 3 Unterabsatz 1 genannt werden, oder, wenn keine weiteren 
Dokumente verlangt wurden, nach Ablauf des in jenem Unterabsatz genannten Zeitraums von einer 
Woche. Sie übermittelt den Antrag dann unverzüglich der zuständigen Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaats. Der Herkunftsmitgliedstaat unterrichtet den Antragsteller über den 
Verfahrensstand zur gleichen Zeit, zu der er den Antrag dem Aufnahmemitgliedstaat übermittelt. 
(2) In den in den Artikeln 16, 21, 49a und 49b genannten Fällen entscheidet ein 
Aufnahmemitgliedstaat, ob er einen Europäischen Berufsausweis nach Absatz 1 binnen einem 
Monat nach Eingang des vom Herkunftmitgliedstaat übermittelten Antrags ausstellt. Bei hinreichend 
begründeten Zweifeln kann der Aufnahmemitgliedstaat vom Herkunftsmitgliedstaat weitere 
Informationen oder die Beifügung einer beglaubigten Kopie eines Dokuments durch den 
Herkunftsmitgliedstaat anfordern, die dieser spätestens zwei Wochen nach Einreichung des 
Ersuchens zur Verfügung stellen muss. Die Frist von einem Monat ist vorbehaltlich des Absatzes 5 
Unterabsatz 2 anwendbar, ungeachtet eines solchen Ersuchens. 



(3) In den in Artikel 7 Absatz 4 und Artikel 14 genannten Fällen entscheidet ein 
Aufnahmemitgliedstaat, ob er einen Europäischen Berufsausweis ausstellt oder dem Inhaber einer 
Berufsqualifikation binnen zwei Monaten nach Eingang des vom Herkunftsmitgliedstaat übermittelten 
Antrags Ausgleichsmaßnahmen auferlegt. Bei hinreichend begründeten Zweifeln kann der 
Aufnahmemitgliedstaat vom Herkunftsmitgliedstaat weitere Informationen oder die Beifügung einer 
beglaubigten Kopie eines Dokuments durch den Herkunftsmitgliedstaat anfordern, die dieser 
spätestens zwei Wochen nach dem Ersuchen zur Verfügung stellen muss. Die Frist von zwei 
Monaten ist vorbehaltlich des Absatzes 5 Unterabsatz 2 anwendbar, ungeachtet eines solchen 
Ersuchens. 
(4) Falls der Aufnahmemitgliedstaat nicht die notwendigen Informationen erhält, die er gemäß dieser 
Richtlinie für eine Entscheidung über die Ausstellung des Europäischen Berufsausweises entweder 
von dem Herkunftsmitgliedstaat oder dem Antragsteller verlangen kann, darf er die Ausstellung des 
Ausweises verweigern. Eine solche Verweigerung wird ordnungsgemäß begründet. 
(5) Trifft der Aufnahmemitgliedstaat eine Entscheidung nicht binnen der in den Absätzen 2 und 3 
dieses Artikels festgelegten Fristen oder führt er keinen Eignungstest gemäß Artikel 7 Absatz 4 
durch, so gilt der Europäische Berufsausweis als ausgestellt, und er wird automatisch über das IMI 
dem Inhaber einer Berufsqualifikation übermittelt. 
Der Aufnahmemitgliedstaat hat die Möglichkeit, die Fristen nach den Absätzen 2 und 3 für die 
automatische Ausstellung des Europäischen Berufsausweises um zwei Wochen zu verlängern. Er 
erläutert die Gründe für eine solche Verlängerung und unterrichtet den Antragsteller entsprechend. 
Eine solche Verlängerung kann einmal und nur dann wiederholt werden, wenn dies unbedingt 
notwendig ist, insbesondere aus Gründen im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit oder 
der Sicherheit der Dienstleistungsempfänger. 
(6) Die vom Herkunftsmitgliedstaat gemäß Absatz 1 ergriffenen Maßnahmen ersetzen jeden Antrag 
auf Anerkennung von Berufsqualifikationen im Rahmen des einzelstaatlichen Rechts des 
Aufnahmemitgliedstaats. 
(7) Gegen die vom Herkunfts- und vom Aufnahmemitgliedstaat nach den Absätzen 1 bis 5 
getroffenen Entscheidungen oder das Fehlen einer Entscheidung durch den Herkunftsmitgliedstaat 
müssen Rechtsbehelfe nach dem innerstaatlichen Recht des betreffenden Mitgliedstaats eingelegt 
werden können. 
 
Artikel 4e - Datenverarbeitung und Zugang zu Daten bezüglich des Europäischen 
Berufsausweises 
(1) Unbeschadet der Unschuldsvermutung aktualisieren die zuständigen Behörden der Herkunfts- 
und Aufnahmemitgliedstaaten rechtzeitig die entsprechende IMI-Datei mit Angaben über das 
Vorliegen disziplinarischer oder strafrechtlicher Sanktionen, die sich auf eine Untersagung oder 
Beschränkung beziehen und die sich auf die Ausübung von Tätigkeiten durch den Inhaber eines 
Europäischen Berufsausweises nach dieser Richtlinie auswirken. Dabei halten sie die Vorschriften 
zum Schutz personenbezogener Daten ein, die in der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr1 und der Richtlinie 
2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation 
(Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation)2 festgelegt sind. Zu diesen Aktualisierungen 
gehört auch das Löschen von Informationen, die nicht mehr benötigt werden. Der Inhaber des 
Europäischen Berufsausweises und die zuständigen Behörden, die Zugang zu der entsprechenden 
IMI-Datei haben, werden unverzüglich über etwaige Aktualisierungen informiert. Durch diese Pflicht 
werden die Pflichten der Mitgliedstaaten zu Vorwarnungen gemäß Artikel 56a nicht berührt. 
(2) Die Aktualisierungen der Informationen nach Absatz 1 beschränken sich inhaltlich auf folgende 
Angaben: 

a) die Identität des Berufsangehörigen, 
b) den betroffenen Beruf, 
c) Informationen über die nationale Behörde oder das nationale Gericht, die/das die 
Entscheidung über die Beschränkung oder die Untersagung getroffen hat, 
d) den Umfang der Beschränkung oder Untersagung und 
e) den Zeitraum, für den die Beschränkung oder Untersagung gilt. 

(3) Der Zugang zu den Informationen in der IMI-Datei wird gemäß der Richtlinie 95/46/EG auf die 
zuständigen Behörden der Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaaten beschränkt. Die zuständigen 

                                                           
1 ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 
2 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37. 



Behörden unterrichten den Inhaber des Europäischen Berufsausweises über den Inhalt der IMI-
Datei, wenn der Inhaber dies beantragt. 
(4) Die in den Europäischen Berufsausweis aufgenommenen Angaben beschränken sich auf die 
Daten, die zur Überprüfung des Rechts des Inhabers auf die Ausübung des Berufs, für den der 
Ausweis ausgestellt wurde, erforderlich sind, nämlich Vorname, Nachname, Geburtstag und -ort, 
Beruf, förmliche Qualifikationen des Inhabers, und die anwendbare Regelung, beteiligte zuständige 
Behörden, Ausweisnummer, Sicherheitsmerkmale, Bezug auf ein gültiges Identitätsdokument. 
Informationen über die durch den Inhaber des Europäischen Berufsausweises erworbene 
Berufserfahrung oder bestandene Ausgleichsmaßnahmen werden in die IMI-Datei aufgenommen. 
(5) Die in der IMI-Datei enthaltenen personenbezogenen Daten können so lange verarbeitet werden, 
wie es für die Zwecke des Anerkennungsverfahrens als solchem und als Nachweis der Anerkennung 
oder der Übermittlung der nach Artikel 7 erforderlichen Meldung notwendig ist. Die Mitgliedstaaten 
gewährleisten, dass der Inhaber eines Europäischen Berufsausweises jederzeit berechtigt ist, die 
Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten oder die Löschung und Sperrung der 
entsprechenden IMI-Datei zu verlangen, ohne dass diesem Inhaber hierdurch Kosten entstehen. Der 
Inhaber wird über dieses Recht zum Zeitpunkt der Ausstellung des Ausweises informiert und alle 
zwei Jahre danach daran erinnert. Wurde der ursprüngliche Antrag auf einen Europäischen 
Berufsausweis online eingereicht, wird die Erinnerung automatisch über das IMI übermittelt. 
Steht der Antrag auf Löschung einer IMI-Datei im Zusammenhang mit einem Europäischen 
Berufsausweis für die Zwecke der Niederlassung oder der vorübergehenden und gelegentlichen 
Erbringung von Dienstleistungen gemäß Artikel 7 Absatz 4, so erteilen die zuständigen Behörden 
des betroffenen Aufnahmemitgliedstaats dem Inhaber einer Berufsqualifikation einen Nachweis zur 
Bescheinigung der Anerkennung seiner Berufsqualifikationen. 
(6) Bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Europäischen Berufsausweis und allen 
IMI-Dateien gelten die jeweils zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten als für die Verarbeitung 
Verantwortliche im Sinne von Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie 95/46/EG. Bezüglich ihrer 
Aufgaben gemäß den Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels und die damit verbundene Verarbeitung 
personenbezogener Daten gilt die Kommission als für die Verarbeitung Verantwortlicher im Sinne 
von Artikel 2 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr3. 
(7) Unbeschadet des Absatzes 3 bestimmen die Aufnahmemitgliedstaaten, dass Arbeitgeber, 
Kunden, Behörden, Patienten und andere Interessengruppen die Echtheit und Gültigkeit eines ihnen 
vom Inhaber vorgelegten Europäischen Berufsausweises prüfen können. 
Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Bedingungen für den Zugang zur 
IMI-Datei, die technischen Mittel und die Verfahren für die in Unterabsatz 1 genannte Prüfung fest. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 58 Absatz 2 
erlassen. 
 
Artikel 5 - Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit 
(1) Unbeschadet spezifischer Vorschriften des Gemeinschaftsrechts sowie der Artikel 6 und 7 dieser 
Richtlinie können die Mitgliedstaaten die Dienstleistungsfreiheit nicht aufgrund der 
Berufsqualifikationen einschränken, 

a) wenn der Dienstleister zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 
niedergelassen ist (nachstehend „Niederlassungsmitgliedstaat“ genannt) und 
b) für den Fall, dass sich der Dienstleister in einen anderen Mitgliedstaat begibt, wenn er diesen 
Beruf in einem oder mehreren Mitgliedstaaten mindestens ein Jahr während der vorhergehenden 
zehn Jahre ausgeübt hat, sofern der Beruf im Niederlassungsmitgliedstaat nicht reglementiert ist. 
Die Bedingung, dass der Dienstleister den Beruf ein Jahr ausgeübt haben muss, gilt nicht, wenn 
der Beruf oder die Ausbildung zu diesem Beruf reglementiert ist. 

(2) Die Bestimmungen dieses Titels gelten nur für den Fall, dass sich der Dienstleister zur 
vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung des Berufs nach Absatz 1 in den 
Aufnahmemitgliedstaat begibt. 
Der vorübergehende und gelegentliche Charakter der Erbringung von Dienstleistungen wird im 
Einzelfall beurteilt, insbesondere anhand der Dauer, der Häufigkeit, der regelmäßigen Wiederkehr 
und der Kontinuität der Dienstleistung. 
(3) Begibt sich der Dienstleister in einen anderen Mitgliedstaat, so unterliegt er im 
Aufnahmemitgliedstaat den berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen 
Berufsregeln, die dort in unmittelbarem Zusammenhang mit den Berufsqualifikationen für Personen 
                                                           
3 ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 



gelten, die denselben Beruf wie er ausüben, und den dort geltenden Disziplinarbestimmungen; zu 
diesen Bestimmungen gehören etwa Regelungen für die Definition des Berufs, das Führen von 
Titeln und schwerwiegende berufliche Fehler in unmittelbarem und speziellem Zusammenhang mit 
dem Schutz und der Sicherheit der Verbraucher. 
 
Artikel 6 - Befreiungen 
Gemäß Artikel 5 Absatz 1 befreit der Aufnahmemitgliedstaat den Dienstleister, der in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen ist, insbesondere von den folgenden Erfordernissen, die er an die in 
seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen Berufsangehörigen stellt: 

a) Zulassung, Eintragung oder Mitgliedschaft bei einer Berufsorganisation. Um die Anwendung 
der in ihrem Hoheitsgebiet geltenden Disziplinarbestimmungen gemäß Artikel 5 Absatz 3 zu 
erleichtern, können die Mitgliedstaaten entweder eine automatische vorübergehende Eintragung 
oder eine Pro-Forma-Mitgliedschaft bei einer solchen Berufsorganisation vorsehen, sofern diese 
Eintragung oder Mitgliedschaft die Erbringung der Dienstleistungen in keiner Weise verzögert 
oder erschwert und für den Dienstleister keine zusätzlichen Kosten verursacht. Die zuständige 
Behörde übermittelt der betreffenden Berufsorganisation eine Kopie der Meldung und 
gegebenenfalls der erneuerten Meldung nach Artikel 7 Absatz 1, der im Falle der in Artikel 7 
Absatz 4 genannten Berufe, die die öffentliche Gesundheit und Sicherheit berühren, oder im Falle 
von Berufen, die unter die automatische Anerkennung nach Artikel III Kapitel III fallen, eine Kopie 
der in Artikel 7 Absatz 2 genannten Dokumente beizufügen ist; für die Zwecke der Befreiung gilt 
dies als automatische vorübergehende Eintragung oder Pro-Forma-Mitgliedschaft. 
b) Mitgliedschaft bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts im Bereich der sozialen 
Sicherheit zur Abrechnung mit einem Versicherer für Tätigkeiten zugunsten von 
Sozialversicherten. 

Der Dienstleister unterrichtet jedoch zuvor oder in dringenden Fällen nachträglich die in Absatz 1 
Buchstabe b bezeichnete Körperschaft von der Erbringung seiner Dienstleistungen. 
 
Artikel 7 - Vorherige Meldung bei Ortswechsel des Dienstleisters 
(1) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass der Dienstleister in dem Fall, dass er zur Erbringung 
von Dienstleistungen erstmals von einem Mitgliedstaat in einen anderen wechselt, den zuständigen 
Behörden im Aufnahmemitgliedstaat vorher schriftlich Meldung erstattet und sie dabei über 
Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz oder einer anderen Art des individuellen oder kollektiven 
Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht informiert. Diese Meldung ist einmal jährlich zu erneuern, 
wenn der Dienstleister beabsichtigt, während des betreffenden Jahres vorübergehend oder 
gelegentlich Dienstleistungen in dem Mitgliedstaat zu erbringen. Der Dienstleister kann die Meldung 
in beliebiger Form vornehmen. 
(2) Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten fordern, dass, wenn Dienstleistungen erstmals 
erbracht werden oder sich eine wesentliche Änderung gegenüber der in den Dokumenten 
bescheinigten Situation ergibt, der Meldung folgende Dokumente beigefügt sein müssen: 

a) ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit des Dienstleisters; 
b) eine Bescheinigung darüber, dass der Dienstleister in einem Mitgliedstaat rechtmäßig zur 
Ausübung der betreffenden Tätigkeiten niedergelassen ist und dass ihm die Ausübung dieser 
Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, 
untersagt ist; 
c) ein Berufsqualifikationsnachweis; 
d) in den in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b genannten Fällen ein Nachweis in beliebiger Form 
darüber, dass der Dienstleister die betreffende Tätigkeit mindestens ein Jahr während der 
vorhergehenden zehn Jahre ausgeübt hat; 
e) im Fall von Berufen im Sicherheitssektor, Berufen im Gesundheitswesen und Berufen im 
Bereich der Erziehung Minderjähriger, einschließlich Kinderbetreuungseinrichtungen und 
frühkindliche Erziehung, eine Bescheinigung, zur Bestätigung, dass die Ausübung des Berufs 
weder vorübergehend noch endgültig untersagt wurde und keine Vorstrafen vorliegen, soweit der 
Mitgliedstaat diesen Nachweis von den eigenen Staatsangehörigen verlangt; 
f) für Berufe, die die Patientensicherheit berühren, eine Erklärung über die Sprachkenntnisse des 
Antragstellers, die für die Ausübung des Berufs im Herkunftsmitgliedstaat notwendig sind; 
g) für Berufe, die die Tätigkeiten nach Artikel 16 umfassen und die vom Mitgliedstaat gemäß 
Artikel 59 Absatz 2 mitgeteilt wurden, eine Bescheinigung über die Art und Dauer der Tätigkeit, 
die von der zuständigen Behörde oder Stelle des Mitgliedstaats ausgestellt wird, in dem der 
Dienstleister niedergelassen ist. 

(2a) Die Vorlage einer erforderlichen Meldung durch einen Dienstleister gemäß Absatz 1 berechtigt 
diesen Dienstleister zum Zugang zu der Dienstleistungstätigkeit oder zur Ausübung dieser Tätigkeit 
im gesamten Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats. Ein Mitgliedstaat kann die zusätzlichen, 



in Absatz 2 aufgeführten Informationen bezüglich der Berufsqualifikationen des Dienstleisters 
vorschreiben, wenn 

a) der Beruf in Teilen des Hoheitsgebiets dieses Mitgliedstaats unterschiedlich reglementiert ist, 
b) eine solche Reglementierung auch für alle Staatsangehörigen des Mitgliedstaats gilt, 
c) die Unterschiede bei dieser Reglementierung aus zwingenden Gründen des 
Allgemeininteresses im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit der 
Empfänger der Dienstleistung gerechtfertigt sind und 
d) der Mitgliedstaat diese Informationen nicht auf andere Weise erlangen kann. 

(3) Die Dienstleistung wird unter der Berufsbezeichnung des Niederlassungsmitgliedstaats erbracht, 
sofern in diesem Mitgliedstaat für die betreffende Tätigkeit eine solche Berufsbezeichnung existiert. 
Die Berufsbezeichnung wird in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des 
Niederlassungsmitgliedstaats geführt, und zwar so, dass keine Verwechslung mit der 
Berufsbezeichnung des Aufnahmemitgliedstaats möglich ist. Falls die genannte Berufsbezeichnung 
im Niederlassungsmitgliedstaat nicht existiert, gibt der Dienstleister seinen Ausbildungsnachweis in 
der Amtssprache oder einer der Amtssprachen dieses Mitgliedstaats an. In den im Titel III Kapitel III 
genannten Fällen wird die Dienstleistung ausnahmsweise unter der Berufsbezeichnung des 
Aufnahmemitgliedstaats erbracht. 
(4) Im Fall reglementierter Berufe, die die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit berühren und die 
nicht unter die automatische Anerkennung gemäß Titel III Kapitel II, III oder IIIa fallen, kann die 
zuständige Behörde im Aufnahmemitgliedstaat bei der erstmaligen Erbringung einer Dienstleistung 
die Berufsqualifikationen des Dienstleisters vor dieser erstmaligen Erbringung nachprüfen. Eine 
solche Nachprüfung ist nur möglich, wenn ihr Zweck darin besteht, eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung der Gesundheit oder Sicherheit des Dienstleistungsempfängers aufgrund einer 
mangelnden Berufsqualifikation des Dienstleisters zu verhindern, und sofern die Nachprüfung nicht 
über das für diesen Zweck erforderliche Maß hinausgeht. 
Die zuständige Behörde unterrichtet den Dienstleister spätestens einen Monat nach Eingang der in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Meldung und Begleitdokumente über ihre Entscheidung 

a) die Erbringung der Dienstleistungen zuzulassen, ohne seine Berufsqualifikationen 
nachzuprüfen, 
b) nach der Nachprüfung seiner Berufsqualifikationen 

i) von dem Dienstleister zu verlangen, sich einem Eignungstest zu unterziehen, oder 
ii) die Erbringung der Dienstleistungen zuzulassen. 

Sollten Schwierigkeiten auftreten, die zu einer Verzögerung der Entscheidung nach Unterabsatz 2 
führen könnten, so unterrichtet die zuständige Behörde den Dienstleister innerhalb derselben Frist 
über die Gründe für diese Verzögerung. Die Schwierigkeiten werden binnen eines Monats nach 
dieser Mitteilung behoben und die Entscheidung ergeht binnen zwei Monaten nach Behebung der 
Schwierigkeiten. 
Besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der beruflichen Qualifikation des Dienstleisters und 
der im Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung und ist er so groß, dass dies der öffentlichen 
Gesundheit oder Sicherheit abträglich ist und durch Berufserfahrung oder durch Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen des Dienstleisters, die durch lebenslanges Lernen erworben und 
hierfür förmlich von einer einschlägigen Stelle als gültig anerkannt wurden, nicht ausgeglichen 
werden kann, so muss der Aufnahmemitgliedstaat diesem Dienstleister die Möglichkeit geben, durch 
eine in Unterabsatz 2 Buchstabe b genannte Eignungsprüfung nachzuweisen, dass er die fehlenden 
Kenntnisse, Fähigkeiten oder Kompetenzen erworben hat. Der Aufnahmemitgliedstaat trifft auf 
dieser Grundlage eine Entscheidung, ob er die Erbringung dieser Dienstleistungen erlaubt. In jedem 
Fall muss die Erbringung der Dienstleistung innerhalb des Monats erfolgen können, der auf die nach 
Unterabsatz 2 getroffene Entscheidung folgt. 
Bleibt eine Reaktion der zuständigen Behörde binnen der in den Unterabsätzen 2 und 3 
festgesetzten Fristen aus, so darf die Dienstleistung erbracht werden. 
In den Fällen, in denen die Berufsqualifikationen gemäß diesem Absatz nachgeprüft worden sind, 
erfolgt die Erbringung der Dienstleistung unter der Berufsbezeichnung des Aufnahmemitgliedstaats. 
 
Artikel 10 - Anwendungsbereich 
Dieses Kapitel gilt für alle Berufe, die nicht unter Kapitel II und III dieses Titels fallen, sowie für die 
folgenden Fälle, in denen der Antragsteller aus besonderen und außergewöhnlichen Gründen die in 
diesen Kapiteln genannten Voraussetzungen nicht erfüllt: 

a) für die in Anhang IV aufgeführten Tätigkeiten, wenn der Migrant die Anforderungen der Artikel 
17, 18 und 19 nicht erfüllt, 
b) für Ärzte mit Grundausbildung, Fachärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger für 
allgemeine Pflege, Zahnärzte, Fachzahnärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker und Architekten, 



wenn der Migrant die Anforderungen der tatsächlichen und rechtmäßigen Berufspraxis gemäß 
den Artikeln 23, 27, 33, 37, 39, 43 und 49 nicht erfüllt, 
c) für Architekten, wenn der Migrant über einen Ausbildungsnachweis verfügt, der nicht in 
Anhang V Nummer 5.7. aufgeführt ist, 
d) unbeschadet des Artikels 21 Absatz 1 und der Artikel 23 und 27 für Ärzte, Krankenschwestern 
und Krankenpfleger, Zahnärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker und Architekten, die über 
einen Ausbildungsnachweis für eine Spezialisierung verfügen, der nach der Ausbildung zum 
Erwerb einer der in Anhang V Nummern 5.1.1., 5.2.2., 5.3.2., 5.4.2., 5.5.2., 5.6.2. und 5.7.1 
aufgeführten Bezeichnungen erworben worden sein muss, und zwar ausschließlich zum Zwecke 
der Anerkennung der betreffenden Spezialisierung, 
e) für Krankenschwestern und Krankenpfleger für allgemeine Pflege und für spezialisierte 
Krankenschwestern und Krankenpfleger, die über einen Ausbildungsnachweis für eine 
Spezialisierung verfügen, der nach der Ausbildung zum Erwerb einer der in Anhang V Nummer 
5.2.2. aufgeführten Bezeichnungen erworben wurde, wenn der Migrant die Anerkennung in einem 
anderen Mitgliedstaat beantragt, in dem die betreffenden beruflichen Tätigkeiten von 
spezialisierten Krankenschwestern und Krankenpflegern, die keine Ausbildung für die allgemeine 
Pflege absolviert haben, ausgeübt werden, 
f) für spezialisierte Krankenschwestern und Krankenpfleger, die keine Ausbildung für die 
allgemeine Pflege absolviert haben, wenn der Migrant die Anerkennung in einem anderen 
Mitgliedstaat beantragt, in dem die betreffenden beruflichen Tätigkeiten von Krankenschwestern 
und Krankenpflegern für allgemeine Pflege, von spezialisierten Krankenschwestern und 
Krankenpflegern, die keine Ausbildung für die allgemeine Pflege absolviert haben, oder von 
spezialisierten Krankenschwestern und Krankenpflegern, die über einen Ausbildungsnachweis für 
eine Spezialisierung verfügen, der nach der Ausbildung zum Erwerb einer der in Anhang V 
Nummer 5.2.2. aufgeführten Bezeichnungen erworben wurde, ausgeübt werden, 
g) für Migranten, die die Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 3 erfüllen. 

 
Artikel 11 - Qualifikationsniveaus 
Für die Zwecke des Artikels 13 und des Artikels 14 Absatz 6 werden die Berufsqualifikationen den 
nachstehenden Niveaus wie folgt zugeordnet: 

a) Befähigungsnachweis, den eine zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats, die 
entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannt wurde, ausstellt 

i) entweder aufgrund einer Ausbildung, für die kein Zeugnis oder Diplom im Sinne der 
Buchstaben b, c, d oder e erteilt wird, oder einer spezifischen Prüfung ohne vorhergehende 
Ausbildung oder aufgrund der Ausübung des Berufs als Vollzeitbeschäftigung in einem 
Mitgliedstaat während drei aufeinander folgender Jahre oder als Teilzeitbeschäftigung 
während eines entsprechenden Zeitraums in den letzten zehn Jahren; 
ii) oder aufgrund einer allgemeinen Schulbildung von Primär- oder Sekundarniveau, wodurch 
dem Inhaber des Befähigungsnachweises bescheinigt wird, dass er Allgemeinkenntnisse 
besitzt. 

b) Zeugnis, das nach Abschluss einer Ausbildung auf Sekundarniveau erteilt wird, 
i) entweder einer allgemein bildenden Sekundarausbildung, die durch eine Fach- oder 
Berufsausbildung, die keine Fach- oder Berufsausbildung im Sinne des von Buchstabe c ist, 
und/oder durch ein neben dem Ausbildungsgang erforderliches Berufspraktikum oder eine 
solche Berufspraxis ergänzt wird; 
ii) oder einer technischen oder berufsbildenden Sekundarausbildung, die gegebenenfalls 
durch eine Fach- oder Berufsausbildung gemäß Ziffer i und/oder durch ein neben dem 
Ausbildungsgang erforderliches Berufspraktikum oder eine solche Berufspraxis ergänzt wird. 

c) Diplom, das erteilt wird nach Abschluss 
i) einer postsekundären Ausbildung von mindestens einem Jahr oder einer 
Teilzeitausbildung von entsprechender Dauer, die keine postsekundäre Ausbildung im Sinne 
der Buchstaben d und e ist und für die im Allgemeinen eine der Zugangsbedingungen der 
Abschluss einer zum Universitäts- oder Hochschulstudium berechtigenden 
Sekundarausbildung oder eine abgeschlossene entsprechende Schulbildung der 
Sekundarstufe II ist, sowie der Berufsausbildung, die gegebenenfalls neben der 
postsekundären Ausbildung gefordert wird; 
ii) eines reglementierten Ausbildungsgangs oder - im Fall eines reglementierten Berufs - 
einer dem Ausbildungsniveau gemäß Ziffer i entsprechenden besonders strukturierten 
Berufsausbildung, durch die Kompetenzen vermittelt werden, die über das hinausgehen, 
was durch das Qualifikationsniveau nach Buchstabe b vermittelt wird, wenn diese 
Ausbildung eine vergleichbare Berufsbefähigung vermittelt und auf eine vergleichbare 



berufliche Funktion und Verantwortung vorbereitet, sofern dem Diplom eine Bescheinigung 
des Herkunftsmitgliedstaats beigefügt ist. 

d) Diplom, mit dem nachgewiesen wird, dass der Inhaber eine postsekundäre Ausbildung von 
mindestens drei und höchstens vier Jahren oder eine Teilzeitausbildung von entsprechender 
Dauer, die zusätzlich in der entsprechenden Anzahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden 
kann, an einer Universität oder einer anderen Hochschule oder einer anderen 
Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem Ausbildungsniveau erfolgreich abgeschlossen sowie 
gegebenenfalls die Berufsausbildung, die neben dem Studium gefordert wird, erfolgreich 
abgeschlossen hat. 
e) Diplom, mit dem nachgewiesen wird, dass der Inhaber einen postsekundären 
Ausbildungsgang von mindestens vier Jahren oder eine Teilzeitausbildung von entsprechender 
Dauer, die zusätzlich in der entsprechenden Anzahl an ECTS-Punkten ausgedrückt werden kann, 
an einer Universität oder einer anderen Hochschule oder in einer anderen 
Ausbildungseinrichtung mit gleichwertigem Ausbildungsniveau erfolgreich abgeschlossen sowie 
gegebenenfalls die Berufsausbildung, die neben dem Studium gefordert wird, erfolgreich 
abgeschlossen hat. 

 
Artikel 12 - Gleichgestellte Ausbildungsgänge 
Jeder Ausbildungsnachweis oder jede Gesamtheit von Ausbildungsnachweisen, die von einer 
zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat ausgestellt wurden, sofern sie den erfolgreichen 
Abschluss einer in der Union auf Voll- oder Teilzeitbasis im Rahmen formaler oder nichtformaler 
Ausbildungsprogramme erworbenen Ausbildung bescheinigen und von diesem Mitgliedstaat als 
gleichwertig anerkannt werden und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs 
dieselben Rechte verleihen oder auf die Ausübung dieses Berufs vorbereiten, sind 
Ausbildungsnachweisen nach Artikel 11 gleichgestellt, auch in Bezug auf das entsprechende 
Niveau. 
Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind solchen Ausbildungsnachweisen 
Berufsqualifikationen gleichgestellt, die zwar nicht den Erfordernissen der Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats für die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs 
entsprechen, ihrem Inhaber jedoch erworbene Rechte gemäß diesen Vorschriften verleihen. Dies gilt 
insbesondere, wenn der Herkunftsmitgliedstaat das Niveau der Ausbildung, die für die Zulassung zu 
einem Beruf oder für dessen Ausübung erforderlich ist, hebt und wenn eine Person, die zuvor eine 
Ausbildung durchlaufen hat, die nicht den Erfordernissen der neuen Qualifikation entspricht, 
aufgrund nationaler Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erworbene Rechte besitzt; in einem 
solchen Fall stuft der Aufnahmemitgliedstaat zur Anwendung von Artikel 13 diese zuvor 
durchlaufene Ausbildung als dem Niveau der neuen Ausbildung entsprechend ein. 
 
Artikel 13 - Anerkennungsbedingungen 
(1) Setzt die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs in einem 
Aufnahmemitgliedstaat den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen voraus, so gestattet die 
zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats den Antragstellern die Aufnahme oder Ausübung dieses 
Berufs unter denselben Voraussetzungen wie Inländern, wenn sie den Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweis nach Artikel 11 besitzen, der in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich ist, 
um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung dieses Berufs zu erhalten. 
Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise werden in einem Mitgliedstaat von einer nach dessen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannten zuständigen Behörde ausgestellt. 
(2) Aufnahme und Ausübung eines Berufs, wie in Absatz 1 beschrieben, müssen auch den 
Antragstellern gestattet werden, die den betreffenden Beruf ein Jahr lang in Vollzeit oder während 
einer entsprechender Gesamtdauer in Teilzeit in den vorangegangenen zehn Jahren in einem 
anderen Mitgliedstaat, in dem dieser Beruf nicht reglementiert ist, ausgeübt haben und die im Besitz 
eines oder mehrerer in einem anderen Mitgliedstaat, in dem dieser Beruf nicht reglementiert ist, 
ausgestellten Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise sind. 
Die Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise müssen 

a) in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
benannten zuständigen Behörde ausgestellt worden sein; 
b) bescheinigen, dass der Inhaber auf die Ausübung des betreffenden Berufs vorbereitet wurde. 

Die in Unterabsatz 1 genannte einjährige Berufserfahrung darf allerdings nicht verlangt werden, 
wenn durch den Ausbildungsnachweis, über die der Antragsteller verfügt, ein reglementierter 
Ausbildungsgang belegt wird. 
(3) Der Aufnahmemitgliedstaat erkennt das vom Herkunftsmitgliedstaat gemäß Artikel 11 
bescheinigte Ausbildungsniveau und die Bescheinigung an, durch die der Herkunftsmitgliedstaat 



bestätigt, dass die in Artikel 11 Buchstabe c Ziffer ii genannte Ausbildung dem in Artikel 11 
Buchstabe c Ziffer i vorgesehenen Niveau gleichwertig ist. 
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels und von Artikel 14 kann die zuständige 
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats den Inhabern eines Befähigungs- oder 
Ausbildungsnachweises, der unter Artikel 11 Buchstabe a eingestuft ist, die Aufnahme oder 
Ausübung eines Berufs verweigern, wenn die zur Ausübung des Berufes im Hoheitsgebiet des 
Aufnahmemitgliedstaats erforderliche nationale Berufsqualifikation unter Artikel 11 Buchstabe e 
eingestuft ist. 
 
Artikel 14 - Ausgleichsmaßnahmen 
(1) Artikel 13 hindert den Aufnahmemitgliedstaat nicht daran, in einem der nachstehenden Fälle vom 
Antragsteller zu verlangen, dass er einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang absolviert 
oder eine Eignungsprüfung ablegt, 

a) wenn die bisherige Ausbildung des Antragstellers sich hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit auf 
Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch den 
Ausbildungsnachweis im Aufnahmemitgliedstaat abgedeckt werden, 
b) wenn der reglementierte Beruf im Aufnahmemitgliedstaat eine oder mehrere reglementierte 
berufliche Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsmitgliedstaat des Antragstellers nicht Bestandteil 
des entsprechenden reglementierten Berufs sind, und wenn sich die im Aufnahmemitgliedstaat 
geforderte Ausbildung auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die von 
dem Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis des Antragstellers abgedeckt werden. 

(2) Wenn der Aufnahmemitgliedstaat von der Möglichkeit nach Absatz 1 Gebrauch macht, muss er 
dem Antragsteller die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung lassen. 
Wenn ein Mitgliedstaat es für erforderlich hält, für einen bestimmten Beruf vom Grundsatz der 
Wahlmöglichkeit des Antragstellers nach Unterabsatz 1 zwischen Anpassungslehrgang und 
Eignungsprüfung abzuweichen, unterrichtet er vorab die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission davon und begründet diese Abweichung in angemessener Weise. 
Gelangt die Kommission zu der Ansicht, dass die in Unterabsatz 2 bezeichnete Abweichung nicht 
angemessen ist oder nicht dem Unionsrecht entspricht, erlässt sie binnen drei Monaten nach Erhalt 
aller nötigen Informationen einen Durchführungsrechtsakt, um den betreffenden Mitgliedstaat 
aufzufordern, von der geplanten Maßnahme Abstand zu nehmen. Wenn die Kommission innerhalb 
dieser Frist nicht tätig wird, darf der Mitgliedstaat von der Wahlfreiheit abweichen. 
(3) Abweichend vom Grundsatz der freien Wahl des Antragstellers nach Absatz 2 kann der 
Aufnahmemitgliedstaat bei Berufen, deren Ausübung eine genaue Kenntnis des einzelstaatlichen 
Rechts erfordert und bei denen Beratung und/oder Beistand in Bezug auf das einzelstaatliche Recht 
ein wesentlicher und beständiger Teil der Berufsausübung ist, entweder einen Anpassungslehrgang 
oder eine Eignungsprüfung vorschreiben. 
Dies gilt auch für die Fälle nach Artikel 10 Buchstaben b und c, für die Fälle nach Artikel 10 
Buchstabe d - betreffend Ärzte und Zahnärzte -, für die Fälle nach Artikel 10 Buchstabe f - wenn der 
Migrant die Anerkennung in einem anderen Mitgliedstaat beantragt, in dem die betreffenden 
beruflichen Tätigkeiten von Krankenschwestern und Krankenpflegern für allgemeine Pflege oder von 
spezialisierten Krankenschwestern und Krankenpflegern, die über einen Ausbildungsnachweis für 
eine Spezialisierung verfügen, der nach der Ausbildung zur Erlangung einer der in Anhang V 
Nummer 5.2.2. aufgeführten Berufsbezeichnungen erworben wurde, ausgeübt werden - sowie für die 
Fälle nach Artikel 10 Buchstabe g. 
In den Fällen nach Artikel 10 Buchstabe a kann der Aufnahmemitgliedstaat einen 
Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung verlangen, wenn Tätigkeiten als Selbstständiger 
oder als Betriebsleiter ausgeübt werden sollen, die die Kenntnis und die Anwendung der geltenden 
spezifischen innerstaatlichen Vorschriften erfordern, soweit die zuständige Behörde des 
Aufnahmemitgliedstaats für die eigenen Staatsangehörigen die Kenntnis und die Anwendung dieser 
innerstaatlichen Vorschriften für den Zugang zu den Tätigkeiten vorschreibt. 
Abweichend von dem Grundsatz, dass der Antragsteller die Wahlmöglichkeit nach Absatz 2 hat, 
kann der Aufnahmemitgliedstaat entweder einen Anpassungslehrgang oder einen Eignungstest 
vorschreiben, wenn 

a) der Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Artikel 11 Buchstabe a die Anerkennung seiner 
Berufsqualifikation beantragt und die erforderliche nationale Berufsqualifikation unter Artikel 11 
Buchstabe c eingestuft ist, oder 
b) der Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Artikel 11 Buchstabe b die Anerkennung seiner 
Berufsqualifikationen beantragt und die erforderliche nationale Berufsqualifikation unter Artikel 11 
Buchstabe d oder e eingestuft ist. 

Beantragt ein Inhaber einer Berufsqualifikation gemäß Artikel 11 Buchstabe a die Anerkennung 
seiner Berufsqualifikationen und ist die erforderliche Berufsqualifikation unter Artikel 11 Buchstabe d 



eingestuft, so kann der Aufnahmemitgliedstaat sowohl einen Anpassungslehrgang als auch eine 
Eignungsprüfung vorschreiben. 
(4) Für die Zwecke der Absätze 1 und 5 sind unter „Fächer, die sich wesentlich unterscheiden jene“ 
Fächer zu verstehen, bei denen Kenntnis, Fähigkeiten und Kompetenzen eine wesentliche 
Voraussetzung für die Ausübung des Berufs sind und bei denen die bisherige Ausbildung des 
Migranten wesentliche Abweichungen hinsichtlich des Inhalts gegenüber der im 
Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung aufweist. 
(5) Bei der Anwendung des Absatzes 1 ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 
verfahren. Insbesondere muss der Aufnahmemitgliedstaat, wenn er beabsichtigt, dem Antragsteller 
einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung aufzuerlegen, zunächst prüfen, ob die vom 
Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis oder durch lebenslanges Lernen in einem Mitgliedstaat 
oder einem Drittland erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die hierfür von einer 
einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt wurden, den wesentlichen Unterschied in Bezug auf 
die Fächer im Sinne des Absatzes 4 ganz oder teilweise ausgleichen können. 
(6) Der Beschluss zur Auferlegung eines Anpassungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung muss 
hinreichend begründet sein. Insbesondere sind dem Antragsteller folgende Informationen 
mitzuteilen: 

a) das Niveau der im Aufnahmemitgliedstaat verlangten Berufsqualifikation und das Niveau der 
vom Antragsteller vorgelegten Berufsqualifikation gemäß der Klassifizierung in Artikel 11; und 
b) die wesentlichen in Absatz 4 genannten Unterschiede und die Gründe, aus denen diese 
Unterschiede nicht durch Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch lebenslanges 
Lernen erworben und hierfür von einer einschlägigen Stelle formell als gültig anerkannt wurden, 
ausgeglichen werden können. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Antragsteller die Möglichkeit hat, die 
Eignungsprüfung nach Absatz 1 spätestens sechs Monate nach der ursprünglichen Entscheidung, 
dem Antragsteller eine Eignungsprüfung aufzuerlegen, abzulegen. 
 
Artikel 21 - Grundsatz der automatischen Anerkennung 
(1) Jeder Mitgliedstaat erkennt die in Anhang V unter den Nummern 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2., 
5.3.3., 5.4.2., 5.6.2. und 5.7.1. aufgeführten Ausbildungsnachweise an, die die 
Mindestanforderungen für die Ausbildung nach den Artikeln 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 und 46 erfüllen 
und die Aufnahme der beruflichen Tätigkeiten des Arztes mit Grundausbildung und des Facharztes, 
der Krankenschwester und des Krankenpflegers für allgemeine Pflege, des Zahnarztes und 
Fachzahnarztes, des Tierarztes, des Apothekers und des Architekten gestatten, und verleiht diesen 
Nachweisen in Bezug auf die Aufnahme und Ausübung der beruflichen Tätigkeiten in seinem 
Hoheitsgebiet dieselbe Wirkung wie den von ihm ausgestellten Ausbildungsnachweisen. 
Diese Ausbildungsnachweise müssen von den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten ausgestellt 
und gegebenenfalls mit den Bescheinigungen versehen sein, die in Anhang V unter den Nummern 
5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.6.2. bzw. 5.7.1. aufgeführt sind. 
Die Bestimmungen der Unterabsätze 1 und 2 gelten unbeschadet der erworbenen Rechte nach den 
Artikeln 23, 27, 33, 37, 39 und 49. 
(2) Jeder Mitgliedstaat erkennt im Hinblick auf die Ausübung des Berufs des praktischen Arztes im 
Rahmen seines Sozialversicherungssystems die in Anhang V Nummer 5.1.4. aufgeführten 
Ausbildungsnachweise an, die andere Mitgliedstaaten den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 
unter Beachtung der Mindestanforderungen an die Ausbildung nach Artikel 28 ausgestellt haben. 
Die Bestimmung des Unterabsatzes 1 gilt unbeschadet der erworbenen Rechte nach Artikel 30. 
(3) Jeder Mitgliedstaat erkennt die in Anhang V Nummer 5.5.2. aufgeführten Ausbildungsnachweise 
der Hebamme an, die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten von anderen Mitgliedstaaten 
ausgestellt wurden und die den Mindestanforderungen nach Artikel 40 und den Modalitäten im Sinne 
von Artikel 41 entsprechen, und verleiht ihnen in seinem Hoheitsgebiet in Bezug auf die Aufnahme 
und Ausübung der beruflichen Tätigkeiten dieselbe Wirkung wie den von ihm ausgestellten 
Ausbildungsnachweisen. Diese Bestimmung gilt unbeschadet der erworbenen Rechte nach Artikel 
23 und 43. 
(4) In Bezug auf den Betrieb von Apotheken, die keinen territorialen Beschränkungen unterliegen, 
kann ein Mitgliedstaat im Wege einer Ausnahmeregelung entscheiden, Ausbildungsnachweise nach 
Anhang V Nummer 5.6.2 für die Errichtung neuer, der Öffentlichkeit zugänglicher Apotheken nicht 
wirksam werden zu lassen. Als solche gelten im Sinne dieses Absatzes auch Apotheken, die vor 
weniger als drei Jahren eröffnet wurden. 
Diese Ausnahmeregelung darf nicht auf Apotheker angewandt werden, deren förmliche 
Qualifikationen bereits durch die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats für andere 
Zwecke anerkannt wurden, und die tatsächlich und rechtmäßig die beruflichen Tätigkeiten eines 
Apothekers mindestens drei Jahre lang ununterbrochen in diesem Mitgliedstaat ausgeübt haben. 



(5) Die in Anhang V Nummer 5.7.1. aufgeführten Ausbildungsnachweise des Architekten, die 
Gegenstand einer automatischen Anerkennung nach Absatz 1 sind, schließen eine Ausbildung ab, 
die frühestens in dem in diesem Anhang genannten akademischen Bezugsjahr begonnen hat. 
(6) Jeder Mitgliedstaat macht die Aufnahme und Ausübung der beruflichen Tätigkeiten des Arztes, 
der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, 
des Zahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme und des Apothekers vom Besitz eines in Anhang V 
Nummern 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 bzw. 5.6.2 aufgeführten 
Ausbildungsnachweises abhängig, der nachweist, dass der betreffende Berufsangehörige im Verlauf 
seiner Gesamtausbildungszeit die in Artikel 24 Absatz 3, Artikel 31 Absätze 6 und 7, Artikel 34 
Absatz 3, Artikel 38 Absatz 3, Artikel 40 Absatz 3 und Artikel 44 Absatz 3 aufgeführten 
entsprechenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen erworben hat. 
Um den allgemein anerkannten wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu berücksichtigen, 
wird die Kommission ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Artikel 57c zur Aktualisierung der in 
Artikel 24 Absatz 3, Artikel 31 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 3, Artikel 38 Absatz 3, Artikel 40 Absatz 3, 
Artikel 44 Absatz 3 und Artikel 46 Absatz 4 genannten Kenntnisse und Fähigkeiten zu erlassen, um 
die Entwicklung des Unionsrechts, das unmittelbare Auswirkungen auf die betroffenen 
Berufsangehörigen hat, widerzuspiegeln. 
Diese Aktualisierungen dürfen keine Änderung der in den Mitgliedstaaten bestehenden wesentlichen 
gesetzlichen Grundsätze der Struktur der Berufe hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen 
für den Zugang natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern. Bei diesen Aktualisierungen ist die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Gestaltung der Bildungssysteme entsprechend der 
Regelung in Artikel 165 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) zu achten. 
 
Artikel 23 - Erworbene Rechte 
(1) Unbeschadet der spezifischen erworbenen Rechte in den betreffenden Berufen erkennt jeder 
Mitgliedstaat bei Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten als ausreichenden Nachweis deren von 
Mitgliedstaaten ausgestellte Ausbildungsnachweise an, die die Aufnahme des Berufes des Arztes 
mit Grundausbildung und des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes und des Fachzahnarztes, des Tierarztes, 
der Hebamme und des Apothekers gestatten, auch wenn diese Ausbildungsnachweise nicht alle 
Anforderungen an die Ausbildung nach den Artikeln 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 und 44 erfüllen, sofern 
diese Nachweise den Abschluss einer Ausbildung belegen, die vor den in Anhang V Nummern 
5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2. bzw. 5.6.2. aufgeführten Stichtagen begonnen 
wurde, und sofern ihnen eine Bescheinigung darüber beigefügt ist, dass der Inhaber während der 
letzten fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen 
tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 
(2) Dieselben Bestimmungen gelten für auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik erworbene Ausbildungsnachweise, die die Aufnahme des Berufes des Arztes mit 
Grundausbildung und des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die 
allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes und des Fachzahnarztes, des Tierarztes, der 
Hebamme und des Apothekers gestatten, auch wenn sie nicht alle Mindestanforderungen an die 
Ausbildung gemäß den Artikeln 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 und 44 erfüllen, sofern diese Nachweise 
den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung belegen, die 

a) im Falle von Ärzten mit Grundausbildung, Krankenschwestern und Krankenpflegern, die für die 
allgemeine Pflege verantwortlich sind, Zahnärzten mit Grundausbildung und Fachzahnärzten, 
Tierärzten, Hebammen und Apothekern vor dem 3. Oktober 1990 begonnen wurde, 
b) im Falle von Fachärzten vor dem 3. April 1992 begonnen wurde. 

Die in Unterabsatz 1 aufgeführten Ausbildungsnachweise berechtigen zur Ausübung der beruflichen 
Tätigkeiten im gesamten Hoheitsgebiet Deutschlands unter denselben Voraussetzungen wie die in 
Anhang V Nummern 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2. und 5.6.2. aufgeführten 
Ausbildungsnachweise, die von den zuständigen deutschen Behörden ausgestellt werden. 
(3) Unbeschadet des Artikels 37 Absatz 1 erkennt jeder Mitgliedstaat bei den Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise von der früheren Tschechoslowakei verliehen wurden 
und die Aufnahme des Berufs des Arztes mit Grundausbildung und des Facharztes, der 
Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des 
Tierarztes, der Hebamme, des Apothekers sowie des Architekten gestatten bzw. deren Ausbildung 
im Falle der Tschechischen Republik und der Slowakei vor dem 1. Januar 1993 aufgenommen 
wurde, diese Ausbildungsnachweise an, wenn die Behörden eines der beiden genannten 
Mitgliedstaaten bescheinigen, dass diese Ausbildungsnachweise hinsichtlich der Aufnahme und 
Ausübung des Berufs des Arztes mit Grundausbildung und des Facharztes, der Krankenschwester 
und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Tierarztes, der 



Hebamme, des Apothekers - bezüglich der Tätigkeiten nach Artikel 45 Absatz 2 - sowie des 
Architekten - bezüglich der Tätigkeiten nach Artikel 48 - in ihrem Hoheitsgebiet die gleiche 
Rechtsgültigkeit haben wie die von ihnen verliehenen Ausbildungsnachweise und, im Falle von 
Architekten, wie die für diese Mitgliedstaaten in Anhang VI Nummer 6 aufgeführten 
Ausbildungsnachweise. 
Dieser Bescheinigung muss eine von den gleichen Behörden ausgestellte Bescheinigung darüber 
beigefügt sein, dass die betreffende Person in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung 
mindestens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten in 
ihrem Hoheitsgebiet ausgeübt hat. 
(4) Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise von der früheren 
Sowjetunion verliehen wurden und die Aufnahme des Berufs des Arztes mit Grundausbildung und 
des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege 
verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Fachzahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des 
Apothekers sowie des Architekten gestatten bzw. deren Ausbildung 

a) im Falle Estlands vor dem 20. August 1991, 
b) im Falle Lettlands vor dem 21. August 1991, 
c) im Falle Litauens vor dem 11. März 1990 

aufgenommen wurde, erkennt jeder der Mitgliedstaaten diese Ausbildungsnachweise an, wenn die 
Behörden eines der drei genannten Mitgliedstaaten bescheinigen, dass diese Ausbildungsnachweise 
hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung des Berufes des Arztes mit Grundausbildung und des 
Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege 
verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Fachzahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des 
Apothekers - bezüglich der Tätigkeiten nach Artikel 45 Absatz 2 - sowie des Architekten - bezüglich 
der Tätigkeiten nach Artikel 48 - in ihrem Hoheitsgebiet die gleiche Rechtsgültigkeit haben wie die 
von ihnen verliehenen Ausbildungsnachweise und, im Falle von Architekten, wie die für diese 
Mitgliedstaaten in Anhang VI Nummer 6 aufgeführten Ausbildungsnachweise. 
Dieser Bescheinigung muss eine von den gleichen Behörden ausgestellte Bescheinigung darüber 
beigefügt sein, dass die betreffende Person in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung 
mindestens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten in 
ihrem Hoheitsgebiet ausgeübt hat. 
Bei Tierärzten, deren Ausbildungsnachweise von der früheren Sowjetunion verliehen wurden oder 
deren Ausbildung im Falle Estlands vor dem 20. August 1991 aufgenommen wurde, muss der 
Bescheinigung nach Unterabsatz 2 eine von den estnischen Behörden ausgestellte Bescheinigung 
darüber beigefügt sein, dass die betreffende Person in den sieben Jahren vor Ausstellung der 
Bescheinigung mindestens fünf Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden 
Tätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet ausgeübt hat. 
(5) Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise vom früheren 
Jugoslawien verliehen wurden und die Aufnahme des Berufes des Arztes mit Grundausbildung und 
des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege 
verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Fachzahnarztes, des Tierarztes, der Hebamme, des 
Apothekers sowie des Architekten gestatten bzw. deren Ausbildung 

a) im Falle Sloweniens vor dem 25. Juni 1991 und 
b) im Falle Kroatiens vor dem 8. Oktober 1991 

aufgenommen wurde, erkennt jeder der Mitgliedstaaten unbeschadet des Artikels 43b diese 
Ausbildungsnachweise an, wenn die Behörden der vorgenannten Mitgliedstaaten bescheinigen, 
dass diese Ausbildungsnachweise hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung des Berufes des Arztes 
mit Grundausbildung und des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Fachzahnarztes, des Tierarztes, der 
Hebamme, des Apothekers – bezüglich der Tätigkeiten nach Artikel 45 Absatz 2 – sowie des 
Architekten – bezüglich der Tätigkeiten nach Artikel 48 – in ihrem Hoheitsgebiet die gleiche 
Rechtsgültigkeit haben wie die von ihnen verliehenen Ausbildungsnachweise und, im Falle von 
Architekten, wie die für diese Mitgliedstaaten in Anhang VI Nummer 6 aufgeführten 
Ausbildungsnachweise. 
Dieser Bescheinigung muss eine von den gleichen Behörden ausgestellte Bescheinigung darüber 
beigefügt sein, dass die betreffende Person in den fünf Jahren vor Ausstellung der Bescheinigung 
mindestens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betreffenden Tätigkeiten in 
ihrem Hoheitsgebiet ausgeübt hat. 
(6) Jeder Mitgliedstaat erkennt bei Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten als ausreichenden 
Nachweis deren Ausbildungsnachweise des Arztes, der Krankenschwester und des 
Krankenpflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Tierarztes, 
der Hebamme und des Apothekers an, auch wenn sie den in Anhang V Nummern 5.1.1., 5.1.2., 
5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2. bzw. 5.6.2. aufgeführten Bezeichnungen nicht 



entsprechen, sofern ihnen eine von den zuständigen Behörden oder Stellen ausgestellte 
Bescheinigung beigefügt ist. 
Die Bescheinigung im Sinne des Unterabsatzes 1 gilt als Nachweis, dass diese 
Ausbildungsnachweise den erforderlichen Abschluss einer Ausbildung bescheinigen, die den in den 
Artikeln 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 und 44 genannten Bestimmungen entspricht, und dass sie von 
dem Mitgliedstaat, der sie ausgestellt hat, den Ausbildungsnachweisen gleichgestellt werden, deren 
Bezeichnungen in Anhang V Nummern 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.4.2., 5.5.2. 
bzw. 5.6.2. aufgeführt sind. 
 
Artikel 46 - Ausbildung von Architekten 
(1) Die Ausbildung zum Architekten umfasst 

a) insgesamt mindestens fünf Studienjahre auf Vollzeitbasis an einer Hochschule oder einer 
vergleichbaren Bildungseinrichtung, die mit einer Prüfung auf Hochschulniveau erfolgreich 
abgeschlossen werden, oder 
b) mindestens vier Studienjahre auf Vollzeitbasis an einer Hochschule oder einer vergleichbaren 
Bildungseinrichtung, die mit einer Prüfung auf Hochschulniveau erfolgreich abgeschlossen 
werden, und ein Zeugnis, das den Abschluss von zwei Jahren Berufspraktikum gemäß Absatz 4 
bescheinigt. 

(2) Das Studium nach Absatz 1 muss hauptsächlich auf Architektur ausgerichtet sein. In dem 
Studium müssen die theoretischen und praktischen Aspekte der Architekturausbildung ausgewogen 
zur Geltung kommen und mindestens der Erwerb der folgenden Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen sichergestellt werden: 

a) die Fähigkeit zu architektonischer Gestaltung, die sowohl ästhetischen als auch technischen 
Erfordernissen gerecht wird; 
b) angemessene Kenntnisse der Geschichte und Lehre der Architektur und damit verwandter 
Künste, Technologien und Geisteswissenschaften; 
c) Kenntnisse in den bildenden Künsten wegen ihres Einflusses auf die Qualität der 
architektonischen Gestaltung; 
d) angemessene Kenntnisse in der städtebaulichen Planung und Gestaltung, der Planung im 
Allgemeinen und in den Planungstechniken; 
e) Verständnis der Beziehung zwischen Menschen und Gebäuden sowie zwischen Gebäuden 
und ihrer Umgebung und Verständnis der Notwendigkeit, Gebäude und die Räume zwischen 
ihnen mit menschlichen Bedürfnissen und Maßstäben in Beziehung zu bringen; 
f) Verständnis des Architekten für seinen Beruf und seine Aufgabe in der Gesellschaft, besonders 
bei der Erstellung von Entwürfen, die sozialen Faktoren Rechnung tragen; 
g) Kenntnis der Methoden zur Prüfung und Erarbeitung des Entwurfs für ein 
Gestaltungsvorhaben; 
h) Kenntnis der strukturellen und bautechnischen Probleme im Zusammenhang mit der 
Baugestaltung; 
i) angemessene Kenntnisse der physikalischen Probleme und der Technologien, die mit der 
Funktion eines Gebäudes - Schaffung von Komfort und Schutz gegen Witterungseinflüsse - im 
Rahmen nachhaltiger Entwicklung zusammenhängen; 
j) die technischen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um den Bedürfnissen der Benutzer eines 
Gebäudes innerhalb der durch Kostenfaktoren und Bauvorschriften gesteckten Grenzen 
Rechnung zu tragen; 
k) angemessene Kenntnisse derjenigen Gewerbe, Organisationen, Vorschriften und Verfahren, 
die bei der praktischen Durchführung von Bauplänen betroffen sind, sowie der Eingliederung der 
Pläne in die Gesamtplanung. 

(3) Die Anzahl der Studienjahre auf Hochschulniveau nach den Absätzen 1 und 2 kann zusätzlich in 
der entsprechenden Anzahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden. 
(4) Das Berufspraktikum nach Absatz 1 Buchstabe b darf erst nach Abschluss der ersten drei 
Studienjahre stattfinden. Mindestens ein Jahr des Berufspraktikums muss auf den während des 
Studiums nach Absatz 2 erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen. Hierzu 
wird das Berufspraktikum unter der Aufsicht einer Person oder einer Stelle absolviert, die von der 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates zugelassen wurde. Ein solches Praktikum unter 
Aufsicht kann in einem beliebigen Land absolviert werden. Das Berufspraktikum ist von der 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates zu bewerten. 
 
Artikel 47 - Ausnahmen von den Bedingungen für die Ausbildung des Architekten 
Abweichend von Artikel 46 wird ferner als den Bestimmungen des Artikels 21 entsprechend 
anerkannt: die Ausbildung im Rahmen der sozialen Förderung oder eines Hochschulstudiums auf 
Teilzeitbasis, die den Erfordernissen des Artikels 46 entspricht und von einem Berufsangehörigen, 



der seit mindestens sieben Jahren in der Architektur unter der Aufsicht eines Architekten oder 
Architekturbüros tätig war, durch eine erfolgreiche Prüfung auf dem Gebiet der Architektur 
abgeschlossen wird. Diese Prüfung muss Hochschulniveau aufweisen und dem in Artikel 46 Absatz 
1 Buchstabe b genannten Abschlussexamen gleichwertig sein. 
 
Artikel 48 - Ausübung der Tätigkeiten des Architekten 
(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie sind Tätigkeiten des Architekten die Tätigkeiten, die 
üblicherweise unter der Berufsbezeichnung „Architekt“ ausgeübt werden. 
(2) Die Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeiten des Architekten unter der 
Berufsbezeichnung „Architekt“ sind auch bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats als gegeben 
anzusehen, die zur Führung dieses Titels aufgrund eines Gesetzes ermächtigt worden sind, das der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats die Befugnis zuerkennt, diesen Titel Staatsangehörigen 
der Mitgliedstaaten zu verleihen, die sich durch die Qualität ihrer Leistungen auf dem Gebiet der 
Architektur besonders ausgezeichnet haben. Den betreffenden Personen wird von ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat bescheinigt, dass ihre Tätigkeit als Architektentätigkeit gilt. 
 
Artikel 49 - Erworbene Rechte von Architekten 
(1) Jeder Mitgliedstaat erkennt die in Anhang VI aufgeführten Ausbildungsnachweise des Architekten 
an, die die anderen Mitgliedstaaten ausgestellt haben und die eine Ausbildung abschließen, die 
spätestens im akademischen Bezugsjahr begann, das in diesem Anhang angegeben ist, selbst wenn 
sie den Mindestanforderungen von Artikel 46 nicht genügen, und verleiht ihnen in seinem 
Hoheitsgebiet dieselbe Wirkung wie den Ausbildungsnachweisen, mit denen er selbst die Aufnahme 
und Ausübung der Tätigkeiten des Architekten ermöglicht. 
Die von den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Bescheinigungen 
über die Gleichwertigkeit der nach dem 8. Mai 1945 von den zuständigen Behörden der Deutschen 
Demokratischen Republik ausgestellten Ausbildungsnachweise und der in diesem Anhang 
aufgeführten Nachweise werden nach diesen Bedingungen anerkannt. 
(1a) Absatz 1 gilt auch für die in Anhang V aufgeführten Ausbildungsnachweise als Architekt, sofern 
die Ausbildung vor dem 18. Januar 2016 aufgenommen wurde. 
(2) Jeder Mitgliedstaat erkennt unbeschadet des Absatzes 1 folgende Ausbildungsnachweise an und 
verleiht ihnen im Hinblick auf die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeiten des Architekten in seinem 
Hoheitsgebiet dieselbe Wirkung wie den von ihm selbst ausgestellten Ausbildungsnachweisen: 
Bescheinigungen, die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten von denjenigen Mitgliedstaaten 
ausgestellt wurden, in denen die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeiten des Architekten an den 
nachstehenden Stichtagen reglementiert war: 

a) 1. Januar 1995 für Österreich, Finnland und Schweden; 
b) 1. Mai 2004 für Tschechische Republik, Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Slowenien und die Slowakei; 
ba) 1. Juli 2013 für Kroatien; 
c) 5. August 1987 für alle anderen Mitgliedstaaten. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Bescheinigungen bestätigen, dass ihr Inhaber spätestens am 
betreffenden Stichtag die Berechtigung erhielt, die Berufsbezeichnung „Architekt“ zu führen und dass 
er die entsprechend reglementierten Tätigkeiten während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung der 
Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich ausgeübt hat. 
(3) Jeder Mitgliedstaat erkennt in seinem Hoheitsgebiet folgenden Nachweis als gleichwertig mit den 
Ausbildungsnachweisen an, die er selbst im Hinblick auf die Aufnahme und die Ausübung der 
beruflichen Tätigkeiten eines Architekten ausstellt: Nachweis darüber, dass die am 5. August 1985 
bestehende dreijährige Ausbildung an den Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, die 
den Anforderungen des Artikels 46 Absatz 2 entspricht und die Aufnahme der in Artikel 48 
genannten Tätigkeiten in diesem Mitgliedstaat unter der Berufsbezeichnung „Architekt“ ermöglicht, 
abgeschlossen und spätestens am 17. Januar 2014 begonnen wurde, sofern die Ausbildung durch 
eine vierjährige Berufserfahrung in der Bundesrepublik Deutschland ergänzt wurde; diese 
Berufserfahrung muss durch eine Bescheinigung bestätigt werden, welche von der 
Architektenkammer ausgestellt wird, in deren Architektenliste der Architekt eingetragen ist, der die 
Vorschriften dieser Richtlinie in Anspruch nehmen möchte. 
 
Artikel 49a - Gemeinsamer Ausbildungsrahmen 
(1) Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet „gemeinsamer Ausbildungsrahmen ein gemeinsames 
Spektrum von für die Ausübung des betreffenden Berufs mindestens erforderlichen Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Kompetenzen. Ein gemeinsamer Ausbildungsrahmen darf nationale 
Ausbildungsprogramme nicht ersetzen sofern nicht ein Mitgliedstaat nach innerstaatlichem Recht 
eine andere Regelung trifft. Für die Zwecke der Aufnahme und Ausübung eines Berufs in 



Mitgliedstaaten, die diesen Beruf reglementieren, verleiht ein Mitgliedstaat den auf der Grundlage 
dieses Ausbildungsrahmens erworbenen Ausbildungsnachweisen in seinem Hoheitsgebiet dieselbe 
Wirkung wie den von ihm ausgestellten Ausbildungsnachweisen, sofern dieser Ausbildungsrahmen 
die Bedingungen nach Absatz 2 erfüllt. 
(2) Ein gemeinsamer Ausbildungsrahmen erfüllt folgende Bedingungen: 

a) der gemeinsame Ausbildungsrahmen ermöglicht mehr Berufsangehörigen den Wechsel in 
einen anderen Mitgliedstaat; 
b) der betreffende Beruf, auf den der gemeinsame Ausbildungsrahmen anwendbar ist, oder die 
Bildung und Ausbildung, die zu dem Beruf hinführt, ist in mindestens einem Drittel der 
Mitgliedstaaten reglementiert; 
c) das gemeinsame Spektrum von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen kombiniert die in 
den nationalen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung von mindestens einem Drittel 
der Mitgliedstaaten verlangten Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen; es kommt nicht darauf 
an, ob die jeweiligen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen im Rahmen einer allgemeinen 
Ausbildung an einer Universität oder einer anderen Hochschuleinrichtung oder im Rahmen einer 
beruflichen Ausbildung in Mitgliedstaaten erworben worden sind; 
d) der gemeinsame Ausbildungsrahmen beruht auf den Niveaus des EQR gemäß Anhang II der 
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen4; 
e) der betreffende Beruf fällt weder unter einen anderen gemeinsamen Ausbildungsrahmen noch 
unterliegt er der automatischen Anerkennung nach Titel III Kapitel III; 
f) der gemeinsame Ausbildungsrahmen wurde in einem geeigneten transparenten Verfahren 
unter Beteiligung der betroffenen Interessenträger aus Mitgliedstaaten, in denen der Beruf nicht 
reglementiert ist, festgelegt; 
g) der gemeinsame Ausbildungsrahmen ermöglicht es Staatsangehörigen aller Mitgliedstaaten, 
die Berufsqualifikation innerhalb dieses Rahmens zu erwerben, ohne zunächst Mitglied einer 
berufsständischen Organisation oder bei einer solchen Organisation registriert sein zu müssen. 

(3) Repräsentative Berufsorganisationen auf Unionsebene und nationale Berufsorganisationen oder 
zuständige Behörden, die mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten angehören, können der 
Kommission Vorschläge für gemeinsame Ausbildungsrahmen, die die Bedingungen des Absatzes 2 
erfüllen, vorlegen. 
(4) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Artikel 57c zu erlassen, um einen 
gemeinsamen Ausbildungsrahmen für einen bestimmten Beruf nach Maßgabe der Bedingungen des 
Absatzes 2 dieses Artikels festzulegen. 
(5) Ein Mitgliedstaat ist ausgenommen von der Verpflichtung, den gemeinsamen Ausbildungsrahmen 
nach Absatz 4 auf seinem Hoheitsgebiet einzuführen, und von der Verpflichtung, die in dem 
gemeinsamen Ausbildungsrahmen erworbenen Berufsqualifikationen automatisch anzuerkennen, 
wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Auf seinem Hoheitsgebiet bestehen keine Bildungs- oder Ausbildungseinrichtungen, die die 
entsprechende Ausbildung für den jeweiligen Beruf anbieten; 
b) die Einführung des gemeinsamen Ausbildungsrahmens würde die Organisation seines 
Bildungs- und Berufsbildungssystems beeinträchtigen; 
c) zwischen dem gemeinsamen Ausbildungsrahmen und der auf seinem Hoheitsgebiet 
verlangten Ausbildung bestehen wesentliche Unterschiede, die erhebliche Risiken für die 
öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit, die öffentliche Gesundheit oder die Sicherheit der 
Dienstleistungsempfänger oder für den Schutz der Umwelt mit sich bringen. 

(6) Die Mitgliedstaaten unterrichten binnen sechs Monaten ab dem Inkrafttreten des delegierten 
Rechtsakts nach Absatz 4 die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten über 

a) die dem gemeinsamen Ausbildungsrahmen entsprechenden nationalen Berufsqualifikationen 
und, soweit relevant, nationalen Berufsbezeichnungen oder 
b) jede Inanspruchnahme der in Absatz 5 aufgeführten Ausnahmen mit einer Begründung, 
welche der in jenem Absatz genannten Bedingungen erfüllt wurden. Die Kommission kann binnen 
drei Monaten eine zusätzliche Klarstellung verlangen, wenn sie der Auffassung ist, dass ein 
Mitgliedstaat nicht oder nicht ausreichend begründet hat, dass eine der genannten Bedingungen 
erfüllt ist. Der Mitgliedstaat beantwortet eine solche Aufforderung binnen drei Monaten. 

Die Kommission kann durch einen delegierten Rechtsakt ein Verzeichnis der nationalen 
Berufsqualifikationen und nationalen Berufsbezeichnungen festlegen, die unter die automatische 
Anerkennung aufgrund des gemäß Absatz 4 festgelegten gemeinsamen Ausbildungsrahmens fallen. 
(7) Dieser Artikel gilt auch für Spezialisierungen von Berufen, wenn die Spezialisierungen berufliche 
Tätigkeiten betreffen, deren Aufnahme und Ausübung in den Mitgliedstaaten reglementiert sind, 
                                                           
4 ABl. C 111 vom 6.5.2008, S. 1. 



sofern der Beruf, nicht jedoch die betreffende Spezialisierung, bereits der automatischen 
Anerkennung gemäß Titel III Kapitel III unterliegt. 
 
Artikel 49b - Gemeinsame Ausbildungsprüfungen 
(1) Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet „gemeinsame Ausbildungsprüfung“ eine standardisierte 
Eignungsprüfung, die in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten zur Verfügung steht und den Inhabern 
einer bestimmten Berufsqualifikation vorbehalten ist. Das Bestehen einer solchen Prüfung in einem 
Mitgliedstaat berechtigt den Inhaber einer bestimmten Berufsqualifikation zur Ausübung des Berufs 
in jedem der betroffenen Aufnahmemitgliedstaaten unter den gleichen Bedingungen, wie sie für 
Inhaber von in diesem Mitgliedstaat erworbenen Berufsqualifikationen gelten. 
(2) Die gemeinsame Ausbildungsprüfung muss folgende Bedingungen erfüllen: 

a) die gemeinsame Ausbildungsprüfung ermöglicht mehr Berufsangehörigen den Wechsel in 
einen anderen Mitgliedstaat; 
b) der Beruf, auf den die gemeinsame Ausbildungsprüfung angewandt wird, ist in mindestens 
einem Drittel aller Mitgliedstaaten reglementiert oder die Bildung und Ausbildung, die zu dem 
Beruf hinführen, sind in mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten reglementiert; 
c) die gemeinsame Ausbildungsprüfung wurde in einem geeigneten transparenten Verfahren 
unter Beteiligung der betroffenen Interessenträger aus Mitgliedstaaten, in denen der Beruf nicht 
reglementiert ist, festgelegt; 
d) die gemeinsame Ausbildungsprüfung ermöglicht es Staatsangehörigen aller Mitgliedstaaten, 
an einer solchen Prüfung und der praktischen Organisation dieser Prüfungen in den 
Mitgliedstaaten teilzunehmen, ohne zunächst Mitglied einer berufsständischen Organisation oder 
bei einer solchen Organisation registriert sein zu müssen. 

(3) Repräsentative Berufsorganisationen auf Unionsebene und einzelstaatliche Berufsorganisationen 
oder zuständige Behörden, die mindestens einem Drittel der Mitgliedstaaten angehören, können der 
Kommission Vorschläge für gemeinsame Ausbildungsprüfungen, die die Bedingungen des Absatzes 
2 erfüllen, vorlegen. 
(4) Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Artikel 57c zu erlassen, um die 
Inhalte einer gemeinsamen Ausbildungsprüfung und die Bedingungen für die Teilnahme an der 
Prüfung und das Bestehen der Prüfung festzulegen. 
(5) Ein Mitgliedstaat ist von der Verpflichtung, die gemeinsame Ausbildungsprüfung nach Absatz 4 
auf seinem Hoheitsgebiet einzuführen, und den Personen, die die gemeinsame Ausbildungsprüfung 
bestanden haben, automatische Anerkennung zu gewähren ausgenommen wenn eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

a) der jeweilige Beruf ist in seinem Hoheitsgebiet nicht reglementiert; 
b) durch die Inhalte der gemeinsamen Ausbildungsprüfung werden erhebliche und in seinem 
Hoheitsgebiet relevante Risiken für die öffentliche Gesundheit oder die Sicherheit der 
Dienstleistungsempfänger nicht ausreichend gemindert; 
c) infolge der Inhalte der gemeinsamen Ausbildungsprüfung, verglichen mit nationalen 
Anforderungen, würde die Aufnahme des Berufs deutlich weniger attraktiv. 

(6) Die Mitgliedstaaten unterrichten binnen sechs Monaten ab dem Inkrafttreten des delegierten 
Rechtsakts nach Absatz 4 die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten über 

a) die zur Durchführung solcher Prüfungen verfügbaren Kapazitäten oder 
b) eine Inanspruchnahme der in Absatz 5 aufgeführten Ausnahmen mit der Begründung, welche 
der in jenem Absatz genannten Bedingungen erfüllt wurden.  

Die Kommission kann binnen drei Monaten eine zusätzliche Klarstellung verlangen, wenn sie der 
Auffassung ist, dass ein Mitgliedstaat nicht oder nicht ausreichend begründet hat, dass eine der 
genannten Bedingungen erfüllt ist. Der Mitgliedstaat beantwortet eine solche Aufforderung binnen 
drei Monaten. 
Die Kommission kann im Wege eines Durchführungrechtsakts die Liste der Mitgliedstaaten, in denen 
die gemäß Absatz 4 verabschiedeten gemeinsamen Ausbildungsprüfungen stattfinden sollen, sowie 
die Häufigkeit innerhalb eines Kalenderjahrs und andere zur Veranstaltung gemeinsamer 
Ausbildungsprüfungen in den Mitgliedstaaten notwendige Regelungen festlegen. 
 
Artikel 50 - Unterlagen und Formalitäten 
(1) Wenn die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates in Anwendung der 
Bestimmungen dieses Titels über einen Antrag auf Zulassung zu einem reglementierten Beruf 
befinden, können sie die in Anhang VII aufgeführten Unterlagen und Bescheinigungen verlangen. 
Die in Anhang VII Nummer 1 Buchstaben d, e und f genannten Bescheinigungen dürfen bei ihrer 
Vorlage nicht älter als drei Monate sein. 
Die Mitgliedstaaten, Stellen und sonstigen juristischen Personen sorgen für die Vertraulichkeit der 
übermittelten Angaben. 



(2) Hat der Aufnahmemitgliedstaat berechtigte Zweifel, so kann er von den zuständigen Behörden 
eines Mitgliedstaats eine Bestätigung der Authentizität der in jenem Mitgliedstaat ausgestellten 
Bescheinigungen und Ausbildungsnachweise sowie gegebenenfalls eine Bestätigung darüber 
verlangen, dass der Antragsteller für die in Kapitel III genannten Berufe die Mindestanforderungen 
der Ausbildung erfüllt, die in den Artikeln 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 und 46 verlangt werden. 
(3) Beziehen sich Ausbildungsnachweise nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c, die von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats ausgestellt wurden, auf eine Ausbildung, die ganz oder 
teilweise in einer rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats niedergelassenen 
Einrichtung absolviert wurde, so kann der Aufnahmemitgliedstaat bei berechtigten Zweifeln bei der 
zuständigen Stelle des Ausstellungsmitgliedstaats überprüfen, 

a) ob der Ausbildungsgang in der betreffenden Einrichtung von der Ausbildungseinrichtung des 
Ausstellungsmitgliedstaats offiziell bescheinigt worden ist; 
b) ob der ausgestellte Ausbildungsnachweis dem entspricht, der verliehen worden wäre, wenn 
der Ausbildungsgang vollständig im Ausstellungsmitgliedstaat absolviert worden wäre, und 
c) ob mit dem Ausbildungsnachweis im Hoheitsgebiet des Ausstellungsmitgliedstaats dieselben 
beruflichen Rechte verliehen werden. 

(3a) Hat der Aufnahmemitgliedstaat berechtigte Zweifel, so kann er von den zuständigen Behörden 
eines Mitgliedstaats eine Bestätigung der Tatsache verlangen, dass die Ausübung dieses Berufes 
durch den Antragsteller nicht aufgrund eines schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens oder 
einer Verurteilung wegen strafbarer Handlungen ausgesetzt oder untersagt wurde. 
(3b) Der Informationsaustausch, der aufgrund dieses Artikels zwischen den zuständigen Behörden 
der einzelnen Mitgliedstaaten stattfindet, erfolgt über das IMI. 
(4) Verlangt ein Aufnahmemitgliedstaat von seinen Staatsangehörigen für die Aufnahme oder 
Ausübung eines reglementierten Berufes eine Eidesleistung oder eine feierliche Erklärung, so sorgt 
er dafür, dass die Angehörigen der anderen Mitgliedstaaten, die die Formel dieses Eides oder dieser 
feierlichen Erklärung nicht benutzen können, auf eine geeignete, gleichwertige Formel zurückgreifen 
können. 
 
Artikel 51 - Verfahren für die Anerkennung der Berufsqualifikationen 
(1) Die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates bestätigt dem Antragsteller binnen eines 
Monats den Empfang der Unterlagen und teilt ihm gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. 
(2) Das Verfahren für die Prüfung eines Antrags auf Zulassung zu einem reglementierten Beruf muss 
innerhalb kürzester Frist abgeschlossen werden, spätestens jedoch drei Monate nach Einreichung 
der vollständigen Unterlagen der betreffenden Person; die Entscheidung muss von der zuständigen 
Behörde des Aufnahmemitgliedstaates ordnungsgemäß begründet werden. Diese Frist kann jedoch 
in Fällen, die unter die Kapitel I und II dieses Titels fallen, um einen Monat verlängert werden. 
(3) Gegen diese Entscheidung bzw. gegen eine nicht fristgerecht getroffene Entscheidung müssen 
Rechtsbehelfe nach innerstaatlichem Recht eingelegt werden können. 
 
Artikel 55a - Anerkennung eines Berufspraktikums 
(1) Wenn der Abschluss eines Berufspraktikums Voraussetzung für den Zugang zu einem 
reglementierten Beruf ist, erkennt die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats bei der 
Prüfung von Anträgen auf Genehmigung der Ausübung des reglementierten Berufs in einem 
anderen Mitgliedstaat absolvierte Berufspraktika an, sofern sie den veröffentlichten Leitlinien nach 
Absatz 2 entsprechen, und berücksichtigt in einem Drittland absolvierte Berufspraktika. Die 
Mitgliedstaaten können jedoch in nationalen Rechtsvorschriften die Dauer des Teils des 
Berufspraktikums, der im Ausland absolviert werden kann, auf einen angemessenen Zeitraum 
begrenzen. 
(2) Die Anerkennung des Berufspraktikums ersetzt nicht die Erfüllung geltender Anforderungen 
bezüglich des Bestehens einer Prüfung, die den Zugang zu dem jeweiligen Beruf ermöglicht. Die 
zuständigen Behörden veröffentlichen Leitlinien zur Organisation und Anerkennung von in einem 
anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland absolvierten Berufspraktika und insbesondere zu den 
Aufgaben der Person, die das Berufspraktikum überwacht. 
 
Artikel 56a - Vorwarnmechanismus 
(1) Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats unterrichten die zuständigen Behörden aller 
anderen Mitgliedstaaten über einen Berufsangehörigen, dem von nationalen Behörden oder 
Gerichten die Ausübung folgender beruflicher Tätigkeiten im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
ganz oder teilweise - auch vorübergehend - untersagt worden ist oder diesbezügliche 
Beschränkungen auferlegt worden sind: 

a) Arzt und Arzt für Allgemeinmedizin als Inhaber eines in Anhang V Nummern 5.1.1 und 5.1.4 
aufgeführten Ausbildungsnachweises; 



b) Facharzt, der eine in Anhang V Nummer 5.1.3 aufgeführten Bezeichnung führt; 
c) Krankenschwester/Krankenpfleger, die/der für die allgemeine Pflege verantwortlich ist, als 
Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.2.2 aufgeführten Ausbildungsnachweises; 
d) Zahnarzt als Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.3.2 aufgeführten Ausbildungsnachweises; 
e) Fachzahnarzt als Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.3.3 aufgeführten 
Ausbildungsnachweises; 
f) Tierarzt als Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.4.2. aufgeführten Ausbildungsnachweises; 
g) Hebamme als Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.5.2 aufgeführten Ausbildungsnachweises; 
h) Apotheker als Inhaber eines in Anhang V Nummer 5.6.2 aufgeführten Ausbildungsnachweises; 
i) Inhaber von in Anhang VII Nummer 2 genannten Bescheinigungen, die bescheinigen, dass der 
Inhaber eine Ausbildung abgeschlossen hat, die den in den Artikeln 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 
oder 44 aufgeführten Mindestanforderungen jeweils entspricht, jedoch vor den in Anhang V 
Nummer 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 bzw. 5.6.2 genannten Stichtagen für die 
Qualifikationen begonnen wurde; 
j) Inhaber von Bescheinigungen über die erworbenen Rechte nach den Artikeln 23, 27, 29, 33, 
33a, 37, 43 und 43a; 
k) sonstige Berufsangehörige, die Tätigkeiten ausüben, die Auswirkungen auf die 
Patientensicherheit haben, sofern diese Berufsangehörigen einen in dem jeweiligen Mitgliedstaat 
reglementierten Beruf ausüben; 
l) Berufsangehörige, die Tätigkeiten im Bereich der Erziehung Minderjähriger, einschließlich 
Kinderbetreuungseinrichtungen und frühkindliche Erziehung, ausüben, sofern diese 
Berufsangehörigen einen in dem jeweiligen Mitgliedstaat reglementierten Beruf ausüben. 

(2) Die zuständigen Behörden übermitteln die in Absatz 1 genannten Angaben mittels einer Warnung 
über das IMI spätestens drei Tage nach Erlass der Entscheidung über die vollständige oder teilweise 
Beschränkung oder Untersagung der Ausübung der beruflichen Tätigkeit durch den betreffenden 
Berufsangehörigen. Die Angaben beschränken sich auf Folgendes: 

a) Identität des Berufsangehörigen; 
b) betroffener Beruf; 
c) Angaben über die einzelstaatliche Behörde oder das einzelstaatliche Gericht, die/das die 
Entscheidung über die Beschränkung oder Untersagung getroffen hat; 
d) Umfang der Beschränkung oder Untersagung; 
e) Zeitraum, in dem die Beschränkung oder Untersagung gilt. 

(3) Die zuständigen Behörden eines betroffenen Mitgliedstaats unterrichten die zuständigen 
Behörden aller übrigen Mitgliedstaaten spätestens drei Tage nach Annahme der 
Gerichtsentscheidung mittels einer Warnung über das IMI von der Identität von Berufsangehörigen, 
die die Anerkennung einer Qualifikation gemäß dieser Richtlinie beantragt haben und bei denen 
später gerichtlich festgestellt wurde, dass sie dabei gefälschte Berufsqualifikationsnachweise 
verwendet haben. 
(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke des Informationsaustauschs nach 
den Absätzen 1 und 3 erfolgt im Einklang mit den Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Kommission erfolgt im Einklang mit der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001. 
(5) Die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten sind unverzüglich zu unterrichten, wenn die 
Geltungsdauer einer Untersagung oder Beschränkung nach Absatz 1 abgelaufen ist. Hierzu ist die 
zuständige Behörde des Mitgliedstaats, der die Informationen nach Absatz 1 übermittelt, auch zu 
verpflichten, das Datum des Ablaufs der Geltungsdauer und spätere Änderungen dieses Datums 
anzugeben. 
(6) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Berufsangehörige, bezüglich derer Warnungen an andere 
Mitgliedstaaten übermittelt werden, gleichzeitig mit der Warnung schriftlich von der Entscheidung 
über die Warnung unterrichtet werden, nach nationalem Recht Rechtsbehelfe gegen die 
Entscheidung einlegen oder die Berichtigung dieser Entscheidung verlangen können und Zugang zu 
Abhilfemaßnahmen im Fall von Schäden haben, die durch zu Unrecht an andere Mitgliedstaaten 
übermittelte Warnungen entstanden sind; in diesen Fällen wird die Entscheidung über die Warnung 
durch den Hinweis ergänzt, dass der Berufsangehörige Rechtsmittel gegen die Entscheidung 
eingelegt hat. 
(7) Daten bezüglich Warnungen dürfen nur so lange im IMI bleiben, wie sie gültig sind. Warnungen 
sind binnen drei Tagen ab dem Datum der Annahme der Entscheidung über ihren Widerruf oder ab 
dem Zeitpunkt des Ablaufs der Geltungsdauer der Untersagung oder Beschränkung nach Absatz 1 
zu löschen. 
(8) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte für die Anwendung des Vorwarnmechanismus. 
Diese Durchführungsrechtsakte enthalten Bestimmungen über die Behörden, die berechtigt sind, 
Warnungen zu übermitteln oder entgegenzunehmen und über Widerruf und Aufhebung von 



Warnungen und über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit bei der Datenverarbeitung. Die 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 58 Absatz 2 erlassen. 
 
Artikel 57a Absatz 1 Sätze 1 und 2 - Elektronische Verfahren 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Verfahren und Formalitäten, die die unter diese 
Richtlinie fallenden Angelegenheiten betreffen, leicht aus der Ferne und elektronisch über den 
jeweiligen einheitlichen Ansprechpartner oder die jeweiligen zuständigen Behörden abgewickelt 
werden können. Dies hindert die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten nicht daran, später im Fall 
begründeter Zweifel und soweit unbedingt geboten beglaubigte Kopien zu verlangen. 
 
Anhang VII 
Unterlagen und Bescheinigungen, die gemäß Artikel 50 Absatz 1 verlangt werden können 
1. Unterlagen 
a) Staatsangehörigkeitsnachweis der betreffenden Person. 
b) Kopie der Befähigungsnachweise oder des Ausbildungsnachweises, der zur Aufnahme des 
entsprechenden Berufes berechtigt, sowie gegebenenfalls eine Bescheinigung über die von der 
betreffenden Person erworbene Berufserfahrung. 
Ferner können die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates den Antragsteller 
auffordern, Informationen zu seiner Ausbildung vorzulegen, soweit dies erforderlich ist, um 
festzustellen, ob diese möglicherweise von der im betreffenden Staat geforderten Ausbildung gemäß 
Artikel 14 erheblich abweicht. Ist der Antragsteller nicht in der Lage, diese Informationen vorzulegen, 
so wenden sich die zuständigen Behörden des Aufnahmestaats an die Kontaktstelle, die zuständige 
Behörde oder an eine andere einschlägige Stelle des Herkunftsmitgliedstaates. 
c) In den in Artikel 16 genannten Fällen eine Bescheinigung über die Art und die Dauer der Tätigkeit, 
die von der zuständigen Behörde oder Einrichtung des Herkunftsmitgliedstaates oder des 
Mitgliedstaates, aus dem die Person mit der fremden Staatsangehörigkeit kommt, ausgestellt wird. 
d) Die Behörde des Aufnahmemitgliedstaates, die die Aufnahme eines reglementierten Berufs von 
der Vorlage eines Zuverlässigkeitsnachweises oder einer Bescheinigung über die Konkursfreiheit 
abhängig macht oder die die Ausübung dieses Berufes im Falle eines schwerwiegenden 
standeswidrigen Verhaltens oder einer Verurteilung wegen strafbarer Handlungen aussetzt oder 
untersagt, erkennt bei Angehörigen der Mitgliedstaaten, die diesen Beruf im Hoheitsgebiet des 
Aufnahmemitgliedstaates ausüben wollen, als hinreichenden Nachweis Unterlagen an, die von den 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats ausgestellt wurden und die belegen, dass die 
Erfordernisse erfüllt werden. Die Behörden des Herkunftsmitgliedstaats müssen die geforderten 
Unterlagen binnen zwei Monaten übermitteln. 
Werden im Herkunftsmitgliedstaat die vorgenannten Unterlagen nicht ausgestellt, können sie durch 
eine eidesstattliche Erklärung oder - in den Staaten, in denen es keine eidesstattliche Erklärung gibt 
- durch eine feierliche Erklärung ersetzt werden, die die betreffende Person vor einer zuständigen 
Justiz- oder Verwaltungsbehörde oder gegebenenfalls vor einem Notar oder einer entsprechend 
bevollmächtigten Berufsorganisation des Herkunftsmitgliedstaats, die eine diese eidesstattlichen 
oder feierlichen Erklärungen bestätigende Bescheinigung ausstellt, abgegeben hat. 
e) Verlangt der Aufnahmemitgliedstaat von seinen Staatsangehörigen für die Aufnahme eines 
reglementierten Berufs einen Nachweis über die körperliche und geistige Gesundheit des 
Antragstellers, so erkennt dieser Mitgliedstaat den im Herkunftsmitgliedstaat geforderten 
diesbezüglichen Nachweis als hinreichend an. Wird im Herkunftsmitgliedstaat kein derartiger 
Nachweis verlangt, erkennt der Aufnahmemitgliedstaat eine von einer zuständigen Behörde dieses 
Staates ausgestellte Bescheinigung an. In diesem Fall müssen die zuständigen Behörden des 
Herkunftsmitgliedstaates die geforderte Bescheinigung binnen zwei Monaten übermitteln. 
f) Verlangt der Aufnahmemitgliedstaat von seinen Staatsangehörigen für die Aufnahme eines 
reglementierten Berufes 

- einen Nachweis über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers, 
- einen Nachweis darüber, dass der Antragsteller gegen die finanziellen Risiken seiner 
beruflichen Haftpflicht versichert ist, und zwar gemäß den im Aufnahmemitgliedstaat geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Einzelheiten und den Umfang einer solchen 
Garantie, 

erkennt dieser Mitgliedstaat als hinreichenden Nachweis eine diesbezügliche Bescheinigung an, die 
von einer Bank oder einer Versicherung in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde. 
2. Bescheinigungen 
Um die Anwendung von Titel III Kapitel III dieser Richtlinie zu erleichtern, können die Mitgliedstaaten 
verlangen, dass die Antragsteller, die die geforderten Ausbildungsvoraussetzungen erfüllen, 
zusammen mit ihren Ausbildungsnachweisen eine Bescheinigung der zuständigen Behörden des 



Herkunftsmitgliedstaats vorlegen, aus der hervorgeht, dass diese Nachweise den in der Richtlinie 
verlangten Nachweisen entsprechen. 
 
 
3. Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) 
 
Artikel 47 Absatz 1 - Ausnahmen von den Bedingungen für die Ausbildung des 
Architekten 
(1) Abweichend von Artikel 46 wird ferner als den Anforderungen des Artikels 21 genügend 
anerkannt: die am 5. August 1985 bestehende dreijährige Ausbildung an den Fachhochschulen in 
der Bundesrepublik Deutschland, die den Anforderungen des Artikels 46 entspricht und die 
Aufnahme der in Artikel 48 genannten Tätigkeiten in diesem Mitgliedstaat unter der 
Berufsbezeichnung „Architekt“ ermöglicht, sofern die Ausbildung durch eine vierjährige 
Berufserfahrung in der Bundesrepublik Deutschland ergänzt wurde; diese Berufserfahrung muss 
durch eine Bescheinigung bestätigt werden, welche von der Architektenkammer ausgestellt wird, in 
deren Architektenliste der Architekt eingetragen ist, der die Vorschriften dieser Richtlinie in Anspruch 
nehmen möchte. 
Die Architektenkammer muss zuvor feststellen, dass die von dem betreffenden Architekten auf dem 
Gebiet der Architektur ausgeführten Arbeiten eine überzeugende Anwendung der in Artikel 46 
Absatz 1 genannten Kenntnisse und Fähigkeiten darstellen. Diese Bescheinigung wird nach 
demselben Verfahren ausgestellt, das auch für die Eintragung in die Architektenliste gilt. 
 
 
4. Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt- Informationssystems („IMI-
Verordnung“) (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132) 
 
Artikel 1 Nummern 36 und 37 
36. Artikel 47 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 47 
Ausnahmen von den Bedingungen für die Ausbildung des Architekten 
Abweichend von Artikel 46 wird ferner als den Bestimmungen des Artikels 21 entsprechend 
anerkannt: die Ausbildung im Rahmen der sozialen Förderung oder eines Hochschulstudiums auf 
Teilzeitbasis, die den Erfordernissen des Artikels 46 entspricht und von einem Berufsangehörigen, 
der seit mindestens sieben Jahren in der Architektur unter der Aufsicht eines Architekten oder 
Architekturbüros tätig war, durch eine erfolgreiche Prüfung auf dem Gebiet der Architektur 
abgeschlossen wird. Diese Prüfung muss Hochschulniveau aufweisen und dem in Artikel 46 Absatz 
1 Buchstabe b genannten Abschlussexamen gleichwertig sein.“ 
 
37. Artikel 49 wird wie folgt geändert: 
a) Folgender Absatz wird eingefügt: 
„(1a) Absatz 1 gilt auch für die in Anhang V aufgeführten Ausbildungsnachweise als Architekt, sofern 
die Ausbildung vor dem 18. Januar 2016 aufgenommen wurde.“ 
b) Folgender Absatz wird angefügt: 
„(3) Jeder Mitgliedstaat erkennt in seinem Hoheitsgebiet folgenden Nachweis als gleichwertig mit 
den Ausbildungsnachweisen an, die er selbst im Hinblick auf die Aufnahme und die Ausübung der 
beruflichen Tätigkeiten eines Architekten ausstellt: Nachweis darüber, dass die am 5. August 1985 
bestehende dreijährige Ausbildung an den Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, die 
den Anforderungen des Artikels 46 Absatz 2 entspricht und die Aufnahme der in Artikel 48 
genannten Tätigkeiten in diesem Mitgliedstaat unter der Berufsbezeichnung ‚Architekt‘ ermöglicht, 
abgeschlossen und spätestens am 17. Januar 2014 begonnen wurde, sofern die Ausbildung durch 
eine vierjährige Berufserfahrung in der Bundesrepublik Deutschland ergänzt wurde; diese 
Berufserfahrung muss durch eine Bescheinigung bestätigt werden, welche von der 
Architektenkammer ausgestellt wird, in deren Architektenliste der Architekt eingetragen ist, der die 
Vorschriften dieser Richtlinie in Anspruch nehmen möchte.“ 
 
 
5. Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 3 
Nummer 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2553) geändert worden ist 



 
§ 215 - Anlagegrundsätze für das Sicherungsvermögen 
(1) Die Bestände des Sicherungsvermögens nach § 125 sind unter Berücksichtigung der Art der 
betriebenen Versicherungsgeschäfte sowie der Unternehmensstruktur so anzulegen, dass möglichst 
große Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger Liquidität des Versicherungsunternehmens unter 
Wahrung angemessener Mischung und Streuung erreicht werden.  
(2) Das Sicherungsvermögen darf nur angelegt werden in 

1. Darlehensforderungen, Schuldverschreibungen und Genussrechten, 
2. Schuldbuchforderungen, 
3. Aktien, 
4. Beteiligungen, 
5. Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, 

6. Anteilen an Organismen für gemeinschaftliche Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richtlinie 
2009/65/EG und für andere Anlagen, die nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt 
werden, wenn die Organismen einer wirksamen öffentlichen Aufsicht zum Schutz der 
Anteilinhaber unterliegen, 

7. laufenden Guthaben und Einlagen bei Kreditinstituten und 
8. sonstigen Anlagen, soweit sie in der auf Grund von § 217 Satz 1 Nummer 6 erlassenen 

Verordnung zugelassen werden. 
Darüber hinaus darf das Sicherungsvermögen nur angelegt werden, soweit dies die 
Aufsichtsbehörde bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände im Einzelfall auf Antrag 
vorübergehend gestattet. 
 
§ 216 Absatz 2 - Anzeigepflichten 
(2) Die Versicherungsunternehmen haben über ihre gesamten Vermögensanlagen, aufgegliedert in 
Neuanlagen und Bestände, zu berichten. Die Pflichten nach § 126 Absatz 2 bleiben unberührt. 
 
6. Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen im 
Land Berlin (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Berlin - BQFG Bln) vom 7. Februar 2014 
(GVBl. S. 39) 
 
§ 13 Absatz 3 - Verfahren 
(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Monaten über die Gleichwertigkeit entscheiden. 
Die Frist beginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen. Sie kann einmal angemessen verlängert 
werden, wenn dies wegen der Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Für 
Antragstellerinnen und Antragsteller, die ihren Ausbildungsnachweis in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz erworben haben oder deren Ausbildungsnachweise in einem 
dieser genannten Staaten anerkannt wurden, kann die Fristverlängerung nach Satz 3 höchstens 
einen Monat betragen. Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen. 
 
§ 17 - Statistik 
(1) Über die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit nach diesem Gesetz und nach anderen 
berufsrechtlichen Gesetzen und Verordnungen wird eine Landesstatistik durchgeführt. 
(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorausgegangene Kalenderjahr folgende 
Erhebungsmerkmale: 

1. Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Wohnort der Antragstellerin oder des Antragstellers, Datum 
der Antragstellung, 
2. Ausbildungsstaat, deutscher Referenzberuf oder deutsche Referenzausbildung, 
3. Datum der Entscheidung, Gegenstand und Art der Entscheidung, 
4. Meldungen und Entscheidungen betreffend die Dienstleistungsfreiheit nach Artikel 7 Absatz 1 
und 4 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in ihrer jeweils geltenden Fassung, 
5. eingelegte Rechtsbehelfe und Entscheidungen darüber. 

(3) Hilfsmerkmale sind: 
1. Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, 
2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person. 

(4) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Die Angaben nach Absatz 3 Nummer 2 sind freiwillig. 
Auskunftspflichtig sind die nach diesem Gesetz und nach anderen berufsrechtlichen Gesetzen und 
Verordnungen für die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit zuständigen Stellen. 
(5) Die Angaben sind elektronisch an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zu übermitteln. 



(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
1. die Erhebung einzelner Merkmale auszusetzen, die Periodizität zu verlängern sowie den Kreis 
der zu Befragenden einzuschränken, wenn die Ergebnisse nicht mehr oder nicht mehr in der 
ursprünglich vorgesehenen Ausführlichkeit oder Häufigkeit benötigt werden; 
2. einzelne neue Merkmale einzuführen, wenn dies zur Deckung eines geänderten Bedarfs für 
den in § 1 genannten Zweck erforderlich ist und durch gleichzeitige Aussetzung anderer 
Merkmale eine Erweiterung des Erhebungsumfangs vermieden wird; nicht eingeführt werden 
können Merkmale, die besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des § 6a Absatz 1 
des Berliner Datenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1990 
(GVBl. 1991 S. 16, 54), das zuletzt durch Gesetz vom 16. Mai 2012 (GVBl. S. 137) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung betreffen; 
3. die Erhebung von Merkmalen anzuordnen, soweit dies zur Umsetzung oder Durchführung von 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist. 

 
§ 19 - Beratungsanspruch 
(1) Inhaberinnen und Inhaber ausländischer Berufsqualifikationen haben neben dem Anspruch auf 
Beratung durch die jeweils zuständige Stelle auch einen Anspruch auf Beratung durch die in Absatz 
3 genannte Stelle, wenn sie 

a) ihren ersten Wohnsitz im Land Berlin haben oder 
b) die Absicht darlegen, im Land Berlin einer ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation 
entsprechenden Erwerbstätigkeit nachgehen zu wollen. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 umfasst die Beratung über die zuständige Stelle, den 
Referenzberuf, allgemeine Hinweise über die Voraussetzungen der Gleichwertigkeit sowie die 
vorzulegenden Unterlagen, das Verfahren sowie Möglichkeiten, Ausgleichsmaßnahmen zu 
absolvieren. Der Anspruch bezieht sich sowohl auf bundes- als auch auf landesrechtlich geregelte 
Berufe. 
(3) Die Beratungsstelle berät organisatorisch und personell unabhängig von den Stellen, die über die 
Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen oder deren Anerkennung 
entscheiden. 
(4) Der Anspruch auf Beratung entfällt, soweit die in Absatz 2 genannten Beratungsleistungen von 
einer nicht vom Land Berlin finanzierten Stelle erbracht werden. 
 
 
7. Ingenieurgesetz (IngG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. November 2011 (GVBl. 
S. 690), zuletzt geändert durch Art. 5 Gesetz über die Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen vom 07.02.2014 (GVBl. S. 39) 
 
§ 5 - Zuständigkeit 
(1) Zuständige Behörde im Sinne der §§ 1, 2, 2a, 3 und 4 dieses Gesetzes ist die Baukammer Berlin. 
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